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1. Einleitung  
Am Beginn einer neuen Ratsperiode besteht die Möglichkeit für den Rat, langfristige Zielset-
zungen sowie Themen und Fragen vertieften Interesses grundsätzlich zu bedenken. Der Rat 
hat sich in seinen ersten Sitzungen über Leitgedanken und Schwerpunkte für die Arbeit der 
neuen Ratsperiode ausgetauscht. Dabei hat er sein Interesse betont, die eigene Agenda so-
wohl hinsichtlich der Themenschwerpunkte als auch mit Blick auf Formate und Organisation 
des Ratshandelns in aller Freiheit zu planen und auszugestalten. Der Blick geht dabei auch 
auf die gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen.   

Krisen und Bedrohungen wie der Klimawandel oder die Covid-19-Pandemie und in der jüngs-
ten Zeit der Krieg in der Ukraine rücken für viele Menschen hierzulande und in der westlichen 
Welt die Endlichkeit des irdischen Lebens und ihrer eigenen Person neu in den Fokus. Sicher-
heitsgefühle brechen weg. Es wird wieder evident, dass menschliches Leben stets zerbrech-
lich und gefährdet ist. Dieser Blick auf die Endlichkeit verunsichert. Zunehmende Komplexität 
und Unberechenbarkeit in den globalen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
verstärken diese Wahrnehmung. Die modernen Narrative von ungebremstem Wachstum und 
stetiger Ausweitung der Verfügbarkeitsmöglichkeiten beginnen, nicht nur mit Blick auf die Fol-
gekosten, brüchig zu werden. 

Für Kirche und Gesellschaft in Deutschland vollzieht sich 2022 und in den Folgejahren der 
Ratsperiode ein weiterer Wandel. Die Kirchenmitgliederzahl sinkt unter die 50-%-Marke in der 
Gesamtbevölkerung. Die evangelische Kirche wird noch deutlicher als bisher begründen müs-
sen, ob und – wenn ja – warum sie angesichts angefragter und teils auch sterbender Traditio-
nen dennoch daran festhält, „Volkskirche“ zu sein.  

Wieweit trägt angesichts dieser Herausforderungen das kirchliche Selbstverständnis, dass Kir-
che in der Nachfolge Jesu dort bei sich selbst ist, wo sie für andere da ist? Gefragt sind Mut 
und Demut. Christ*innen leben aus dem (selbst-)kritischen Blick auf menschliches Tun und 
sein Maß. Zwischen Ohnmacht und Sehnsucht sehen Glaubende auf die Endlichkeit der eige-
nen Möglichkeiten und schöpfen zugleich Zutrauen auf die Verheißung gelingenden Lebens 
in Gottes Geist. 

Als Verstehensschlüssel für einen spezifischen Zugang des Rates zu anstehenden Heraus-
forderungen und für die eigene Arbeit wurde die Frage formuliert: „Wie wollen und werden wir 
in Zukunft Kirche sein?“ „Kirchenentwicklung“ ist in dieser Hinsicht das zentrale Thema der 
Ratsperiode. Als Motto im Sinne einer Haltung wurde festgehalten: „Christliches Leben anre-
gen und unterstützen aus dem Kraftfeld von Irritation und Verheißung“.  

Der vorliegende Bericht nimmt die neue strategische Ausrichtung des Rates (2.1) auf. Zu-
nächst werden die Entscheidungen des Rates zum Beginn der neuen Arbeitsperiode darge-
stellt, soweit dies inhaltliche und strategische Ausrichtung und die Wahrnehmung seiner Auf-
gaben anbelangt (Kapitel 2). Corona und der Ukrainekrieg berühren die Fundamente des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts und haben viele Menschen zutiefst verunsichert. Endlich-
keitserfahrungen und die Frage der Vulnerabilität menschlichen Lebens werden zu grundle-
genden Herausforderungen für kirchliches Handeln und profilieren die Arbeit des neuen Rates 
(Kapitel 3). Die Aufarbeitung von und der Schutz vor sexualisierter Gewalt in der evangelischen 
Kirche bleiben auch in der neuen Ratsperiode exponierte Schwerpunkte und sind als Dauer-
aufgabe in der kontinuierlichen Arbeit des Rates verankert, so dass sie hier in einem eigenen 
Kapitel dargestellt werden (Kapitel 4). Im materialen Teil folgen die Berichte aus den verschie-
denen Handlungsbereichen zu Themen „Christsein als Lebensform“ (Kapitel 5); „Öffentlichkeit 
und Verantwortung“ (Kapitel 6); „Weltweite Ökumene und Auslandsarbeit“ (Kapitel 7). Fragen 
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der Kirchenentwicklung im weitesten Sinn ist abschließend ein eigenes Kapitel gewidmet (Ka-
pitel 8). Im Anhang sind wie in den Vorjahren die Berichte aus den Kommissionen und zu den 
Beauftragungen sowie eine Liste der EKD-Publikationen im Berichtszeitraum beigegeben. Die 
Berichte aus den Kammern entfallen mit Blick auf die Neuaufstellung der Kammerarbeit (s. 
2.2).   

 

2. Die konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für eine erfolgrei-
che Arbeit des neuen Rates 

2.1 Strategische Ausrichtung der Ratsperiode bis zum Jahr 2026 
Zu Beginn seiner Amtsperiode hat sich der Rat ausführlich Zeit genommen, um sich über die 
Leitgedanken und Schwerpunkte zu verständigen, die die Arbeit in den kommenden Jahren 
prägen sollen. Dem Rat liegt an einer Konzentration seiner Arbeit auf thematische Schwer-
punkte. Um hier zu sichtbaren Erträgen zu kommen, setzt der Rat auf transparente Verfahren, 
einen ergebnisorientierten Arbeitsstil und klare Kommunikationswege. In einem ersten Aus-
tausch hat der Rat ein Tableau an Themen identifiziert, die zukünftig zur Bearbeitung anstehen 
– ohne sie zunächst zu priorisieren.  In diesem Themenspeicher aufgenommen sind neben 
den Themen Kirchenentwicklung, Ökumene und Klimagerechtigkeit auch Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt, die Bedeutung der Endlichkeit des Lebens, bioethische Fragen, Flucht und 
Migration, das Zusammenwirken von Diakonie und verfasster Kirche sowie Kirche im digitalen 
Wandel. Durch den Angriffskrieg auf die Ukraine schob sich dann Anfang des Jahres die eben-
falls wesentliche friedensethische Debatte ob ihrer Aktualität in den Vordergrund.  

Es hat sich gezeigt, dass die genannten Themenfelder unterschiedliche Akzente tragen: Die 
Priorisierung des Themas Sexualisierte Gewalt entspringt einer bewussten Verantwortungs-
übernahme. Für andere Themen gibt es einen Kairos. Sie zielen auf eine breitenwirksame 
Diskussion und lassen greifbare Veränderungen erhoffen (so etwa bei den Themen Kirchen-
entwicklung und Klimagerechtigkeit). Schließlich erscheinen manche Themen aufgrund ihrer 
existenziellen Aktualität als unabweisbar (z.B. Themen der Friedensethik oder auch die Fragen 
im Zusammenhang der Pandemie).  

Nach und nach sollen zu einzelnen Themenfeldern strategische Ziele formuliert werden. Erste 
Entwürfe in dieser Richtung liegen mittlerweile zu den Themen Kirchenentwicklung, Klimage-
rechtigkeit, Schutz vor sexualisierter Gewalt und Endlichkeit vor. Der Rat will Kirche weiterent-
wickeln und dabei auch neue Wege beschreiten. Nach innen, in den Binnenraum der Kirche, 
gilt es, Kirchenentwicklung zu koordinieren, zu initiieren und zu unterstützen. Nach außen be-
steht die Aufgabe darin, Christsein als attraktive Lebensform zu zeigen, zu unterstützen und 
dazu anzuregen. 

Bei der Arbeit an Schwerpunkten soll zugleich stets mitbedacht werden, wie durch konkrete 
Maßnahmen die Generationengerechtigkeit, der gesellschaftliche Zusammenhalt sowie die 
Geschlechtergerechtigkeit gestärkt werden. Welche Schwerpunkte am Ende im Vordergrund 
stehen, wird in der jährlichen Aktualisierung der strategischen Planung jeweils neu bedacht, 
wobei eine Fokussierung auf eine überschaubare Zahl von Themen, die parallel bearbeitet 
werden, angestrebt wird. Genauso wichtig, wie aktuelle Fragen in den Blick zu nehmen, wird 
es sein, Themen auch wieder loszulassen, sobald klar definierte Ziele erreicht sind. 
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2.2 Neuaufstellung der Kammerarbeit als Netzwerk 
Von der „Denkfabrik“ zu „vernetzten Denkprozessen“. So lautet der Grundgedanke der künfti-
gen Gestalt der Kammerarbeit: Nach gründlichen Beratungen entschied der Rat im Juni, die 
Kammerarbeit künftig in Form eines Netzwerkes zu gestalten. Im September berief der Rat 
einen Pool von ca. 70 Expert*innen, die nicht mehr in auf sechs Jahre festgelegten Kammern 
arbeiten sollen, sondern in einem Netzwerk, in dem themenbezogen und orientiert am Bedarf 
lang-, mittel- oder kurzfristiger Arbeit Kammerfachbereichsgruppen, Netzwerk-AGs und Netz-
werk-Taskforces zusammengestellt werden. Die Prozess-Steuerung wird durch ein Steue-
rungsboard von zwölf Personen vorgenommen, die die sechs neu gebildeten Kammerfachbe-
reiche repräsentieren:  

1. Theologie I:  Theologische Interventionen  
2. Theologie II:  Kirchesein in weltweiter Gemeinschaft  
3. Ethik I:  Kirche und Gesellschaft  
4. Ethik II:  Fragen von Naturwissenschaft, Technik und Leben  
5. Bildung I:  Familie und Soziales  
6. Bildung II:  Fragen nachhaltiger Entwicklung  

Die Anlaufphase soll extern begleitet werden. Außerdem soll eine kontinuierliche Evaluation 
der Erfahrungen stattfinden. Dem Rat kommt in diesem Modell die Rolle zu, die Personen zu 
berufen, Themen [festzulegen], ständigen Kontakt mit dem Netzwerk zu halten und die Ergeb-
nisse am Ende abzunehmen.   

 
2.3  Mandatierungen, Kommissionen und Beauftragungen 
Zu Beginn seiner Amtszeit hat der Rat weitere Gremien, die auf seine Arbeit ausgerichtet und 
an seine Amtsperiode geknüpft sind, z.B. die Kommissionen, berufen. Im Unterschied zu den 
Kammern positioniert sich der Rat mit den Kommissionen nicht nach außen, sondern die Kom-
missionen dienen in der Regel mit der Beratung von Fachthemen der innerkirchlichen Zusam-
menarbeit in der Gemeinschaft der Gliedkirchen der EKD. Ferner ist durch die Besetzung der 
Kommissionen die Beteiligung der Landeskirchen sichergestellt. In der laufenden Amtszeit hat 
der Rat fünf Kommissionen berufen (Näheres s. Anhang). 

Daneben gibt es zahlreiche weitere Gremien der EKD, in denen eine Vertretung durch Rats-
mitglieder durch ein entsprechendes Mandat des Rates vorgesehen ist. Je nach Interessen-
lage einzelner Ratsmitglieder sind bereits Mandatierungen erfolgt. In diesen Bereich strebt der 
Rat jedoch eine Aufgabenkonzentration an, die jeweils anlassbezogen diskutiert wird. Vertre-
tungs- und Überlappungsmodelle werden geprüft. 

Ferner beruft der Rat zu seiner Unterstützung auch einzelne Beauftragte. Sie sollen die EKD-
Präsenz in Bereichen verstärken, die besonderer kirchlicher Begleitung auf der Gemein-
schaftsebene bedürfen und die aufgrund der Fachspezifika, ihrer organisatorischen Einbin-
dung, der öffentlichen Wirkungsmöglichkeiten oder aus anderen Gründen eine besondere Be-
auftragung nahelegen. Bisher hatte der Rat jeweils elf Beauftragungen vorgenommen. Der 
neue Rat hat hingegen eine Neukonzeption im Bereich der Umwelt- und Agrarbeauftragungen 
beschlossen, aus dem das Modell für eine Beauftragung für Schöpfungsverantwortung her-
vorgegangen ist. Die Berufung erfolgt in der Sitzung des Rates am 6.5.2022. Eine Übersicht 
der Beauftragungen ist dem Anhang zu entnehmen. 

Aktuell unterliegen Arbeitsweisen und Strukturen aller Gremien, insbesondere mit Blick auf 
digitale Formate, einer Veränderung. Dies ermöglicht verstärkt effiziente Arbeit. Im Übrigen 
wurden alle Berufungen unter dem Aspekt der Gendergerechtigkeit beraten. 
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2.4 Begegnungen des Rates der EKD 
In den zurückliegenden Ratsperioden haben traditionelle Begegnungen des Rates u.a. mit den 
Parteien, den Bundesvereinigungen und -verbänden aus Industrie, Handel und Handwerk, den 
Wissenschaftsinstitutionen, Medienverbänden und Kulturträgern auf nationaler Ebene, den 
Vertreter*innen anderer Glaubensgemeinschaften auf Bundesebene und den obersten Bun-
desgerichten stattgefunden. Diese Begegnungen haben die Zielrichtungen, Schwerpunktset-
zungen des Rates wirksam werden zu lassen und weiterzuentwickeln sowie Anliegen der EKD 
anderen Akteuren nahezubringen und im Austausch geistlich einzuordnen. Sie sollen als etab-
liertes Instrument der Ratsarbeit fortgeführt werden. Die Delegationsleitung kann anlass- oder 
themenbezogen auf die stellvertretende Ratsvorsitzende oder die Präses der EKD-Synode 
übertragen werden. Von besonderer Bedeutung ist die sorgfältige Vor- und Nachbereitung der 
einzelnen Begegnungen. Die Liste der Ratsbegegnungen soll mit Blick auf die jährlichen 
Schwerpunktsetzungen des neuen Rates und die von ihm ausgewählten Themenfelder über-
arbeitet bzw. geprüft werden und sowohl in ihrer Systematik als auch mit Blick auf Auswahl 
und Frequenz der Begegnungen angepasst werden. Die Frage einer möglichen Konzentration 
und Flexibilisierung ist dabei im Auge zu behalten. Insgesamt sollen auch Begegnungsformate 
in inspirierenden Settings überlegt werden, die nicht ausschließlich auf verbandliche Reprä-
sentationslogiken, sondern auf Start-ups, Netzwerke u.Ä. setzen, z.B. bei den Treffen mit Ver-
tretern anderer Religionen. Im Bereich der Medienverbände und des Rechts ergeben sich mit 
Blick auf religiös und demokratiefeindlich fundierten Extremismus und Gewalt wichtige Ansatz-
punkte für einen fruchtbaren Austausch.  

 

2.5 Gemeinsames evangelisches Handeln (ursprünglich Verbindungsmodell) 
Im November 2021 wurde die Kirchenleitung der VELKD neu gewählt und hat zunächst digital, 
ab März 2022 auch in Präsenz ihre Arbeit aufgenommen. Wie schon in der Generalsynode ist 
auch in der Kirchenleitung ein deutlicher Generationenwechsel zu verzeichnen. Damit sind die 
Themen aus der Phase des Verbindungsmodells (bis 2018), die z.T. mit dem Abschied von 
vertrauten Rollen und dem Verlust früherer Relevanz, insbesondere in der außerkirchlichen, 
aber auch in der binnenkirchlichen Öffentlichkeit zu tun hatten, in den Hintergrund getreten. 
Dafür wird nun nach Perspektiven gesucht, wie die lutherische Sicht auf das Evangelium ver-
ständlich und profiliert verkündigt werden kann. Neben dem Bereich Catholica/Ökumene, für 
den die Kirchenleitung keinen größeren Veränderungsbedarf sieht, wurden die Kommunikati-
onsarbeit, die agendarische und die theologische Arbeit als Schwerpunkte der Zukunftsent-
wicklung für die VELKD festgehalten. Bis September wurden alle Ausschüsse der Kirchenlei-
tung neu berufen (der Liturgische Ausschuss in Form eines kleinen Netzwerkes). Das beson-
dere Profil der VELKD in Verbindung mit dem DNK/LWB auf dem Gebiet der internationalen 
Partnerschaften wurde u.a. bei der diesjährigen (digitalen) Klausurtagung der Bischofskonfe-
renz mit der Evangelischen Kirchen A.B. in Polen sichtbar.  

Für das gemeinsame evangelische Handeln wird als eine Herausforderung identifiziert, wie 
die Rollen von UEK und VELKD, die auch bisher zwar nicht völlig parallel, aber doch ausba-
lanciert verliefen, gestaltet werden können, wenn die UEK sich weitgehend in die EKD hinein 
transformiert. Damit verändert sich auch das Verhältnis von VELKD und EKD. Derartige Zu-
kunftsaufgaben wurden in diesem Jahr angesprochen. Ihre vertiefte Beratung steht noch aus. 
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2.6 Strategische Kommunikation  
Die Stabsstelle Kommunikation hat dem Wunsch des Rates Rechnung getragen und sich auf 
den Weg hin zu einer strategischen Kommunikation gemacht, die gesamtkirchlich gedacht, 
verantwortet und umgesetzt wird. Dazu hat sie die Herausforderungen benannt, vor denen die 
evangelische Kirche insgesamt steht. Und sie hat zentrale Aufgaben identifiziert, die es syste-
matisch abzuarbeiten gilt. Damit dies im Gesamtklang mit den Gliedkirchen geschehen kann, 
wird das Konzept aktuell in diversen Arbeitsgruppen beraten. Während sich die Leitungen der 
Kommunikationsabteilungen und Medienhäuser der Gliedkirchen primär den konzeptionell-
strategischen Fragen widmen und Anspruchsgruppen, Kommunikationsziele und Maßnahmen 
entwickeln, hat die AG Mitgliederkommunikation das Thema in einzelne Arbeitspakete seg-
mentiert und eine Roadmap für die weitere Arbeit erstellt. Sie schlägt vor, die Akteure der 
einzelnen Arbeitsbereiche (Meldewesen, IT, Kirchenentwicklung, Kommunikation, Digitalisie-
rung) zu einem zweitägigen Workshop im ersten Quartal 2023 zusammenzubringen. Die AG 
Kampagnenfähigkeit hat derweil Faktoren identifiziert, die die Kampagnenfähigkeit der Evan-
gelischen Kirche erschweren oder gar verhindern und Lösungsmöglichkeiten zu den einzelnen 
Faktoren formuliert.  

 

Es ist gelungen, die Themen der neuen Ratsvorsitzenden in der Öffentlichkeit zu positionieren. 
Dabei bleibt es eine Herausforderung in der externen Kommunikation, den Fokus auf theolo-
gische Botschaften zu legen und differenzierte statt zugespitzter Botschaften zu senden, zu-
mal in einer Medienwelt, deren Mechanismen und Aufmerksamkeitsökonomien tendenziell an-
dere Muster präferieren. Die aktuelle Medienlage (Krieg in der Ukraine, Corona) fordert die 
Stabsstelle Kommunikation, die evangelische Stimme zu diesen und anderen Themen öffent-
lich zu profilieren und hörbar zu machen. 

 
2.7 Baumaßnahmen im Kirchenamt 
Der Rat der EKD hat sich in seinen Sitzungen im Februar und Juni mit den vielfältigen Frage-
stellungen zur brandschutzbedingten Sanierung des Kirchenamtes bzw. zu möglichen Alter-
nativlösungen (insbesondere einem Neubau an gleicher Stelle) befasst. Zur Vorbereitung der 
Ausschreibung von Planungsleistungen für einen funktionalen Neubau hat das Kirchenamt 
Gespräche mit dem Baudezernenten der Stadt Hannover sowie weiteren Vertretern aus Bau-
amt und Denkmalschutz aufgenommen. Im Zuge dieser Gespräche wurde deutlich, dass ein 
Abriss des Bestandsgebäudes u.a. mit Blick auf die denkmalschutzwürdige Qualität nicht in 
Betracht kommt. 

Die Gespräche wurden dann mit dem Ziel einer erweiterten baulichen Ausnutzbarkeit des 
Grundstücks fortgesetzt, mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Eckdaten für die Gebäudefragen 
(z.B. durch Vermietung neu zu realisierender Flächen) insgesamt zu verbessern. Der Ent-
wurfsverfasser des Bestandsgebäudes, Herr Prof. Dr. Schultes aus Berlin, wurde beauftragt, 
hierzu erste gestalterische Überlegungen zu entwickeln. Die so entwickelte Konzeptidee für 
einen Neubau auf dem rückwärtigen Grundstück fand sowohl im Kirchenamt als auch bei der 
städtischen Baubehörde großen Anklang. Die Stadt stellte – vorbehaltlich einer späteren 
schriftlichen Bescheidung – eine dafür erforderliche Befreiung von Festsetzungen des B-Plans 
(zur rückwärtigen Überschreitung der Baugrenze) in Aussicht. Zur Erhöhung der Verbindlich-
keit der Planungsmöglichkeiten sowie zur Verbesserung der Verhandlungsmöglichkeiten mit 
möglichen Investoren wird derzeit gemeinsam mit dem Entwurfsverfasser eine Bauvoranfrage 
vorbereitet. 
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Die (Neubau-)Planungen können auch positiv für die weiterhin notwendigen Sanierungs-
schritte des Bestandsbaus genutzt werden. Mit Rücksicht auf den Betriebsablauf werden nun 
sukzessive die notwendigen Ertüchtigungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Angriff genommen. 
Die an diesen Planungen bisher beteiligten Architekten, Ingenieure und Brandschutzsachver-
ständigen sind gebeten worden, unter Berücksichtigung der Planungen für einen Neubau ein 
Konzept zur Realisierung möglicher Synergieeffekte und zum Vorziehen von Einzelmaßnah-
men zur Sanierung zu erarbeiten und bis Herbst 2022 vorzulegen. Die notwendigen Maßnah-
men sind dabei mit einer Prioritätenabschätzung zu versehen. Sobald diese Planungen abge-
schlossen sind, ist beabsichtigt, einen entsprechenden Bauantrag einzureichen und mit der 
Bestandssanierung zu beginnen.  

 

3.  Endlichkeit – Corona und der Ukrainekrieg als Grenzerfahrung menschli-
cher Existenz  

Dass das menschliche Leben und die geschaffene Welt endlich und begrenzt sind, gehört zu 
den menschlichen Grunderfahrungen, deren Reflexion aus der Perspektive des Glaubens zu 
den christlichen Kernüberzeugungen gehört. Herausforderungen und Bedrohungen wie der 
Klimawandel, die Covid-19-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine rücken für viele Menschen 
hierzulande und in der westlichen Welt die Endlichkeit des irdischen Lebens und ihrer eigenen 
Person neu in den Fokus. Die modernen Narrative von ungebremstem Wachstum und stetiger 
Ausweitung menschlicher Verfügungsmöglichkeiten werden brüchig. Wachsende Komplexität 
und Unberechenbarkeit in den globalen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
verstärken diese Wahrnehmung. Sicherheitsgefühle brechen weg. Es wird evident, dass 
menschliches Leben zerbrechlich und gefährdet ist. Der Blick auf die Endlichkeit verunsichert. 
Zugleich ist die Anerkennung, dass unser Dasein und unsere Ressourcen endlich sind, Medi-
zin gegen Selbstüberschätzung ebenso wie gegen Resignation und Hass. 

Das Thema „Endlichkeit“ ist ungewohnt grundsätzlich und an viele ernsthafte Überlegungen 
und Diskussionen Glaubender wie Glaubensferner anschlussfähig. Als eines der Schwer-
punktthemen bietet es für den Rat eine Chance: Wahrnehmungen, die viele Menschen in Kir-
che und Gesellschaft aktuell bewegen, können von der erschließenden Kraft der christlichen 
Glaubensüberzeugung her und in einer eigenständigen Tonalität angesprochen und auf neue 
Weise miteinander in Beziehung gesetzt werden. Diesen Anspruch – Mut zur theologischen 
Rede und Vertrauen auf ihre öffentliche Relevanz – gilt es engagiert einzulösen.  

Corona und der Ukrainekrieg waren dabei in vieler Hinsicht dominante Themen zu Beginn der 
neuen Ratsperiode, die in besonderer Weise zur öffentlichen Stellungnahme der Kirchen und 
ihrer Vertreter herausforderten.  

 

3.1  Corona  
3.1.1  Die Debatte um eine „Impfpflicht“ 
Seit dem Herbst 2021 wurde die Einführung einer gesetzlichen allgemeinen Impfpflicht in 
Deutschland diskutiert. Nachdem noch im Sommer 2021 ein solcher Schritt von führenden 
Politikerinnen und Politikern ausgeschlossen worden war, hatte sich die Diskussionslage unter 
dem Eindruck der Verbreitung der Delta-Variante von SARS-CoV-2 verschoben. Schon am 
22.11. 2021 hatte sich die Ratsvorsitzende in der Sendung „Hart aber fair“ für eine Impfpflicht 
ausgesprochen. Sie führte aus, dass insbesondere eine „forsa-Studie“ bei ihr zum Umdenken 
geführt habe, nach der die meisten der bisher Ungeimpften sich durch Argumente nicht würden 
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überzeugen lassen. Deshalb sei es zum Schutz besonders der vulnerablen Gruppen notwen-
dig, eine Impfpflicht einzuführen.  

Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante hatte sich die Debatte zur Impfpflicht noch einmal 
verändert, da sie weniger schwere Verläufe hervorruft und Impfstoffe bei dieser Variante einen 
weniger guten Schutz bieten. An dem auch von der Ratsvorsitzenden vorgebrachten Argument 
des Schutzes der besonders vulnerablen Gruppen hat sich aber mit dem Auftreten der Omik-
ron-Variante nichts geändert.  

Entsprechend präzisierte die Ratsvorsitzende ihre Aussage vom Dezember in einem Presse-
interview im Januar: „Die allgemeine Impfpflicht wird im Moment sehr intensiv und kontrovers 
diskutiert, die Situation verändert sich stetig durch neue Erkenntnisse zu den neuen Virusva-
rianten. Im Blick auf eine allgemeine Impfpflicht gibt es jede Menge detaillierter Einzelfragen 
zu klären, das ist Sache der Politik. Nach gegenwärtigem Wissensstand ist eine möglichst 
hohe Impfquote nach wie vor die einzige Möglichkeit, die Corona-Pandemie einigermaßen in 
den Griff zu bekommen.“ Für die Ratsvorsitzende stand im Vordergrund, die Schwächsten in 
der Gesellschaft zu schützen und die Belastbarkeit des Gesundheitswesens im Blick zu be-
halten. Es gehe auch um „all diejenigen, die sich in unseren Krankenhäusern und auf den 
Intensivstationen um die schwer infizierten Menschen kümmern und am Ende ihrer Kräfte 
sind. Wenn Appelle, detaillierte Information und vertrauensbildende Maßnahmen nicht ausrei-
chen, um Menschen zur Impfung zu bewegen, dann halte ich eine Impfpflicht als letztes Mittel 
für gerechtfertigt. Ich lerne in dieser Frage täglich hinzu.“ (Interview in der Rheinischen Post 
vom 22.1.2022) 

Die kirchlichen Stellungnahmen aus dem Raum der EKD warben (abgesehen von begründe-
ten Ausnahmefällen) alle für das Impfen, stellten sich zur Einführung einer gesetzlichen Impf-
pflicht jedoch unterschiedlich. An die Kirchen wurden dabei gegensätzliche Aufforderungen 
zur „biblisch-theologischen“ Begründung verschiedener Positionen herangetragen: Einerseits 
gab es den Wunsch, ein christliches Freiheitsverständnis, das an der Nächstenliebe orientiert 
ist, gegen ein „populistisch verengtes Freiheitsverständnis“ stark zu machen; auf der anderen 
Seite bestand die Erwartung, die „christliche Lehre von der Freiheit des Gewissens“ hörbar in 
die Debatte einzutragen.  

In einer Situation, die ohne „Blaupause“ gestaltet werden musste, war die Änderung von Po-
sitionen kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke und Glaubwürdigkeit. So sehr Über-
zeugungen frei bleiben müssen, so sehr war es für den Rat selbstverständlich, seine Mei-
nungsbildung an den Ergebnissen einer transparent verfahrenden, methodisch kontrollierten 
wissenschaftlichen Forschung zu orientieren. Neue Einsichten können und müssen zu neuen 
Entscheidungen und ethischen Bewertungen führen. 

Das Eintreten für eine Impfpflicht war verbunden mit der Forderung nach vertrauensbildenden 
Maßnahmen, niedrigschwelligen Angeboten usw. In Übereinstimmung mit der Empfehlung des 
Ethikrats ging auch der Rat davon aus, dass eine gesetzlich geregelte Impflicht auf ein hohes 
Maß an Vertrauen und freiwilliger Normenakzeptanz in der Bevölkerung angewiesen ist, wenn 
sie wirksam sein soll.  

Kirchlich erkennbar werden in diesem Zusammenhang Äußerungen durch ihre Rückbindung 
an eine Haltung, die auf dem Vertrauen auf Gott und auf der Hoffnung auf ein gutes Ende des 
Lebens gegründet ist. Diese Perspektive führt nicht zu einer „höheren Einsicht“, aber sie gibt 
Trost und Halt in einer für alle Menschen belastenden Situation. Kirchlich erkennbar werden 
die Äußerungen aber auch durch ihre ethische Rückbindung an ein Verständnis christlicher 
Freiheit, das relational zu Gott und den Menschen gebunden ist und deshalb Nächstenliebe 
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und Verantwortung einschließt. Die Offenheit, in der christliche Freiheit immer wieder gesucht 
und durchbuchstabiert werden muss, eröffnet Gesprächs- und Entscheidungsräume, mit de-
nen die Kirche zum gesellschaftlichen Dialog und Zusammenhalt beitragen kann.  

 

3.1.2  Kinder und Jugendliche während der Pandemie  
Kinder und Jugendliche erleben mit der Pandemie, dem Klimawandel und dem Ukrainekrieg 
sehr unmittelbar und – lebensaltersbedingt – besonders intensiv, dass Verletzlichkeit, Gefähr-
dung und Endlichkeit zum Leben gehören. Fast die Hälfte von ihnen gibt an, unter psychi-
schem Stress zu leiden. Als bedrohlich erleben alle Kinder und Jugendlichen die Gesamtlage. 
Doch vor allem Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien fürchten um ihre 
Zukunft. Das Aktiv-werden-Können in der Krise und begleitete Möglichkeiten, sich konkret bei 
Maßnahmen gegen die Bedrohungen zu engagieren, mindern psychischen Stress und fördern 
die Resilienzbildung. Daher ist es dem Rat der EKD wichtig, dass Kinder und Jugendliche 
gerade jetzt eine Kirche erleben, die darauf achtet, dass Kinder und Jugendliche mit ihren 
Ängsten, Rechten und Interessen wahrgenommen werden. Bildungsmöglichkeiten im Horizont 
der Glaubenshoffnung, Möglichkeiten zum eigenen Engagement, wie sie evangelische Bil-
dungs- und Jugendeinrichtungen, viele Kirchengemeinden und -kreise bieten, sind in den 
nächsten Jahren besonders wichtig, damit junge Menschen nicht dauerhaft zu Verlierer*innen 
in den Krisen werden. Daher unterstützt der Rat der EKD den Prozess „Familie leben“, durch 
den Familien, Kindern und Jugendlichen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Kirche er-
öffnet werden sollen.  

 

3.2  Der Ukrainekrieg 
Mit dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Grauen des 
Krieges in Europa wieder neu bewusst geworden. Die Bilder von zerstörter ziviler Infrastruktur, 
Straßen, Wohnhäusern, Schulen und Krankenhäusern, von verwundeten, eingekesselten, ob-
dachlosen, trauernden und getöteten Menschen haben Spuren hinterlassen und prägen unse-
ren Alltag noch immer. Die Auswirkungen des Krieges haben auch Deutschland erreicht: durch 
die Sorgen und Traumatisierungen der Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, durch gestie-
gene Energiepreise und gesamtwirtschaftliche Folgen des Krieges, durch vielerlei Verunsiche-
rungen und Befürchtungen, aber auch durch eine vielfach veränderte Wahrnehmung und Be-
urteilung des nicht mehr ganz so fernen Kriegsgeschehens in einem anderen europäischen 
Land.  

Angesichts des völkerrechtswidrigen, die Existenz der Ukraine bedrohenden russischen An-
griffskrieges und des brutalen Vorgehens der russischen Streitkräfte gab es bereits seit Kriegs-
beginn einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass der Ukraine das Recht auf 
Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta zusteht. Die Frage, ob die Ukraine dabei 
mit Waffenlieferungen unterstützt werden sollte, wurde in Deutschland allerdings erst nach 
anfänglichem Zögern befürwortet. Aus guten Gründen galt bislang die Maxime, keine Rüs-
tungsgüter in Krisenregionen oder Kriegsgebiete zu exportieren, da diese dort erfahrungsge-
mäß eine Eskalation der Gewalt zu befördern drohen. Diese Auffassung prägte bislang auch 
die jährlichen Rüstungsexportberichte der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE) der katholischen und evangelischen Kirche. Demgegenüber zeichnete sich zu Waf-
fenlieferungen an die Ukraine – auch im Bereich der EKD – allerdings eine zunehmende Zu-
stimmung oder zumindest Akzeptanz ab, wobei die Stellungnahmen nach wie vor eine 
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Spannbreite der in der EKD vorhandenen, an das je eigene Gewissen gebundenen, friedens-
ethischen Überzeugungen abbilden (vgl. u. 6.5.1).  

Im Blick auf die ökumenischen Beziehungen mit dem Moskauer Patriarchat waren sich die 
Vertreter*innen der EKD hingegen einig: Gegen die den Krieg in der Ukraine legitimierenden 
und theologisch überhöhenden Aussagen des Patriarchen Kyrill I. ist eine deutliche Abgren-
zung geboten. Die ökumenischen Beziehungen zum Moskauer Patriarchat sollten aber erhal-
ten bleiben, der Gesprächsfaden soll nicht abreißen.  

 

3.2.1 Reaktionen zum Kriegsbeginn  
In den Tagen um den 24.2.2022 fanden bundesweit zahlreiche Friedensgebete in christlichen 
Kirchen statt, zu denen seitens verschiedener Verantwortlicher der EKD, oft in ökumenischer 
Gemeinschaft, aufgerufen worden war.  

So hatte u.a. der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, Bischof Friedrich Kramer, bereits 
am 15.2.2022 zu Friedensgebeten aufgerufen. Am 21.2.2022 brachte die Auslandsbischöfin 
der EKD, Petra Bosse-Huber, in einem Schreiben an den Erzbischof der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Europäisches Russland, Dietrich Brauer, und den Bischof der deutschen evan-
gelisch-lutherischen Kirche in der Ukraine, Pavlo Shvarts, ihre Verbundenheit mit beiden Kir-
chen angesichts des drohenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine zum Ausdruck 
und rief zur Fürbitte für die Menschen in der Region auf. Die Ratsvorsitzende der EKD, Präses 
Annette Kurschus, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, 
riefen – „in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine“ – am 24.2.2022 zum Frieden in der 
Ukraine sowie zu Gebeten für die Opfer der Gewalt und mit ihnen auf. Für den 27.2.2022 riefen 
die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) die Gläubigen 
zum Gebet für den Frieden in der Ukraine auf.  

Unmittelbar am Tag des Angriffs auf die Ukraine äußerte sich die Ratsvorsitzende erschüttert: 
„Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Menschen, die nun um Leib und Leben fürchten 
und die erleben, wie Leid und Tod in ihre Städte und Dörfer einziehen.“  

 

3.2.2 Öffentliche Äußerungen und Stellungnahmen des Friedensbeauftragten der EKD, des 
Bischofs für die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und der Ratsvorsitzenden  

In einer Rede bei der zentralen Friedenskundgebung eines breiten gesellschaftlichen Bünd-
nisses am Sonntag nach Kriegsbeginn (27.2.2022 in Berlin) forderte die Ratsvorsitzende der 
EKD die russische Regierung zum sofortigen Stopp des Ukrainekrieges auf. Vor mehreren 
hunderttausend Demonstrierenden warb sie dafür, sich der Verführung zum Hass zu verwei-
gern und Solidarität zu üben: mit den Menschen in der Ukraine und mit den aus der Ukraine 
Geflüchteten, aber auch mit den Menschen in unseren Nachbarländern und mit den Menschen 
in Russland, die sich gegen den Krieg stellten. Dabei ginge es nicht um „billige“ Solidarität, 
sondern um eine, „die uns etwas kostet“, verdeutlichte sie den Ernst der Lage.1 Am 10.3.2022 
rief der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, Landesbischof Friedrich Kramer, dazu auf, 
„weiter für den Frieden auf die Straße [zu] gehen“. Die zahlreichen Demonstrationen und 

 
1 Eine Aufnahme der Rede findet sich unter: https://www.ekd.de/www.ekd.de/ekd-ratsvorsitzende-kurschus-auf-
friedensdemo-in-berlin-71751.htm, der Text der Rede kann nachgelesen werden unter: 
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/220227_Rede_EKD-Ratsvorsitzende_Kurschus_auf_der_Friedenskundge-
bung_in_Berlin.pdf. 

https://www.ekd.de/www.ekd.de/ekd-ratsvorsitzende-kurschus-auf-friedensdemo-in-berlin-71751.htm
https://www.ekd.de/www.ekd.de/ekd-ratsvorsitzende-kurschus-auf-friedensdemo-in-berlin-71751.htm
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/220227_Rede_EKD-Ratsvorsitzende_Kurschus_auf_der_Friedenskundgebung_in_Berlin.pdf
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/220227_Rede_EKD-Ratsvorsitzende_Kurschus_auf_der_Friedenskundgebung_in_Berlin.pdf
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Kundgebungen gegen den Krieg in der Ukraine seien ein deutliches Zeichen für den Wunsch 
nach Frieden in der Welt. Er rief dazu auf, an den für den darauffolgenden Sonntag geplanten 
Friedenskundgebungen in zahlreichen deutschen Städten teilzunehmen, zu denen ein breites 
zivilgesellschaftliches Bündnis unter Beteiligung der EKD aufgerufen hatte.  

Eine gemeinsame Stellungnahme des Friedensbeauftragten des Rates der EKD, Landesbi-
schof Friedrich Kramer, und des Bischofs für die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr 
Bernhard Felmberg zum Krieg in der Ukraine vom 2.3.2022 war dem Ziel der „Deeskalation 
und Versöhnung“ gewidmet. Am 4.3.2022 schrieb die Ratsvorsitzende an den Vorsitzenden 
des „Allukrainischen Rates der Kirchen und Religionsgemeinschaften“, Hryhorii Komendant. 
Sie dankte den Gläubigen aller Religionen in der Ukraine für ihren jahrelangen Einsatz für 
Frieden und sicherte ihnen die Solidarität der evangelischen Christinnen und Christen in 
Deutschland zu. Sie versprach Begleitung im Gebet, die Unterstützung notleidender Men-
schen in der Ukraine über das Hilfswerk „Diakonie Katastrophenhilfe“ sowie Hilfen für Geflüch-
tete im In- und Ausland.  Am 16.3.2022 forderte der Friedensbeauftragte, Bischof Kramer, 
gemeinsam mit der EAK und dem Kriegsdienstverweigerungs-Netzwerk Connection e.V. die 
Bundesregierung dazu auf, ukrainischen wie auch russischen und belarussischen Kriegs-
dienstverweigerern und Deserteuren Schutz und Asyl zu gewähren. 

Am 18.3.2022 lud die EKD zu einem ökumenischen Fürbittgottesdienst für die Ukraine, an 
dem orthodoxe, griechisch-katholische und evangelische Christinnen und Christen aus der 
Ukraine, Belarus und Russland gemeinsam mit der Ratsvorsitzenden und der Auslandsbischö-
fin mitwirkten, in den Berliner Dom ein. Vor der Predigt der Ratsvorsitzenden sprachen auch 
der ukrainisch-lutherische Bischof Pavlo Shvarts aus Charkiv und der lutherische Erzbischof 
aus Russland, Dietrich Brauer, geistliche Worte.   3.2.3 Stellungnahme der Kirchenkonfe-
renz vom 24.3.2022 

Am 24. März verabschiedete die Kirchenkonferenz der EKD einstimmig eine Stellungnahme, 
die den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des russischen Staatspräsidenten gegen die Ukra-
ine verurteilte und ein Ende von Hass und Gewalt forderte. Zwar sei Frieden nicht mit Waffen-
gewalt herzustellen. Dem bleibenden Wunsch nach Gewaltfreiheit stehe angesichts eines Ag-
gressors, der Völkerrecht missachte und Kriegsverbrechen begehe, aber auch die Option ge-
genüber, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. „Das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine 
im Blick auf die gegen sie gerichteten Aggressionen ist unbestritten.“ Gleichzeitig wurde dazu 
aufgerufen, angesichts der großen Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Ukraine auch andere 
Kriegsregionen nicht zu vergessen. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, von der beab-
sichtigten Kürzung der Mittel für Entwicklungshilfe abzusehen. Zudem wurde angesichts der 
wahrzunehmenden Mehrstimmigkeit der russischen Orthodoxie der Mut vieler orthodoxer 
Priester in Russland gewürdigt, sich gegen den Krieg und die Position ihrer Kirchenleitung zu 
äußern, sowie die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, Brücken des Dialogs aufrechterhalten zu 
können. Für einen langfristigen und tragfähigen Friedensprozess sei es entscheidend, kultu-
relle, wirtschaftliche und menschliche Kontakte zu halten. 

 

4. Schutz vor sexualisierter Gewalt  
Die Aufarbeitung von und der Schutz vor sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche 
sind exponierte Schwerpunkte in der Arbeit des Rates. Seit der ersten Sitzung hat der Rat 
darum gebeten, bei jeder Tagung schriftlich und mündlich über den aktuellen Stand informiert 
zu werden, um so ständig über den Fortschritt der Maßnahmen auf dem Laufenden zu sein 
und im Zusammenspiel mit anderen Gremien und Stellen – allen voran dem neuen 
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Beteiligungsforum – weitere Akzente setzen und die Arbeit steuern zu können. In diesem ers-
ten Jahr der Ratsperiode konnten wichtige Fortschritte in den Strukturen, den Kapazitäten und 
den Maßnahmen erreicht werden. Auch wenn noch vieles geschafft werden muss, bilden diese 
Punkte entscheidende Grundlagen, um den Schutz und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und unserer institutionellen Verantwortung 
als evangelische Kirche gerecht zu werden. 

Als strukturelles Fundament aller Maßnahmen in diesem Feld ist die Mitwirkung betroffener 
Personen von höchster Bedeutung. Dieses war die klare Aussage des 11-Punkte-Handlungs-
plans von 2018 und des Beschlusses der Synode von 2021 zur Verstärkung und Neuausrich-
tung der Betroffenenpartizipation. Dem folgt nun das neue Beteiligungsforum Sexualisierte 
Gewalt, das im Juni dieses Jahres einstimmig von Rat und Kirchenkonferenz eingesetzt 
wurde. Das neue Beteiligungsmodell wurde nach der Aussetzung des Betroffenenbeirats und 
im Rahmen der Neuausrichtung der Betroffenenpartizipation auf Grundlage vieler Gespräche 
mit Betroffenen und Kirchenvertreter*innen innerhalb der letzten sieben Monate von einer Ex-
pertin für Partizipationsverfahren entwickelt und im Weiteren von allen beteiligten Personen 
gemeinsam angepasst und ausgestaltet. Ziel des neuen Beteiligungsmodells ist die Sicher-
stellung einer systematischen Mitwirkung von Betroffenen an Entscheidungen und Maßnah-
men zum Schutz vor und zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Mit der Einsetzung des 
Beteiligungsforums geht der bisherige Beauftragtenrat in der Gruppe der kirchlichen Beauf-
tragten auf. Diese wirken zusammen mit betroffenen Personen nun als Mitglieder des Beteili-
gungsforums. Das Beteiligungsforum ist der zentrale Ort der Diskussion und gemeinsamen 
Lösungsfindung zu allen Fragen des Umgangs mit sexualisierter Gewalt in der evangelischen 
Kirche. Anfragen aus den Gremien der EKD werden in das Beteiligungsforum getragen, das 
wiederum Beschlussvorschläge erarbeitet, die über das Kirchenamt wieder in die Gremien 
einfließen. Dies bedeutet eine verbindliche Form der Mitwirkung, so dass jede kirchenpoliti-
sche Entscheidung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt unter Partizipation Betroffener im 
Rahmen des Beteiligungsforums erfolgt.  

Neben den richtigen Strukturen braucht es aber auch die notwendigen personellen Kapazitä-
ten in der Kirche, um den sich weiter ausdifferenzierenden Aufgaben gerecht zu werden. In 
diesem Sinne hat der Rat, auch auf Grundlage des entsprechenden Beschlusses der Synode, 
die Fachstelle Sexualisierte Gewalt im Kirchenamt weiter gestärkt. Zwei bisher befristete Pro-
jektstellen in der Fachstelle wurden entfristet, und es wurden darüber hinaus zwei neue Pro-
jektstellen geschaffen. Eine Stelle wird die Koordination der kommenden regionalen Aufarbei-
tungskommissionen auf Ebene der EKD unterstützen und soll auch ein Monitoring-Instrument 
zur Umsetzung der Gewaltschutzrichtlinie in den Landeskirchen entwickeln. Der Rat misst die-
sem Aspekt einer besseren und gezielten Erfassung der Implementation und Durchführung 
von Präventionsmaßnahmen, auch unter dem Aspekt einer stetigen Weiterentwicklung der 
Präventionsstandards, eine hohe Wichtigkeit zu. Die zweite neue Stelle wird sich auf die Kom-
munikation und die Entwicklung von Informationsmaterialien fokussieren, um die Sensibilisie-
rung und das Wissen um Ansprechmöglichkeiten und Meldewege in der Breite der Kirche für 
die Thematik voranzutreiben. Mit den Stellenentfristungen wird erneut deutlich, dass der 
Schutz vor sexualisierter Gewalt und die Aufarbeitung vergangenen Unrechts eine Dauerauf-
gabe der Kirche sind, und die Stellenschaffungen sorgen in der Fachstelle für die notwendigen 
Kapazitäten, um die herausfordernde Aufgabe aktiv zu bewältigen. 

Aktuelle Schwerpunkte verschiedener Maßnahmen sind die Weiterführung, Systematisierung 
und Vertiefung der institutionellen Aufarbeitung, die Verbesserung der Unterstützung betroffe-
ner Personen und die Vereinheitlichung der Standards und Regeln der Prävention: Mit der 
Aufarbeitungsstudie „ForuM“, einer 3,6 Millionen Euro teuren Verbundforschung, sollen im 
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nächsten Jahr grundlegende Erkenntnisse über Formen, Faktoren und Fallzahlen sexualisier-
ter Gewalt vorgelegt werden. Zeitgleich bereiten sich die Landeskirchen und ihre Diakonien 
auf die Bildung regionaler Aufarbeitungskommissionen im Rahmen der aktuell noch ausste-
henden Gemeinsamen Erklärung zwischen der EKD und der Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung (UBSKM) vor. Diese unab-
hängigen Aufarbeitungskommissionen sollen systematisch, vergleichbar und regional Fälle er-
heben und auch den Umgang mit betroffenen Personen nach der Tat evaluieren. Die Unter-
stützung betroffener Personen wird aktuell an drei verschiedenen Stellen konkret verbessert. 
Das Projekt der Zentralen Anlaufstelle help wurde extern evaluiert, und Änderungen in der 
Struktur dieser unabhängigen und zentralen Informations- und Beratungsstelle für betroffene 
Personen werden im Beteiligungsforum beraten. Dasselbe gilt für das Projekt einer Vernet-
zungsplattform für Betroffene, das durch eine Arbeitsgruppe vorangetrieben wird. Im Auftrag 
der Synode wurde ferner ein umfangreicher Prozess der Beratung und Prüfung angestoßen, 
wie die Information, Unterstützung und Begleitung betroffener Personen als auch eine gene-
relle Stärkung ihrer Position in kirchlichen Disziplinarverfahren gelingen kann. Der Synode liegt 
dazu ein gesonderter Bericht vor. In der Prävention geht es weiterhin darum, die hohen Stan-
dards der Gewaltschutzrichtlinie der EKD in der ganzen Breite der Kirche zu verankern. Das 
gilt übrigens nicht nur für die Landeskirchen, sondern auch für den direkten Bereich der EKD. 
So wurde für das Kirchenamt der EKD und für weitere Einrichtungen auf Basis einer Dienstver-
einbarung in diesem Jahr ein Schutzkonzept beschlossen, das die Einrichtung einer Melde-
stelle, einen Handlungsplan bei Fallmeldungen, Schulungen für alle Beschäftigten und weitere 
Maßnahmen vorsieht. 

 

5. Christsein als Lebensform 
5.1 Taufinitiative 
Die Taufe ist eines der beiden Sakramente in der evangelischen Kirche. Über die konkrete 
Taufpraxis hinaus und die Tauferinnerung als liturgisches Element in Gottesdiensten ist sie 
aber selten Thema. Kirchenkonferenz und Rat haben daher beschlossen, eine EKD-weite 
Taufinitiative in der Gemeinschaft aller Gliedkirchen auf den Weg zu bringen. Sie läuft auf ein 
gemeinsames Taufwochenende um den Johannistag 2023 zu. Alle Gliedkirchen haben An-
sprechpersonen benannt. Die Themenwebsite deinetaufe.de ist seit Herbst 2022 geschaltet. 

Die Taufinitiative zielt darauf, die Taufe und Getauftsein in Gemeinden und Einrichtungen der 
evangelischen Kirche in den Fokus zu rücken: „Was bedeutet die Taufe für mich? Was bedeu-
tet es (für mich), als Getaufte*r in einer Gemeinschaft von Getauften zu leben?“ Damit zielt die 
Initiative ins Zentrum des christlichen Glaubens sowie der kirchlichen Praxis. 

Als Pilotprojekt will die Initiative innerhalb der evangelischen Kirche ein Gespräch über den 
Glauben, über das, was uns verbindet und was uns im Leben trägt, anregen. Dies miteinander 
zu teilen, gehört zum Kern christlicher Gemeinschaft. Zugleich wird es im Gemeindealltag 
kaum sichtbar. Taufe und Tauferinnerung sind insofern Anlässe, bei denen sichtbar und spür-
bar werden kann, was es heißt, Christ*in und Teil der christlichen Gemeinschaft zu sein. Mit 
der Frage nach der Bedeutung der Taufe rückt neben der Tauferinnerung die Erwachsenen-
taufe in den Fokus. Sie spielt in der evangelischen Kirche eine eher untergeordnete Rolle, soll 
im Zuge der Taufinitiative aber deutlicher sichtbar werden. 
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5.2 Bildung und Wissenschaft 
5.2.1  Gremien und Einrichtungen im Bereich Bildung und Wissenschaft 

(a) EKD-Hochschulforum in der Nachfolge des „Hochschulbeirats der EKD“  
In Nachfolge des Hochschulbeirats hat der Rat eine neue Netzwerkstruktur beschlossen. 
Durch ein Leitungsteam sollen Kontakte zu Wissenschaftseinrichtungen angebahnt, die aktu-
elle Entwicklung der Hochschulen in evangelischer Perspektive wahrgenommen, Hochschul-
dialoge oder ähnliche Formate angeregt und die Vernetzung evangelischer Akteure an den 
Hochschulen organisiert werden.  

Das multidisziplinäre Leitungsteam mit Landesbischöfin Prof. Dr. Heike Springhart, Prof. Dr. 
Paul Nolte, Prof. Dr. Alfred Krabbe und Prof. Dr. Birte Platow hat im Herbst 2022 seine Arbeit 
aufgenommen und erarbeitet gegenwärtig ein Konzept für das Hochschulforum. 

(b) Neue Leitung des Comenius-Instituts  
Eingeführt durch die Ratsvorsitzende Präses Dr. h.c. Annette Kurschus, gestaltet seit Novem-
ber 2021 Pfarrer Dr. Jens Dechow als neuer Direktor die Arbeit des Comenius-Instituts – Evan-
gelische Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft e.V. Der Rat hatte der Wahl von Dr. Jens 
Dechow zugestimmt, der den Bereich der Bildung als das kirchliche Arbeitsfeld mit der höchs-
ten Reichweite hin zu jungen Menschen und Familien mit wissenschaftlicher Expertise und 
Praxistransfers in der Weiterentwicklung unterstützen will. Das Comenius-Institut verbindet 
wissenschaftlich fundiert digitale Materialservices für die Religionspädagogik, religionspäda-
gogische und theologischen Institute, den Religionsunterricht und den Bereich der Kinderta-
gesstätten mit der Erstellung evangelischer Bildungsberichte und Studien zur Gegenwart und 
Zukunft aller Bildungsfelder in evangelischer Verantwortung. 

(c) Neue Leitung und neue Entwicklungen der Akademien für Kirche und Diakonie 
Seit Januar 2022 leitet Pfarrer Dr. Lars Charbonnier die Akademien für Kirche und Diakonie. 
Charbonnier, der für seine wissenschaftlichen Arbeiten mehrfach Auszeichnungen erhielt, ist 
auch Coach und systemischer Berater und folgt auf Peter Burkowski, der zum Ende des Jah-
res 2021 in den Ruhestand wechselte. Der Leitungswechsel steht im Zeichen der kontinuierli-
chen Weiterführung und -entwicklung der Arbeit der Akademien für Kirche und Diakonie mit 
ihren Markenkernen Führungsakademie und Bundesakademie für Kirche und Diakonie. Ne-
ben dem bestehenden Kursangebot werden als Reaktion auf die Herausforderungen der Pan-
demie neue digitale Weiterbildungsformate und komplett neu konzipierte Kurse angeboten. 
Sie bieten Verantwortlichen in kirchlichen und diakonischen Leitungs- und Fachaufgaben so-
lide und innovative Fort- und Weiterbildungsangebote samt zusätzlicher Qualifizierungsmög-
lichkeiten. Denn der schnelle Wandel von Kirche und Diakonie kann nur von professionell und 
kompetent agierenden Führungskräften und Mitarbeitenden in seiner Komplexität wahrgenom-
men und gestaltet werden. Führungs- und Bundesakademie werden zukünftig mit nur einer 
Leitung stärker zusammengeführt und mit dem Ziel gestaltet, Kirchen- und Diakonieentwick-
lung kompetent gestalten zu können.  

(d) Neue Direktorin und neu besetzte Gremien der Evangelischen Akademie zu Berlin  
Die Evangelische Akademie zu Berlin als Hauptstadtakademie der EKD und der EKBO hat in 
den Pandemiejahren mit attraktiven digitalen Formaten weiter an Reichweite auch zu jüngeren 
Zielgruppen gewonnen. Interessierte und Debattierende aus ganz Deutschland erleben hier 
anregende Begegnungen, neue Erkenntnisse und diskutieren über relevante Themen der Ge-
genwart, in die eine evangelische Perspektive eingezeichnet wird. Gemeinsam mit der neuen 
Direktorin Dr. Friederike Krippner führen die vom Rat der EKD neu berufene Prof. Dr. Gesche 

https://comenius.de/
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Joost, als Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, und der Unternehmer Friedhelm 
Wachs, als Vorsitzender des Kuratoriums, die Evangelische Akademie zu Berlin. 

(e) Neue Leiterin der Schulstiftung in der EKD  
Seit Januar 2022 leitet Dr. Ina Döttinger als pädagogische Geschäftsführerin die Schulstiftung 
in der EKD. Die in Oxford promovierte Sprachwissenschaftlerin leitete zuvor die Geschäfts-
stelle für den Jakob-Muth-Preis, einem Inklusionspreis der Bertelsmann Stiftung und der Be-
auftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen für Schulen. Mit ihrem pro-
filierten Programm Inklusion +, das auch durch Mittel der EKD ermöglicht wurde, und ihrer 
jährlichen Preisverleihung „Sichtbar evangelisch“ unterstützt die Schulstiftung der EKD die 
evangelische Profilbildung evangelischer Schulen der Landeskirchen, diakonischer Unterneh-
men sowie der vielen kleinen evangelischen Gründungsinitiativen und Schulträgervereine. Sie 
arbeitet im Sinne der Strategie des Rates der EKD eng mit bedeutenden zivilgesellschaftlichen 
Bildungsakteuren zusammen. In Kooperation mit dem Deutschen Schulportal der Robert-
Bosch-Stiftung werden jüngst unter der neuen Leitung hohe Reichweiten und eine hohe Qua-
lität bundesweiter digitaler pädagogischer Fortbildungsprogramme erzielt, wie z.B. zum Um-
gang mit traumatisierten Schüler*innen mit mehr als 300 teilnehmenden Lehrkräften und 
Schulleitungen.   

(f) Evangelisches Studienwerk Villigst  
Unter der Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Stephanie Springer, die als Ratsmitglied das Evange-
lische Studienwerk Villigst e.V. mitgestaltet, kommt das Studienwerk im Jahr 2022 zur Höchst-
zahl der je geförderten Studierenden und Promovierenden: 1.500 Stipendiat*innen und 290 
Promovend*innen erleben im Studienwerk persönliche und finanzielle Förderung, Studienbe-
ratung und vor allem ein Programm, durch das sie evangelisches Christsein, vielfältiges En-
gagement, interdisziplinären und interreligiösen Dialog sowie Verantwortungsübernahme er-
leben und gestalten können. Das Evangelische Studienwerk nimmt auch gezielt junge Erwach-
sene mit Flucht- oder Migrationserfahrung auf und ist für Studierende an Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften offen, um Diversität in der Stipendiatenschaft zu fördern.   

(g) Kontaktausschuss und Gemischte Kommissionen zur Reform des Theologiestudiums  
Der Rat der EKD hat die Struktur und die Aufgaben des Kontaktausschusses neu geordnet. 
Er ist nun das Bindeglied zwischen dem Rat der EKD, der Kirchenkonferenz und dem Evan-
gelisch-theologischen Fakultätentag sowie der Konferenz der Institute für evangelische Theo-
logie (KIET). In den Vorsitz wurde vom Rat der EKD die Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst 
(Evangelische Kirche der Pfalz) berufen. Die Aufgabe des Kontaktausschusses ist die Reform 
des Theologiestudiums in Verbindung mit der dafür nötigen finalen Abstimmung zwischen Kir-
chen und Fakultäten/Instituten der Theologie. Er ist sowohl für die theologische Ausbildung im 
Pfarrdienst als auch für das Lehramt Religion zuständig.  

Die Gemischten Kommissionen für die Reform des Theologiestudiums I und II werden im Kon-
taktausschuss zusammengeführt. Gegenwärtig ist eine umfassende Änderung der Prüfungs-
ordnung für das Theologiestudium mit Ziel Pfarrdienst in Bearbeitung. Sie umfasst die Zwi-
schenprüfung und die Abschlussprüfung und wird die dialogische Hochschuldidaktik und fach-
übergreifende sowie interdisziplinäre Kooperation im Studium stärken. Im Bereich des Theo-
logiestudiums mit dem Ziel des Masters für das Religionslehramt ist gegenwärtig die Aktuali-
sierung der Standards für die theologisch-religionspädagogische Ausbildung in Arbeit mit dem 
Ziel stärkerer ökumenischer und interreligiöser sowie digitaler Kompetenzen für Religionsleh-
rer*innen.  

(h) Kirchliche Hochschulen-Kuratorien 

https://www.schulstiftung-ekd.de/
https://www.schulministerium.nrw/jakob-muth-preis
https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/das-deutsche-schulportal
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Der Rat der EKD berief OKRin Kathrin Nothacker (Evangelische Landeskirche Württemberg) 
in das Kuratorium der Augustana-Hochschule Neuendettelsau und OKR Helmut Aßmann 
(Landeskirche Hannover) in das Kuratorium der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Beide sind 
vom Rat beauftragt, Innovation in der theologischen Ausbildung mit spezifischen Perspektiven 
auf die kirchliche Praxis mit in die Kuratorien einzutragen und den laufenden Strukturwandel 
zu begleiten. 

 

5.2.2 Projekte und Initiativen im Bereich Bildung und Wissenschaft  

(a) www.beruf-trifft-kirche.de – Projekt zur Nachwuchsgewinnung in berufeübergreifender Ko-
operation  
In einem gemeinsamen Projekt der Ausbildungsreferent*innenkonferenz, des Netzwerks 
Nachwuchsgewinnung und den Konferenzen für den diakonisch-gemeindepädagogischen Be-
reich entstand in Kooperation mit dem Kirchenmusikreferat mit www.beruf-trifft-kirche.de die 
multiprofessionell konzipierte Website für die gemeinsame Nachwuchsgewinnung. Ziel ist, 
dass interessierte junge Menschen oder an Wechseln in einen kirchlichen Beruf interessierte 
Berufstätige fundierte Informationen zu den Berufen und den dafür benötigten Ausbildun-
gen/Studiengängen vorfinden, in denen kirchliche Mitarbeitende direkt die Kommunikation des 
Evangeliums mit und für Menschen gestalten. Die Website ist vernetzt mit landeskirchlichen 
Seiten und ermöglicht auch gemeinsame Materialnutzung für die Nachwuchsgewinnung.  

(b) Multiprofessionelle und interprofessioneller Kooperationskompetenz in kirchlich mandatier-
ten Berufen  
Im Dezember 2021 war die Arbeit in multi- und interprofessionellen Teams Schwerpunktthema 
der Kirchenkonferenz. Entsprechend des Auftrags aus der Kirchenkonferenz und entspre-
chend EKD-Texte 137.1 „Standards für die hochschulische Ausbildung für den diakonisch-
gemeindepädagogischen Dienst“ wird nun in allen Ausbildungen für die verschiedenen kirch-
lich mandatierten Berufe nach Ansatzpunkten für die Anbahnung dieser in vielen Gliedkirchen 
intendierten Zusammenarbeit gesucht und in der Ausbildungsreform berücksichtigt. Dabei 
geht es vor allem um mehr organisierte Begegnung und gemeinsame Projekte verschiedener 
Berufsgruppen in der zweiten Ausbildungsphase bzw. in den ersten Dienst- und Amtsjahren. 

(c) Konfirmandenarbeit in Abbrüchen und Neuaufbrüchen unterstützt durch i-Konf und KonApp 
Welche Ab- und welche Neuaufbrüche in der Arbeit mit Konfirmand*innen in und während der 
Covid-19-Pandemie geschahen, wird in einer neuen bundesweiten Studien zur Konfirmanden-
arbeit erhoben. Das von den Gliedkirchen und der EKD zusammen mit Wissenschaftlern ent-
wickelte und finanzierte Evaluationstool i-Konf und die damit mögliche Studie dient der Quali-
tätsentwicklung der Arbeit mit Konfirmand*innen.  

Über das digitale Tool i-Konf können Konfirmand*innen ihren Gruppenleitungen schnell und 
niederschwellig Feedback zu Freizeiten und Konfitagen geben. Zugleich ergibt sich über das 
Tool die Chance, durch die Auswertung der dafür freigegebenen Daten in einer Erhebung zu 
einer neuen bundesweiten Studie zu Konfirmandenarbeit zu kommen. Dies ist eine wichtige 
Grundlage, um die Konfirmandenarbeit besser zu überblicken, weiter entwickeln und stärken 
zu können. Abbrüche und eine fortschreitende Privatisierung der Konfirmation lassen sich als 
Folge des Lockdowns und der pandemiebedingt nötigen neuen Konfirmationssettings vermu-
teten. 9 % aller Taufen erfolgen bisher in der Konfirmandenzeit.  

Die KonApp ist mit 30.000–50.000 Nutzenden weiter ein hilfreiches Tool für die Gruppenorga-
nisation, inhaltliche Arbeit, persönliches Bibellesen, bibeldidaktische Events u.v.m. Sie wurde 

http://www.beruf-trifft-kirche.de/
http://www.beruf-trifft-kirche.de/
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2022 technisch erweitert und bietet nun auch die wichtige Mehrgruppenfunktion. Die App ist 
mit Blick auf den Datenschutz für jugendliche Nutzende ausgelegt und zieht keine Daten von 
den Jugendlichen zu Marketing oder Werbezwecken. Das unterscheidet sie von gewerblichen 
Social-Media- und Gruppentools. Durch die finanzielle Unterstützung in einem Joint Venture 
von 15 Landeskirchen und EKD kann sie von Konfirmand*innen, Konfiteamer*innen und Lei-
tungen kostenfrei genutzt werden. 

(d) Religionsunterricht – neue Entwicklungen und EKD-Texte 
Die Einführung eines Christlichen Religionsunterrichts in Niedersachsen hat sich konkretisiert. 
Mögliche verfassungsrechtliche Bedenken wurden durch ein entsprechendes Gutachten aus-
geräumt, das auch für die konfessionelle Kooperation in anderen Regionen weitere Perspek-
tiven aufgezeigt hat. Diese Entwicklungen betreffen auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Religionslehrkräfte. Hier hat vom 29. September bis zum 1. Oktober in Heidelberg unter 
dem Thema „Religionslehrer*in im 21. Jahrhundert – Transformationsprozesse in Beruf und 
theologisch-religionspädagogischer Bildung in Studium, Referendariat und Fortbildung“ 
(https://heidelberger-konsultation-2022.unikt-kongresse.de/) eine Konsultation stattgefunden, 
an der sich über 200 Fachleute und Verantwortliche aus Universitäten, Instituten, Ämtern und 
Seminaren aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland beteiligt haben. 

Ferner ist unter dem Titel „Religiöse Bildung und Evangelischer Religionsunterricht in der 
Grundschule“ (EKD-Texte 142, erscheint im November) ein weiterer Orientierungsrahmen 
zum Religionsunterricht in einer bestimmten Schulart erschienen. Er geht von den Lebenswel-
ten von Kindern im Grundschulalter aus und legt dar, wie die Grundschule deren religiöse 
Bildung im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags unterstützen kann. Zugleich fragt 
er nach den Zielperspektiven des Religionsunterrichts als allgemeinbildendes Fach und wie 
diese in der Grundschule auf der Grundlage unterschiedlicher Lernausgangslagen und indivi-
dueller Lernwege angestrebt werden können, um so auch für religiöse Bildung in den weiter-
führenden Schulen anschlussfähig zu sein. Außerdem benennt er wesentliche Gelingensvo-
raussetzungen für religiöse Bildung in der Grundschule und im Religionsunterricht. 

(e) Digitale Bildungsinnovation und Friedenspädagogik: Projekt „Schools joining up for Com-
munities of Peace“  
Im Programm Erasmus+ der Europäischen Union war die EKD seit dem Jahr 2019 strategi-
scher Partner der EU im Bereich digitaler Bildungsinnovation. Das EU-geförderte Projekt 
„Schools joining up for Communities of Peace“ (https://www.gpenreformation.net/networkacti-
vities/peace-education-period/schoolcope/), an dem evangelische Schulen aus Ungarn, der 
Slowakei, Irland und Deutschland, die Vrije Universiteit Amsterdam, die Berghoff Foundation 
sowie das Kirchenamt der EKD/GPENreformation mitwirkten, wurde im August 2022 erfolg-
reich abgeschlossen. Drei Jahre lang setzten sich Lehrende mit innovativen Möglichkeiten zur 
(digitalen) Gestaltung eines friedensbildenden Unterrichts auseinander. Schüler*innen lernten 
neue Möglichkeiten der (digitalen) Beteiligung in einer globalisierten Gesellschaft kennen. Mit 
der „EduMaP“, einer Online-Landkarte, die digitale, interaktive Reisen an Friedens- und Kon-
fliktorte ermöglicht, sowie dem E-Book „Experiencing European Peace and Conflicts with Stu-
dents!“ für Lehrkräfte stehen die Projektergebnisse allen Interessierten auf der GPENreforma-
tion-Website zur Verfügung. 

(f) UNESCO-Weltbildungsbericht und GPENreformation (Global pedagogical Network – 
Joining in Reformation) 
Der Weltbildungsbericht zu „Non-State-Actors in Education“ der UNESCO (Zeitraum 
2021/2022) wurde im Februar 2022 von der Deutschen UNESCO-Kommission vorgestellt. Zu 
seiner Thematik der „Non-State-Actors in Education“ konnte der GPENreformation 

https://heidelberger-konsultation-2022.unikt-kongresse.de/
https://www.gpenreformation.net/networkactivities/peace-education-period/schoolcope/
https://www.gpenreformation.net/networkactivities/peace-education-period/schoolcope/
https://gem-report-2021.unesco.org/non-state-actors-in-education/
https://www.gpenreformation.net/de/
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Researchers Circle in Kooperation mit dem weltweiten Verband katholischer Schulen (OIEC) 
erreichen, dass mit wissenschaftlich eruierten Daten die Größe, Gemeinnützigkeit und Bedeu-
tung kirchlich getragener Schulen deutlich wurde. Der Weltbildungsbericht 2021/2022 setzt 
sich differenziert mit Kirchen als Non-State-Actors in Education auseinander und gibt keinerlei 
Empfehlungen, die gemeinnützigen christlichen Schulen nicht mehr mit öffentlichen Mitteln zu 
fördern, was global für den Fortbestand von Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten 
christlicher Kirchen relevant ist. Bei der deutschen Präsentation des Weltbildungsberichts war 
eine der präsentierenden Wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Annette Scheunpflug, langjährige 
Vorsitzende der Kammer des Rats der EKD für Bildung, Erziehung, Kinder und Jugend und 
Councilmitglied im globalen Netzwerk evangelischer Schulen und Hochschulen.  

(g) „Live your Faith“ – globales Kooperationsprojekt für Schulen in evangelischer Trägerschaft 
Es ist das Interesse des Rates, christlichen Glauben an evangelischen Schulen zu stärken 
(Leitsatz 1). Aus diesem Grund befasst sich GPENreformation im Rahmen eines dafür aufge-
setzten Projektes „Live your Faith“ ab September 2022 mit Spiritualität und Glauben im alltäg-
lichen Leben von Lehrkräften und Schüler*innen weltweit. An dem Projekt nehmen 22 Schulen 
aus elf Staaten und fünf Kontinenten teil. Das Projekt endet im Januar des kommenden Jahres 
mit einer Abschlusspräsentation und wird in eine digitale Veröffentlichung überführt, die auf 
der GPENreformation-Website zur Verfügung gestellt wird. 

(h) Workshop „Christian schools as agents: Spreading peace and hope worldwide“ anlässlich 
der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 
Der GPENreformation-Workshop „Christian schools as agents: Spreading peace and hope 
worldwide“ wurde als Teil des „Brunnen“-Programms der 11. Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rats der Kirchen in Karlsruhe ausgewählt. Am 6.9.2022 gaben Schulleitende und Bil-
dungsverantwortliche aus Brasilien, Argentinien, Tansania und Deutschland Impulse dazu, wie 
Schulen zu einer hoffnungsvollen Zukunft des friedlichen, nachhaltigen Zusammenlebens als 
Teil von Gottes Schöpfung beitragen können und wie sie Schüler*innen befähigen können, 
diese Zukunft aktiv zu gestalten. Circa 70 Interessierte aus aller Welt nahmen am Workshop 
teil und sammelten gemeinsam „Samen der Hoffnung“ zu benannten Fragestellungen, um sie 
in ihre Länder und Schulen zu tragen. 

(i) Kommission der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte 
Der Rat der EKD berief in seiner Sitzung im Februar 2022 für die Ratsperiode 2021–2027 
folgende Personen als ordentliche Mitglieder in die Kommission der Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte (EvAKiZ): Prof. Dr. Veronika Albrecht-Birkner, PD Dr. 
Gisa Bauer, Prof. Dr. Klaus Fitschen, Prof. Dr. Siegfried Hermle, Prof. Dr. Andreas Müller, Prof. 
Dr. Harry Oelke, Prof. Dr. Antje Roggenkamp, Apl. Prof. Dr. Thomas Martin Schneider, Akad. 
Direktor, Prof. Dr. Maike Schult, Prof. Dr. Eva-Maria Seng, Prof. Dr. Christopher Spehr, OKRin 
Dr. Dorothee Godel. Als ständige Gäste wurden berufen: Dr. Norbert Friedrich, Dr. Peter 
Morée und Dr. Henning Pahl. 

In der Sitzung im Juni 2022 berief der Rat der EKD dem Vorschlag der Kommission gemäß 
(vgl. Ordnung der Kommission der EvAKiZ § 3 Abs. 1) Herrn Prof. Dr. Harry Oelke zum Vor-
sitzenden und Herrn Prof. Dr. Siegfried Hermle zum stellvertretenden Vorsitzenden der EvA-
KiZ. 

Aufgabe der EvAKiZ ist die unabhängige Erforschung der Kirchlichen Zeitgeschichte durch 
Anregung, Förderung, Durchführung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten. Als 
wesentlicher Bestandteil des institutionellen Gedächtnisses der EKD trägt sie maßgeblich zu 
deren Selbstverständnis und Identitätsbildung bei. In vielen gegenwärtigen Debatten und 

https://www.kirchliche-zeitgeschichte.info/
https://www.kirchliche-zeitgeschichte.info/
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Entscheidungsprozessen ist es nötig, die historischen Prozesse, die zu den aktuellen Konstel-
lationen geführt haben, kritisch zu reflektieren. Die EvAKiZ leistet dafür unverzichtbare wis-
senschaftliche Vorarbeiten. Sie stellt zudem Fachexpertise für Texte, Stellungnahmen etc. im 
Zusammenhang mit Anfragen zur Geschichte der EKD oder zu Gedenktagen zur Verfügung.  

Die Kommission ist Herausgeberin der im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) er-
scheinenden „Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte“ (Reihe A Quellen, Reihe B Darstellun-
gen) und der Zeitschrift „Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte“. Die Geschäfts- und For-
schungsstelle der EvAKiZ ist ferner u.a. mit der laufenden Redaktion des „Kirchlichen Jahr-
buchs“ der EKD beschäftigt.  

Der Kommission zugeordnet ist die Forschungsstelle der EvAKiZ, die an der LMU München 
angesiedelt ist und von der EKD in Kooperation mit dem Freistaat Bayern getragen und finan-
ziert wird (https://www.kirchliche-zeitgeschichte.info/). Schwerpunkte der Arbeit waren in den 
vergangenen Jahren u.a. der Aufbau einer viel beachteten Online-Ausstellung „Evangelischer 
Widerstand“, die Edition der Protokolle des Rates der EKD aus den 1950er Jahren, Biografien 
des bayrischen Landesbischofs Meiser und des ersten Bevollmächtigten des Rates der EKD, 
Hermann Kunst, sowie die Beschäftigung mit dem Thema Christentum und gesellschaftlicher 
Wandel in den 1960er und 1970er Jahren.  

Seit Ende 2020 betreibt die EvAKiZ einen Account bei Facebook und Twitter und informiert 
unter dem Stichwort „Kirchliche Zeitgeschichte“ zu Themen der kirchlichen Zeitgeschichte.  

 

5.3 Gottesdienst, Bibel, Gesangbuch 

5.3.1 Ständige Konferenz für Kirchenmusik (SKK) 2021–2022 

Im Berichtszeitraum tagte die SKK wie üblich zwei Mal (20.9.2021 und 10.3.2022). 

In der Herbstsitzung wurde der Vorsitzende Prof. Dr. Gunter Kennel verabschiedet, der dieses 
Amt während der zurückliegenden Ratsperiode innehatte. Aktuelle Themen waren die Gestal-
tung des Portals „Beruf trifft Kirche“, die Beteiligung an „Deutschland singt und klingt e.V.“ und 
das Jahr der Orgel, das 2021 von mehreren Landesmusikräten ausgerufen worden war und 
unter hoher Beteiligung der LKMDs stattfand. Darüber hinaus wurde über die Veröffentlichung 
der Datenbank „Such, wer da will“ des CEK (Christian Finke) und von der Gründung des Netz-
werkes Kirchenmusikvermittlung (Christoph Bogon) berichtet. Gegenstand weiterer Beratun-
gen war das seit mehreren Jahren geplante Projekt „Berufseinstiegsphase“. Es soll Kirchen-
musiker*innen in den ersten Dienstjahren durch Fortbildungen und Studientage zu praktischen 
Gemeindethemen unterstützen (u.a. Zeitmanagement, Arbeitsrecht, Projektmanagement, 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit). 

Die Frühjahrssitzung war zugleich die konstituierende Sitzung für die neue Ratsperiode. Kord 
Michaelis wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, Susanne Hasselhoff zur stellvertretenden 
Vorsitzenden. In der Sitzung wurden neben Berichten aus den verschiedenen Konferenzen, 
der Beratung zum Kirchenmusikkongress des Deutschen Musikrates (20./21.10.2022) und der 
Vorstellung der Gesangbucharbeit die Themen für die Arbeit in der kommenden Ratsperiode 
identifiziert und die neuen Mitglieder hierzu über den Sachstand informiert:  

- Finanzierung der Hochschulen und Verantwortung der Landeskirchen für die Ausbildung 
von Kirchenmusiker*innen 

- Gestaltung der Berufseinstiegsphase und Bildung multiprofessioneller Teams 
- Quereinstiegsmöglichkeiten 
- Sozialrechtliche Stellung von Organist*innen aus Sicht der Sozialversicherungsträger 

https://www.kirchliche-zeitgeschichte.info/
https://de.evangelischer-widerstand.de/?#/
https://de.evangelischer-widerstand.de/?#/
https://www.facebook.com/KirchlicheZeitgeschichte
https://twitter.com/FurKirchliche
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- Überkonfessionelle Anstellungsverhältnisse 
- Überarbeitung der Rahmenordnung für den Studiengang Kirchenmusik durch die Direkto-

renkonferenz 
- Verstetigung der Begleitung der Popularmusikkonferenz durch die EKD, in Anlehnung an 

den CEK und den EPiD 

Die verschiedenen Projekte unterstreichen die Kontakte zwischen den Verbänden und ma-
chen deutlich, dass die Verbindungen zum DMR durch das Projekt „Orgel in Coronazeiten“ und 
den Kirchenmusikkongress gestärkt werden konnte. Durch die Beteiligung an der Aktion 
„Deutschland singt und klingt“ im Jahr der Orgel wurde auch deutlich, wie sehr die Strahlkraft 
der Kirchenmusik weit über den kirchlichen Bereich hinausreicht. 

 

5.3.2 Gesangbuch 

Bis Herbst 2021 war die Gesangbucharbeit aufgrund von Corona stark eingeschränkt; lediglich 
die Steuerungsgruppe konnte in Präsenz tagen. Dennoch ist es gelungen, die Kampagne 
„Schick uns dein Lied. Gesucht sind die Top 5 für das neue Gesangbuch“ im Sommer 2021 
abzuschließen. Sie erzielte eine große Aufmerksamkeit. 22.000 Websiteklicks und knapp 
10.000 Beteiligungen sind erfreuliche, wenngleich aufgrund der Offenheit der Kampagne keine 
repräsentativen Zahlen. Die Ergebnisse der Kampagne wurden öffentlichkeitswirksam über 
Social Media geteilt; sie fließen außerdem in die Beratungen zum neuen Gesangbuch ein. 

Daneben wurde digital an Leitlinien gearbeitet, mit deren Hilfe Kriterien für Lied- und Textaus-
wahl entwickelt werden konnten. Ein digitaler Lastenkatalog wurde am ersten runden Tisch 
der gesamten Kommission vorbereitet, so dass der Ausschuss „Digitales“ im Anschluss daran 
seine Arbeit aufnehmen konnte. In der EKD-Kirchencloud wurden die Arbeitsmaterialien für 
den Liedausschuss in umfassender Weise eingearbeitet. 

Arbeit der Kommission 

Im November 2021 konnte die Kommission erstmals in Präsenz tagen. Fünf Ausschüsse kon-
stituierten sich (A1: Liedauswahl; A2 Textauswahl; A3 Digitale Fragen; A4 Gestaltung, Kon-
zeption, Ästhetik; A5 Begleitpublikationen und Singvermittlung). Erste Aufgabenkataloge wur-
den vereinbart, Termine gesetzt und eine Übersicht bis zur zweiten Tagung im Februar 2022 
geschaffen. Neben einem Verfahrensvorschlag für die Sichtung der mindestens 3.000 Lieder 
haben erste inhaltliche Beratungen stattgefunden. Die Ausschüsse nahmen ihre Arbeit auf:  

• Sichtung der Regionalteile (Texte);  
• Arbeit an einem Lastenkatalog für ein Digitalprodukt (mit Blick auf verschiedene Nut-

zungsmöglichkeiten und Nutzergruppen; es wurde deutlich, dass es nicht nur ein End-
produkt geben kann);  

• erste Diskussion einer Rubrizierungsübersicht;   
• Sichtung der Begleitpublikationen und Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit;   
• Konzeption eines digitalen „Gesangbuchforums“ (mit Informationen zum Gesangbuch, 

inklusive partizipativer Möglichkeiten). 

Leitlinien und Projektplan 

In seiner Sitzung im Februar 2022 hat der Rat die vorgelegten Leitlinien beschlossen und ge-
fordert, den Zeitplan zu straffen, um das Gesangbuch digital und analog bis 2027 fertigzustel-
len. Derzeit entwickelt eine Arbeitsgruppe Vorschläge für die Erprobung. Diese sollen im Mai 

https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.htm
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2023 vorgelegt werden, so dass voraussichtlich 2024 eine Testphase durchgeführt werden 
kann. 

Regionalteile 

Die beschlossenen Leitlinien sehen vor, dass das Gesangbuch ohne Regionalteile nutzbar 
sein soll, diese aber nicht ausgeschlossen werden. Aus unterschiedlichen Gründen wird aller-
dings ein einheitliches Design angestrebt. Hierzu hat die Steuerungsgruppe ein „Infopapier 
Regionalteile“ und ein Zeitraster erarbeitet, das den Landeskirchen für deren Planung ab Som-
mer 2022 zur Verfügung steht. 

Fragen der Digitalisierung  

Der zuständige Ausschuss 3 und die Steuerungsgruppe prüfen derzeit zwei Optionen: 

1. Ausschreibung eines Projektes gemäß Lastenkatalog. Hierzu werden im Kontakt mit Musik-
verlagen Angebote eingeholt. Dabei sind vor allem die musikalischen Verwertungsrechte und 
das Urheberrecht zu berücksichtigen. 

2. Es werden Gespräche mit CCLI geführt, inwiefern die bestehende Plattform technisch wei-
terentwickelt werden kann. Hier stehen allerdings ebenfalls etliche Rechtsfragen im Raum.  

Sobald die Angebote vorliegen und eine Empfehlung möglich ist, werden diese dem Rat zur 
Entscheidung vorgelegt. 

Projektbüro 

Im Projektbüro hat im Januar 2022 Vanessa Schwill die Stelle von Marie Hohlbein übernom-
men, die nach einem Jahr auf eine unbefristete Stelle außerhalb der EKD wechseln konnte. 
Vanessa Schwill konnte erfreulicherweise die Arbeit sehr schnell weiterführen. Sie hat die di-
gitalen Möglichkeiten für die Arbeit des Liederausschusses in bemerkenswerter Weise weiter-
entwickelt. 

Ab dem 1.8.2022 wird die Referent*innenstelle „Gesangbucharbeit“ geteilt. Susanne Hassel-
hoff wird nach der Elternzeit nicht wieder in Vollzeit arbeiten. Die zweite Hälfte übernimmt PD 
Dr. Julia Koll.  

 

5.3.3 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch (2023/2024) 

In der Reihe der 500-Jahre-Jubiläen steht 2024 das Gesangbuch an: Die Lieder der Reforma-
toren – Männer und Frauen! – und neue Gesangbücher sind seit dem Jahr 1524 Leitmedien 
des evangelischen Glaubens geworden. Das Jubiläum kann in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu einem herausragenden Ereignis im Rahmen der Gesangbucharbeit werden. Die Verant-
wortung für das Gesamtprojekt liegt beim Kirchenamt der EKD. Dazu hat der Rat ein umfas-
sendes Jubiläumskonzept mit drei Veranstaltungsbereichen beschlossen: ein Hörfenster, ein 
Identitätsfenster und ein Zukunftsfenster. 

Hörfenster: Das Kulturbüro (verantwortlich Klaus-Martin Bresgott) entwickelt einen Vorschlag 
für konzertierte musikalische Aktivitäten im gesamten EKD-Bereich, der auf den Sitzungen der 
Referent*innenkonferenz, der Ständigen Konferenz für Kirchenmusik und der Direktorenkon-
ferenz im Herbst vorgestellt werden soll. 

Identitätsfenster: Vom 23.–24.3.2023 wird eine Fachtagung in Nürnberg stattfinden, deren Er-
gebnisse als Publikation für das Jahr 2024 vorliegen sollen. Verantwortlich sind Andreas Hof-
mann und Esther Wipfler, für das Kirchenamt Dr. Martin Evang. 
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Zukunftsfenster: Für die Gestaltung des Zukunftsfensters kommt der Impuls unmittelbar aus 
der Gesangbucharbeit. Ausschuss 5 hat ein attraktives Konzept für ein Gesangbuchforum vor-
gelegt, dessen Relaunch ab 2024 vorgesehen ist. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kulturbüro, namentlich mit Johann Hinrich Claussen. 

 

5.3.4 Liturgische Konferenz 

Die Liturgische Konferenz, die 1941 als „Lutherische Liturgische Konferenz“ gegründet wurde 
und seit 1981 in Kooperation zwischen der Arnoldshainer Konferenz, der EKD, der EKU, der 
VELKD und dem Reformierten Bund die „Gemeinsamkeit gottesdienstlichen Handelns unter 
grundsätzlicher Anerkennung der vielfältigen Gestalt von Gottesdiensten und Amtshandlun-
gen in den Kirchen“ fördert, wird ab dem 1.1.2023 als rechtlich unselbständige Einrichtung der 
EKD geführt werden. Im Berichtszeitraum wurden die Überführung aus der bisherigen Rechts-
form, die am ehesten der eines nicht rechtsfähigen Vereins entspricht, und die damit zusam-
menhängenden rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Maßnahmen eingeleitet. 

 

5.3.5 Werkzeug für die Digitale Gottesdienstvorbereitung  

Im Rahmen der Zusammenarbeit von EKD, VELKD und UEK wurde die Entwicklung eines 
Werkzeuges zur agendarisch-liturgischen Gottesdienstvorbereitung miteinander fortgeführt. 
Den technisch erweiterungsfähigen Kern bildet eine digitale Adaption des Evangelischen Got-
tesdienstbuches. Die Fachstellen der Gliedkirchen sind einbezogen. 

 

5.3.6 Ausbildung gehörloser Lektorinnen und Lektoren (neu) 

In seiner Sitzung im Februar 2022 beauftragte der Rat der EKD die Deutsche Arbeitsgemein-
schaft für evangelische Gehörlosenseelsorge (DAFEG e.V.), die bundesweit die Arbeit in der 
EKD koordiniert, mit der Erarbeitung eines Kompetenzrahmens zur Ausbildung gehörloser 
Lektor*innen zum Verkündigungsdienst in Gehörlosengemeinden. Das Ergebnis geht dem Rat 
nach Fertigstellung zur Befassung zu.  

 

5.4 Seelsorge 

5.4.1 Handlungsebenen und -felder der Seelsorge 

Der Rat hatte im September 2021 die Gründung eines Kompetenzzentrums Seelsorge in der 
EKD beschlossen. Dieses wird die Arbeit derjenigen Seelsorgefelder sektional und intersekti-
onal bündeln, für die eine Zusatzausbildung obligatorisch ist oder die etwa mit Blick auf Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsangelegenheiten und Ehrenamtskonzeption in einem strategischen 
Verhältnis stehen. Zum Geschäftsjahr 2023 soll das Zentrum als unselbständige Einrichtung 
der EKD mit Sitz in Kassel und Hannover seine Arbeit aufnehmen. Die Themensteuerung er-
folgt künftig außer durch die zuständigen Fachakteur*innen durch eine verbindlich organisierte 
Kuratierung aus den Reihen der Konferenz der Verantwortlichen für Seelsorge in den Kirchen 
der EKD (KVS). Ziel ist es, den Entwicklungsdynamiken für die Seelsorge in ihren gesellschaft-
lichen Funktionsbereichen in der Gemeinschaft der Gliedkirchen partnerschaftlich zu begeg-
nen und Strukturen zu vereinfachen sowie Dopplungen abzubauen. Eine Ordnung und orga-
nisatorische Leitlinien werden dem Rat der EKD im Oktober 2022 vorgelegt werden. 

https://www.liturgische-konferenz.de/
https://www.dafeg.de/
https://www.dafeg.de/
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Personalübernahmen aus dem Verein zur Unterstützung der Gehörlosen-, Schwerhörigen-, 
Blinden- und Sehbehindertenseelsorge (GSBS e.V.) sind in Umsetzung. 

Neben diese Neuorganisation traten in der KVS weitere Zukunftsfragen aus Leitungsperspek-
tive. Drei Schwerpunkte sind zu nennen: Anpassungs- und Steuerungserfordernisse in der 
Covid-19-Pandemie, poimenische Implikationen des Ukrainekrieges und der Aufbau eines ge-
meinsamen Wissensmanagements im Rahmen des Denkraums der EKD angesichts zahlrei-
cher personeller Wechsel auf Leitungsebene. 

Die Arbeit der Ständigen Konferenz für Seelsorge in der EKD (SKS) im zurückliegenden Be-
rufungszeitraum wurde ausgewertet. Gegenwärtig bereiten zwei Expert*innengruppen die 
Themen vor, die durch die im Oktober für die laufende Ratsperiode neu zu berufende SKS den 
Organen der EKD verfügbar gemacht werden sollen. Dies betrifft ein Whitepaper zur digitalen 
Seelsorge und Beratung in der Evangelischen Kirche und eine kritisch kommentierte Überset-
zung des Whitepapers „Charting by Chaplains in Healthcare“ des European Research Institute 
for Chaplaincy in Healthcare (ERICH), welches die Potenziale von Dokumentationspraxen für 
die Seelsorge im Gesundheitswesen diskutiert.  

Aus der Arbeit der Fachkonferenzen ist viererlei zu nennen: 

Der Dachverband für Evangelische Blinden- und Sehbehindertenseelsorge war intensiv an der 
Vorbereitung und Durchführung des Sehbehindertensonntages 2022 beteiligt. Dieser hatte 
medial und vor Ort eine hohe Reichweite. Es gab über 220 rückgemeldete Aktionen im Bun-
desgebiet, viele Interviews, Social-Media-Erwähnungen, YouTube-Videos sowie Berichte im 
Internet, in Zeitungen und auch im Fernsehen (NDR und MDR). Aus der Kooperation von 
Deutschem Blinden- und Sehbehindertenverband (DBV), Katholischer Kirche und EKD ent-
stand zudem Material für die kirchliche Praxis von bleibendem Wert.  

Die Arbeit des 2020 ins Leben gerufenen Netzwerkes Seelsorge durch Ehrenamtliche in der 
EKD konnte nach Coronaeinschränkungen wieder aufgenommen werden. In immer mehr poi-
menischen Handlungszusammenhängen stellt sich die Frage nach tragfähigen Konzepten der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Begleitung der ehrenamtlich Mitarbeitenden und deren Mit-
gestaltungsrechtes. Das Netzwerk verknüpft die bestehenden Ansätze und bereitet konkrete 
Perspektiven zur weiteren Befassung in der EKD und ihren Gliedkirchen vor. 

Die Konferenz für Evangelische Notfallseelsorge hat gemeinsam mit ihrem Katholischen Pen-
dant eine Konferenz zu zukunftsfähigen Formen der Zusammenarbeit durchgeführt. Parallel 
dazu konnten Ausbildungsstandards ökumenisch und gemeinsam mit allen nicht-kirchlichen 
Einsatzorganisationen für ehrenamtliche Notfallbegleitungen definiert und beschlossen wer-
den – das ist bislang einmalig in der Deutschen Wohlfahrt. 

Im Oktober 2021 konnte unter Beteiligung auch der Seelsorgeverantwortlichen der Gliedkir-
chen die TelefonSeelsorge Deutschland e.V. als ökumenischer Verein unter dem Dach der 
Diakonie Deutschland neu gegründet werden. Die Satzung sieht eine stärkere Einbeziehung 
der verfassten Kirchen, die in den meisten Fällen Trägerinnen der Telefonseelsorge- und Be-
ratungsstellen sind, vor. Die EKD ist über das Fachreferat im Fachvorstand vertreten.  

 

5.4.2 Beirat Evangelische Militärseelsorge 

Der Beirat Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr steht dem Militärbischof bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben zur Seite. Mit der neuen Ratsperiode wurden wiederum zwölf Beirats-
mitglieder vom Rat der EKD berufen, wobei der Bischof ein Vorschlagsrecht für sechs der 
Mitglieder hat. Die Geschäftsführung des Beirats liegt im Kirchenamt der EKD. Es ist der 

https://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/
https://www.debess.de/
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_d/Konferenz-Evangelische-Notfallseelsorge-in-der-EKD-13175.htm
https://www.diakonie.de/telefonseelsorge
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stellvertretenden Ratsvorsitzenden, Bischöfin Kirsten Fehrs, zu danken, dass sie sich für den 
Vorsitz im Beirat erneut in die Pflicht nehmen ließ. Den ausscheidenden Beiratsmitgliedern, 
die während der vergangenen Ratsperiode mit großem Einsatz unter nicht immer einfachen 
Bedingungen für ein möglichst gutes Leitungshandeln in der Militärseelsorge einstanden, 
dankt der Rat ausdrücklich für ihre Arbeit. Aktuell sind die Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr angesichts der Kriegssituation in der Ukraine konkreter als jemals gefordert, die de-
mokratische Rechtsordnung und die Freiheit unseres Landes und der europäischen und nord-
atlantischen Wertegemeinschaft zu verteidigen – mit allen psychischen und physischen Be-
lastungen, die sie dabei stellvertretend für andere tragen. Dem Rat liegt es am Herzen, mit 
einer personell und finanziell gut ausgestatteten evangelischen Militärseelsorge dazu beizu-
tragen, dass Menschen in der Bundeswehr und ihre Angehörigen besondere Unterstützung, 
Ansprache und Begleitung erfahren. Hierzu gehört auch, dass die Soldatinnen und Soldaten 
heute wie in Zukunft von der hohen Qualität des lebenskundlichen Unterrichts in der Verant-
wortung der Militärseelsorger*innen profitieren. 

 

5.5 Junge Menschen 

5.5.1  Netzwerk für digitale theologische Bildungsformate – junge Theolog*innen aktiv 

Am 26.9.2022 fand das Auftaktmeeting für junge Wissenschaftler*innen der Theologie statt, 
um diese mit ihrem Interesse für Theologie und Digitalität dazu zu ermutigen, sich zu vernetzen 
und miteinander daran zu arbeiten, dass hochwertige digitale Bildungsformate im Internet auch 
auf Deutsch zur Verfügung stehen. Die EKD unterstützt diese Netzwerkbildung organisatorisch 
und finanziell in Umsetzung der Ratsprojekte zur Stärkung der Arbeit mit jungen Erwachsenen. 
Das Netzwerk ist ein Teil der Projekte, die der Rat der EKD in der Arbeit mit jungen Erwach-
senen beschloss.  

 

5.5.2  Erstes bundesweites Teamer*innencamp in Wittenberg  

„Smells like Teamspirit“ ist ein Konfiteamer*innencamp, um bundesweit die ca. 60.000 Konfi-
teamer*innen stärker in Begegnung zu bringen und sie auf ihrem Glaubensweg zu stärken. 
Das erste kleinere Format fand im August in Wittenberg statt. Die ersten Erfahrungen sollen 
ausgewertet und in ein noch weiter optimiertes Format überführt werden, das noch stärker mit 
den Landeskirchen vernetzt werden soll.   

 

5.6 Familie und Kinder 

5.6.1 „Zeit zum Wachsen – Kinderrechte im Fokus“ – EKD-Broschüre zum Thema Kinder-
rechte 

Zum Tag der Menschenrechte 2021 machte die EKD mit der Broschüre „Zeit zum Wachsen“ 
auf das Thema Kinderrechte aufmerksam. Die Publikation fasst verständlich und anschaulich 
zusammen, welche Rechte Kinder haben; u.a. geht es um Bildungsgerechtigkeit, Kinderarbeit, 
Freizeit oder Mitspracherechte. Die Texte geben Hintergrundinformationen und Tipps für Er-
wachsene. Passende Bibelzitate und liturgische Impulse regen an, die Kinderrechte auch im 
Gottesdienst oder in der Gemeindearbeit zu thematisieren. Das Heft wird insbesondere von 
Bildungseinrichtungen und Trägern in der Kinder- und Jugendarbeit nachgefragt. 

 

https://www.evangelische-wittenbergstiftung.de/arbeitsbereiche/teamspirit/
https://www.ekd.de/kinderrechte-71296.htm
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5.6.2 „Familie leben“ – Orientierungslinien für das evangelische Engagement mit und für Fa-
milien 

In einem mehrstufigen und mehrjährigen Beteiligungsprozess mit zwei großen Konsultationen 
„Familie leben“ (2019 und 2021) wurden mit Leitungsverantwortlichen in Kirche und Diakonie 
und mit Verantwortlichen für eine Familie Thesen erarbeitet, die gemeinsame Orientierungsli-
nien bieten für familienbezogene Arbeit in der Kirche, in der Diakonie, in Verbänden, Bildungs-
einrichtungen und Werken. Die EKD und die Diakonie Deutschland stellen diese Thesen in 
Print und online zur Verfügung. Neu ist der arbeitsfeldübergreifende Ansatz und der hohe Stel-
lenwert, den die Beteiligung von Familien in der Konzeptentwicklung vernetzter familienbezo-
gener Arbeit in Kirche, Diakonie und Verbänden haben soll. Dabei ist wichtig, dass Familien in 
all ihrer Vielfalt selbst bestimmen, was sie unter Familie verstehen, und evangelische Akteure 
sie genauso annehmen. Kirche und Diakonie gestalten Anwaltschaft für Familien in der Ge-
sellschaft, Ermutigung, geistliche Begegnungsformate und Unterstützung in der Rushhour des 
Lebens, die vielen Eltern kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Dabei sind künftig Arbeitsfelder 
stärker zu vernetzen und von den Bedarfen von Familien im jeweiligen Sozialraum ausgehend 
zu gestalten. Der Rat der EKD will dafür weiter Strukturen vorhalten, um evangelische Famili-
enpolitik und Familienbildung zu stützen und ein EKD-weites Netzwerk Familie aufzubauen. 

 

5.7 Kirche und Tourismus  

Verzögert von den Beschränkungen durch die Covid-19-Pandemie konnte im Frühjahr 2022 
der Ratsbeschluss aus dem Januar 2020 zur Neuaufstellung des Feldes Kirche im Tourismus 
umgesetzt werden. Er sieht eine Verklammerung von Auslands- und Inlandstourismusarbeit 
im Dual von kontinuierlicher Konventsarbeit kirchlicher Entscheidungsträger und Fachtagun-
gen vor. Neben der Konventsarbeit, in der wichtige Engagements der Landeskirchen und der 
EKD in Beziehung gebracht worden sind sowie Absprachen und Hilfestellungen (in Form von 
Webinaren) getroffen bzw. geleistet werden, wurde eine Fachtagung zum Kasualtourismus 
durchgeführt. Ihre Ergebnisse – insbesondere die Gliederung kirchenrechtlicher Innovations-
erfordernisse – wird dem ekklesiologisch-kirchenentwicklerischen Diskurs zur Verfügung ge-
stellt werden. Mit der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Freizeit und Tourismus (KAFT) wurde 
ein Strategiediskurs zur wechselseitigen ökumenischen Vertretung gegenüber nichtkirchlichen 
Akteuren und Ebenen begonnen. 

 

5.8 Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion 

5.8.1 EKD-weite Pilgerinitiative „Go for Gender Justice“ 

Im Februar dieses Jahres startete Go for Gender Justice, eine EKD-weite Initiative auf dem 
ÖRK-Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens mit einer digital übertragenen Eröffnungs-
veranstaltung. Trägerin ist die Konferenz der Genderreferate und Gleichstellungsstellen in den 
Gliedkirchen der EKD. Die Projektleitung liegt bei der Stabsstelle Chancengerechtigkeit. Die 
Initiative verbindet geistliche Praxis und kritische Reflexion und will das gemeinschaftliche En-
gagement für Geschlechtergerechtigkeit im Zeichen aktueller und neuer Herausforderungen 
und Aufgaben erneuern. Themenschwerpunkte von Go for Gender Justice sind  

1) die Überwindung von Abwertung und geschlechtsbezogener Gewalt,  
2) die faire Teilung von Arbeit, Macht und Einfluss und  
3) Anerkennung von Vielfalt.  

https://www.ekd.de/ekd-weite-orientierungslinien-fuer-das-evangelische-engagement-68607.htm
https://www.go-for-gender-justice.de/
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Kernstück waren landeskirchlich organisierte Pilgeretappen, die in Kooperationen mit Akteu-
ren aus Zivilgesellschaft und zum Teil auch aus anderen Religionsgemeinschaften durchge-
führt wurden. Daneben wurden und werden auch lokale Go-for-Gender-Justice-Pilgerwege or-
ganisiert und beschritten. Die Website www.go-for-gender-justice.de informiert über alle Initi-
ativen und Termine, bietet einschlägiges Material – u.a. einen Leitfaden für die Gestaltung von 
Go-für-Gender-Justice-Pilgerwegen vor Ort, Andachten, Pilgergebete und Lieder, Statements 
und Studien – und dokumentiert die gewonnenen Ergebnisse. Für die Gäste der ÖRK-Vollver-
sammlung in Karlsruhe wird eine weitere Pilgeretappe im Encounter-Programm angeboten. 
Es zeichnet sich ab, dass das Konzept nach der Vollversammlung weiterhin von kirchlichen 
Gruppen und Initiativen aufgegriffen wird. 

 

5.8.2 Beirat für Chancengerechtigkeit 

Der neu berufene Beirat für Chancengerechtigkeit befasst sich mit Themen und Fragestellun-
gen, die von der Stabsstelle Chancengerechtigkeit in der neuen Ratsperiode aufgegriffen wer-
den sollen. Dazu gehört eine Novellierung des Gremienbesetzungsgesetzes der EKD. Dem 
Gesetz liegt bisher ein rein binäres Geschlechterverständnis zugrunde, was nicht mehr der 
neuen Rechtslage des Personenstandsrechts entspricht. Außerdem empfiehlt sich ein Impuls 
zur korrekten Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Raum der 
Kirche. Die Frage nach dem Schutz kirchlicher Beschäftigter vor Diskriminierung erhält derzeit 
– jenseits der Frage, wann von Beschäftigten die Mitgliedschaft in der Kirche gefordert werden 
kann – hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Auch wenn hier vor allem die katholische Kirche im 
Fokus steht, zum Beispiel bei der Aktion #OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst, sind 
auch evangelische Träger, Einrichtungen und Dienste gut beraten, die Regeln und Pflichten, 
die sich aus dem AGG ergeben, möglichst exakt umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass 
alle Arbeitgebenden unabhängig von der Größe der Einrichtung eine Beschwerdestelle be-
nennen und bekannt machen müssen. Eine erste Prüfung in der Konferenz der Genderreferate 
und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen ergab, dass hier insbesondere bei kleineren 
Trägern noch viel Informations- und Nachholbedarf besteht. Ein Leitfaden, der in Absprache 
auch mit der Konferenz der Arbeitsrechtsreferent*innen in den Gliedkirchen der EKD zu ent-
wickeln wäre, kann hier Unterstützung bieten. Vermehrte Anfragen ruft derzeit der Umgang 
mit Transpersonen z.B. im Hinblick auf die Neuausstellung kirchlicher Urkunden hervor. Da 
viele Kirchengemeinden erstmals mit diesen Fragestellungen in Berührung kommen, ist die 
Entwicklung von – möglichst online verfügbaren – Informationen und Hinweisen geplant. 

 

5.8.3 Evangelisches Gütesiegel Familienorientierung  

Nach einer Zeit der Projektförderung, die im Oktober 2022 ausgelaufen ist, hat eine Steue-
rungsgruppe aus Diakonie und Kirche ein Konzept für die Verstetigung des Angebots erarbei-
tet. Das Zertifizierungsverfahren des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung haben 
mittlerweile über 60 kirchliche und diakonische Träger, Einrichtungen und Dienste – von klei-
nen Beratungsstellen und Verwaltungen bis zu großen Komplexträgern – durchlaufen. Das 
Gütesiegel der Diakonie Bayern konnte in das bundesweite Evangelische Gütesiegel Famili-
enorientierung integriert werden. Weitere Einrichtungen vornehmlich aus dem diakonischen 
Bereich haben bereits Interesse an der Zertifizierung bekundet.  

Das Konzept sieht vor, dass das EWDE die rechtliche Trägerschaft des Gütesiegels über-
nimmt und über Zertifizierungsgebühren finanziert. Das operative Geschäft wird im EWDE vom 
Institut für Qualitätsentwicklung und Gütesiegel in Kirche und Diakonie wahrgenommen. EKD 

http://www.go-for-gender-justice.de/
https://kirchenrecht-ekd.de/pdf/28460.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html
https://outinchurch.de/
https://www.diakonie.de/familienorientierung
https://www.diakonie.de/familienorientierung
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und Diakonie Deutschland entsenden jeweils drei Personen in eine Steuerungsgruppe, die die 
weitere Entwicklung und Positionierung des Gütesiegels strategisch begleitet und unterstützt. 
Die EKD entsendet Sabine Blütchen, Arne Kupke und Kristin Bergmann in die Steuerungs-
gruppe. Darüber hinaus ist eine kirchliche Schirmherrschaft vorgesehen, um das Gütesiegel 
insbesondere in der kirchlichen Öffentlichkeit stärker sichtbar werden zu lassen. Während das 
Zertifikat im diakonischen Bereich im Zuge des Fachkräftemangels verstärkt wahr- und in An-
spruch genommen wird, ist es im kirchlichen Bereich deutlich schwerer, die Aufmerksamkeit 
und das Interesse für die Zertifizierung zu wecken. Daher ist eine gut wahrnehmbare Lobby- 
und Öffentlichkeitsarbeit für den kirchlichen Erfolg des Gütesiegels bedeutsam. Die Schirm-
herrschaft ist aus dem Rat der EKD zu besetzen und wird von Josephine Teske wahrgenom-
men. 

 

5.8.4 Hanna-Jursch-Preis  

2021/2022 wurde der Hanna-Jursch-Preis der EKD zum elften Mal ausgeschrieben. Der Preis 
steht für herausragende wissenschaftlich-theologische Arbeiten zur Verfügung, in denen gen-
der- bzw. geschlechtsspezifische Perspektiven eine wesentliche Rolle spielen. Auf Vorschlag 
der neu berufenen Jury hat der Rat in seiner Juni-Sitzung die an der Theologischen Fakultät 
der Universität Göttingen verfasste Hauptseminararbeit von Anna Löw „Das Motiv der Schöp-
fung als Geburt durch JHWH“ mit dem Hanna-Jursch-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Die 
thematisch ungewöhnliche und im Ergebnis eindrucksvolle Arbeit ist methodisch fundiert sowie 
exegetisch und begrifflich präzise gearbeitet und erfüllt die Kriterien des Nachwuchspreises 
bestens. Die Autorin zeigt, dass die Gottesbilder in der alttestamentlichen Denktradition über 
die Vorstellung von einer männlichen Gottheit hinausgehen. Sie arbeitet heraus, dass Psalm 
90,2 mit seiner Geburtsmetaphorik weibliche Seiten des biblischen Gottes bezeugt, die in der 
Rezeptionsgeschichte der Bibel bislang vernachlässigt wurden. Der Hauptpreis wurde bei die-
ser Ausschreibung nicht vergeben. Die Preisverleihung hat – coronabedingt zusammen mit 
der Verleihung von Hauptpreis und Nachwuchspreisen der zehnten Ausschreibung – im Rah-
men der Konsultation Kirchenleitung wissenschaftliche Theologie am 28.9.2022 in Worms 
stattgefunden.  

 

5.8.5 Vorstand Studienzentrum für Genderfragen  

Der personell neu aufgestellte Vorstand des Studienzentrums für Genderfragen hat seine Ar-
beit aufgenommen. Der Rat hat folgende Personen berufen: Bischof Dr. Christian Stäblein 
(EKBO, Vorsitz), Dr. Anna von Notz (Rat der EKD); Präsident Dr. Jan Lemke (EKM), Prof. Dr. 
Ilona Nord (Würzburg); sowie als beratende Mitglieder: OKRin Dr. Kristin Bergmann (Kirchen-
amt der EKD) und Direktor Prof. Dr. Georg Lämmlin (Sozialwissenschaftliches Institut der 
EKD).   

Ein Schwerpunkt der Arbeit im Studienzentrum wird beim Thema Rechtspopulismus und Ge-
schlechterpolitik liegen. Wie die EKD-Verbundstudie „Kirchenmitgliedschaft und politische Kul-
tur“ gezeigt hat, besteht hier kirchlicherseits besonderer Handlungsbedarf, weil Ressentiments 
gegenüber dem Wandel der Geschlechterrollen sowie sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
unter bestimmten hochreligiösen Kirchenmitgliedern signifikant stärker ausgeprägt sind als in 
der Gesamtbevölkerung. Das Projekt des Studienzentrums vertieft und erweitert diesen Be-
fund, indem es die theologischen und theopolitischen Motive im Anti-Gender-Diskurs umfas-
send beleuchtet, die diese Einstellungen unterfüttern, und sie auf ihre Tragfähigkeit hin über-
prüft. 

https://www.ekd.de/hanna-jursch-preis-info-25087.htm
https://www.velkd.de/theologie/events.php
https://www.gender-ekd.de/
https://www.ekd.de/zwischen-naechstenliebe-und-abgrenzung-72929.htm
https://www.ekd.de/zwischen-naechstenliebe-und-abgrenzung-72929.htm
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Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird auf dem Feld der Kirchenentwicklung angesiedelt sein. 
Dass Männer eine besonders ‚kritische‘ Zielgruppe kirchlichen Handelns darstellen, bestätigen 
alle empirischen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte. Vor diesem Hintergrund geht das 
Studienzentrum in einer interdisziplinären Projektkooperation mit den Universitäten Jena und 
Leipzig sowie der Männerarbeit der EKD den Wechselwirkungen von Männlichkeit und Religi-
osität in ihren Konsequenzen für den gegenwärtigen Kirchenbezug von Männern nach. Ziel ist 
es, historisch-theologisch sowie soziologisch informierte Einsichten in Barrieren, aber auch 
Potenziale für männliche Religiosität und Kirchenbezug zu gewinnen und fundierte Handlungs-
perspektiven zu entwickeln. 

 

5.8.6 Expert*innenbeirat Inklusive Kirche  

Der Expert*innenbeirat Inklusive Kirche begleitet und berät die EKD und ihre Gliedkirchen bei 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und beim Wandel hin zu einer inklusiven 
Kirche. Der Rat der EKD berief mit Kerstin Griese, parlamentarische Staatssekretärin im Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales, ein Ratsmitglied in den Vorsitz. Im Expert*innenbeirat arbei-
ten Expert*innen mit, die multiprofessionell und gemeinsam u.a. die EKD-Fachforen Inklusive 
Kirche begleiten und Gliedkirchen sowie Einrichtungen und Werke z.B. bei der Umsetzung von 
Aktionsplänen beraten und begleiten. Der Expert*innenbeirat hält zudem Kontakt zu Persön-
lichkeiten und Institutionen, die Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft gestalten. Viele 
der Mitglieder des Expert*innenbeirats bringen in ihr Engagement eigene Behinderungserfah-
rungen ein. 

 

5.8.7 Inklusion gestalten – Aktionspläne entwickeln. Orientierungsrahmen der EKD und der 
Diakonie Deutschland 

Der Orientierungsrahmen der EKD und der Diakonie Deutschland „Inklusion gestalten – Akti-
onspläne entwickeln“ erschienen am 13.9.2022, gibt Kirchen, diakonischen Unternehmen, Ein-
richtungen und Werken gebündelte Information zu ertragreichen und gut umsetzbaren Schrit-
ten hin zu einer inklusiven Kirche und Diakonie. Die barrierearme Publikation ermöglicht, mit 
dem Instrument eines Aktionsplans ganz gezielt machbare Schritte hin zu einer inklusiven Kir-
che einzuleiten und an der Entwicklung des Aktionsplans auch Menschen mit Behinderungs-
erfahrungen als Expert*innen in eigener Sache zu beteiligen. Mit gebündelten Informationen 
und hilfreichen Checklisten für die Praxis ist die Publikation eine Unterstützung für die Landes-
kirchen und ihre Diakonie/Einrichtungen auf dem Weg dazu, vielfaltssensibler und inklusiver 
zu denken und zu arbeiten. Damit ergeben sich neue Chancen, viele verschiedene Menschen 
in die Kommunikation des Evangeliums zu involvieren und als Kirche und Diakonie enger zu-
sammenzuarbeiten. Der Orientierungsrahmen wurde vom Rat der EKD beauftragt und unter 
Leitung von Dozent Prof. Dr. Wolfhard Schweiker von Expert*innen aus allen Bereichen der 
Kirche und der Diakonie erstellt. Er nimmt alle Felder kirchlichen Handelns in den Blick.  

 

5.8.8  Bundesweites Fachforum inklusive Kirche „Weil Inklusion Freude macht …!?“   

„Weil Inklusion Freude macht … Mit dem neuen Orientierungsrahmen der EKD und der Dia-
konie Deutschland Aktionspläne entwickeln“: Unter diesem Motto fand das EKD-Fachforum 
,Inklusive Kirche gestalten‘ am 30. und 31.5.2022 in der Evangelischen Bildungsstätte auf 
Schwanenwerder in Berlin (hybrid und barrierearm) statt. 80 Expert*innen, Leitungspersön-
lichkeiten und Interessierte mit und ohne Behinderungserfahrungen informierten sich und 

https://ekd-veranstaltungen.de/fachforum-inklusive-kirche-2022/
https://ekd-veranstaltungen.de/fachforum-inklusive-kirche-2022/
https://www.ekd.de/inklusion-gestalten-74683.htm
https://www.ekd.de/inklusion-gestalten-74683.htm
https://ekd-veranstaltungen.de/fachforum-inklusive-kirche-2022/
https://ekd-veranstaltungen.de/fachforum-inklusive-kirche-2022/
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berieten, wie mit dem Orientierungsrahmen der EKD durch Aktionspläne Inklusion in Kirche, 
Diakonie, kirchlichen Einrichtungen und Werken umgesetzt werden kann. Mit Beträgen u.a. 
von Staatsministerin und Ratsmitglied Kerstin Griese, Samuel Koch und VDK-Präsidentin Ve-
rena Bentele sowie des Deutschen Instituts für Menschenrechte entstand ein weiter Blick auf 
inklusive Entwicklungen und dringende Desiderate in Kirche, Diakonie und Gesellschaft. Zu-
dem wurde deutlich, dass vielerorts ermutigende Erfahrungen in inklusiven Aktionen und Pro-
zessen zu mehr Inklusion inspirieren. Neue Begegnungen wecken dabei eine Freude, die, wie 
Prof. Ralph Kunz aus Zürich zeigte, eine dem Evangelium implizite Bewegung und Ermutigung 
erfahrbar machen. Der Blick auf Behinderungen und andere Unterscheidungsmerkmale ver-
ändert sich, wenn nicht Behinderung die Denkkategorie ist, sondern die möglichst zu reduzie-
renden Behinderungserfahrungen, die Menschen mit besonderen Bedarfen in Kirche und Ge-
sellschaft machen.    

 

6. Öffentlichkeit und Verantwortung 
6.1 Ergebnisse des Integrierten Forschungsverbundes: Kirchenmitgliedschaft und 

politische Kultur  
Bereits seit 2009 ermutigte die Synode der EKD die Kirchengemeinden, die Gliedkirchen und 
den Rat, sich mit dem Thema Rechtsextremismus zu beschäftigen. Verschiedene Synoden-
beschlüsse zum Thema dokumentieren die Bedeutung der Bearbeitung des Themenbereiches 
für die Synode der EKD. Die vorige EKD-Synode und der vorige Rat der EKD beschlossen 
daraufhin, im Anschluss an eine 2015/16 durchgeführte Vorstudie eine differenziertere wis-
senschaftliche Untersuchung zu den Zusammenhängen zwischen Vorurteilsstrukturen, politi-
scher Kultur und Kirchenmitgliedschaft auf den Weg zu bringen, um eine verlässliche Arbeits-
grundlage zur weiteren kirchlichen Bearbeitung des Themenbereichs zu erhalten.  

In einem Integrierten Forschungsverbund wurden daraufhin in den Jahren 2019 bis 2021 drei 
mit verschiedenen sozialwissenschaftlichen Methoden arbeitende Studien durchgeführt. Diese 
Teilstudien waren eine von einem Forschungskonsortium um Prof. Dr. Gert Pickel (Leipzig) 
erarbeitete repräsentative Bevölkerungsumfrage zur Verbreitung verschiedener Einstellungen 
(zu Islam, zu Antisemitismus, zu Geflüchteten und zu Fragen von Geschlechterrollen und Ho-
mosexualität), eine von Prof. Dr. Kristin Merle (Hamburg) erarbeitete Analyse von Zusammen-
hängen zwischen theologischer Kommunikation und Hassrede online (u.a. aufgrund von Mails 
zum Thema Seenotrettung an den EKD-Infoservice) sowie eine durch Prof. Dr. Claudia Schulz 
(Ludwigsburg) durchgeführte Untersuchung zum Umgang exemplarischer Kirchengemeinden 
mit politisch-kulturellen Herausforderungen. 

Die Ergebnisse dieser drei Studien konnten Anfang Mai 2022 in dem Buch „Zwischen Nächs-
tenliebe und Abgrenzung. Eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur“ veröf-
fentlicht werden. Ebenfalls im Mai fand zudem an der Evangelischen Akademie zu Berlin eine 
Auswertungstagung einerseits zur wissenschaftlichen Vertiefung der Ergebnisse, andererseits 
zum Ausblick auf kirchliche Handlungsoptionen angesichts der Forschungsergebnisse statt. 
Ergeben haben sich einige weiter in den Blick zu nehmende Ansatzpunkte für eine Umsetzung 
der Forschungsergebnisse in die kirchliche Praxis. 

 

6.2 Klimagerechtigkeit 
6.2.1 Aufruf EKD zur Beteiligung am globalen Klima-Aktionstag am 25.3.2022 

https://www.ekd.de/kirche-gegen-rechtspopulismus-und-rechtsextremismus-49866.htm
https://www.ekd.de/kirche-gegen-rechtspopulismus-und-rechtsextremismus-49866.htm
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Naechstenliebe_EVA_2022.pdf
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Naechstenliebe_EVA_2022.pdf
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Mit Aktionen, Andachten, Gebeten und der Teilnahme an Demonstrationen beteiligten sich 
wieder viele evangelische Kirchen am globalen Klima-Aktionstag, zu dem die Klimabewegung 
„Fridays for Future“ für den 25.3.2022 aufgerufen hatte. 

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, ver-
wies anlässlich des Aktionstages darauf, dass ein achtsamer Umgang mit der Mitschöpfung 
sowie der Einsatz für die Lebensrechte aller Menschen zu den Kernaufgaben der Kirchen ge-
hören. „Der Klimawandel bedroht das Leben. Und er raubt vielen Menschen – besonders den 
Armen – und auch der nächsten Generation die Lebensgrundlagen. Es ist höchste Zeit, dass 
sich etwas ändert“, so die Ratsvorsitzende. 

Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine sagte Kurschus: „Wir erleben in diesen Wochen, wie 
der russische Staatspräsident für seinen völkerrechtswidrigen Krieg fossile Energie als Druck-
mittel einsetzt. Gegen dieses menschenverachtende Treiben gilt es deutliche Zeichen zu set-
zen: Je stärker wir auf fossile Energien aus Russland verzichten, desto mehr gerät Putins 
Regime unter Druck, damit es endlich den Krieg in der Ukraine beendet.“ 

„Die biblische Botschaft fordert uns klar dazu auf, die Zerstörung unseres Planeten aufzuhal-
ten“, so Kurschus. „Ich wünsche mir, dass wir als Kirchen im Klimaschutz vorangehen.“ Der 
Rat der EKD, der am 25.3.2022 in Hannover tagte, unterbrach seine Sitzung parallel zum Be-
ginn vieler Klima-Demonstrationen um 12.30 Uhr für ein Klimagebet. 

 

6.2.2 Klimakampagne 

Die EKD startete zum globalen Klima-Aktionstag am 25.3.2022 eine Kommunikationskam-
pagne, die unter #klimagerechtwerden zum Einsatz für Klimagerechtigkeit aufruft und Bei-
spiele zeigt, wie Kirchengemeinden und Christinnen und Christen sich für Klimagerechtigkeit 
einsetzen. 

Nur selten ist in der Öffentlichkeit wahrnehmbar, wie wichtig das Thema für die evangelischen 
Kirchen ist, wie ihre Positionen dazu sind und was bereits – bei aller nötigen Selbstkritik für 
noch nicht Erreichtes – an vorbildlichem Engagement geschieht. Aus Landeskirchen wie auch 
der Zivilgesellschaft gab es schon seit langem eine Erwartung, die EKD möge mit einer Kam-
pagne das Engagement der Kirchen im Bereich Klimagerechtigkeit stärker öffentlich machen.  

Neben der breiten Öffentlichkeit sollen besonders jüngere Menschen (unter 30 Jahre) im Fo-
kus der Kommunikation stehen, die mit der Kirche lose oder gar nicht verbunden sind. 

Sie soll folgende Botschaft transportieren: Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft tragen ihren 
Teil dazu bei, dass wir als Gesellschaft und als Menschheit die Klimakrise bewältigen. Die 
Evangelische Kirche in Deutschland ist mittendrin: Sie setzt sich seit langer Zeit aus theologi-
schen, ethischen und humanitären Gründen für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein. 
Nicht nur auf dem Papier und in der „großen Politik“, sondern auch ganz konkret, vor Ort in 
vielen Gemeinden und mit ganz unterschiedlichen Gesichtern.  

Diese Botschaft wird lebendig durch persönliche Geschichten des Gelingens von Menschen 
(Haupt- und Ehrenamtliche), die der EKD in irgendeiner Weise verbunden sind oder für sie 
Gesicht zeigen. Sie werden in den Kampagnenmotiven präsentiert, wo ihre Geschichten bzw. 
Beweggründe angerissen werden; auf der flankierenden Website werden sie mit Text und Vi-
deo ausführlich erzählt. Die Geschichten verdeutlichen das lokale Engagement und das glo-
bale Denken, sie geben Hoffnung und zeigen Handlungsperspektiven auf. Das Hashtag „#kli-
magerechtwerden“ vereint dabei die Aspekte Zukunftsdenken, Verantwortungsübernahme 
und Handlungsperspektive sowie Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in sich. Die Motive 

https://www.ekd.de/evangelische-kirche-beteiligt-sich-am-klima-aktionstag-75173.htm
https://www.ekd.de/rat-der-ekd-beteiligt-sich-am-globalen-klimastreik-68418.htm
https://www.ekd.de/evangelische-kirche-startet-kampagne-fuer-klimagerechtigkeit-72415.htm
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selbst liegen als Plakatmotive (zum Ausdrucken) und als Shareables für die Social Media vor 
(Instagram, Twitter, Facebook). Die Filme wurden ebenfalls so produziert, dass sie sowohl bei 
YouTube (16:9) als auch bei Instagram und in anderen Social Media (1:1) verwendet werden 
können. 

Da die Kampagnenmotive von den Plattformbetreibern als politische Werbung eingestuft wor-
den sind, konnten sie nicht im geplanten Umfang ausgespielt werden, so dass die intendierte 
Reichweite nicht erreicht wurde. Deshalb wird aktuell daran gearbeitet, die Kampagne stärker 
in Richtung analoger Kommunikationsformen (Plakate) weiterzuentwickeln. 

 

6.2.3  Klimaschutzrichtlinie  

Angesichts der immensen Herausforderung, die der Klimawandel darstellt, hat die EKD-Sy-
node auf ihrer Tagung am 10.11.2021 beschlossen, welcher Weg zur Klimaneutralität beschrit-
ten werden soll: „Die Synode bittet den Rat der EKD, die Kirchenkonferenz, die Gliedkirchen 
und das Kirchenamt der EKD, bis zur 3. Tagung der Synode im November 2022 eine daten-
basierte Roadmap für einen verbindlichen EKD-weiten Prozess zur Klimaneutralität bis 2035 
zu erarbeiten. Eine solche Strategie sollte jährliche Etappenziele mit verbindlichen Überprü-
fungs- und Anpassungsmechanismen beinhalten und in den Instrumenten das gesamte Erfah-
rungswissen aus den Gliedkirchen und anderen gesellschaftlichen Bereichen zur Geltung brin-
gen. Auch die Ausarbeitungen der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft 
e.V. (FEST) (z.B. Treibhausgase und Klimaneutralität, November 2021) sind dabei einzube-
ziehen, und ein geeigneter rechtlicher Rahmen soll gesucht werden.“  

Dieser Beschluss hat sowohl in den Landeskirchen als auch auf EKD-Ebene eine große Dy-
namik ausgelöst. Aktuell sind zahlreiche Landeskirchen dabei, neue rechtliche Regelungen für 
ihr Klimaschutzhandeln zu beraten und zu beschließen. Allein neun Landeskirchen wollen ein 
Klimaschutzgesetz entwickeln oder haben dies bereits getan. 

Auf EKD-Ebene wurde der Entwurf eines Klimaschutzgesetzes mit Begründung und Roadmap 
entwickelt. Er ist Anfang dieses Jahres mit einer „Resonanzgruppe“ und der Kirchenkonferenz 
abgestimmt und schließlich vom Rat der EKD im April im Rahmen eines Stellungnahmever-
fahrens an die Landeskirchen weitergeleitet worden. Die Landeskirchen konnten sich sowohl 
zu den Inhalten und Maßnahmen als auch zu der von ihnen präferierten Rechtsform äußern. 
Dabei standen ein kirchengesetzliches Zustimmungsgesetz (gemäß Artikel 10a Absatz 2 der 
Grundordnung der EKD), eine Richtlinie (gemäß Artikel 9 der Grundordnung der EKD) und 
eine Mischform zur Auswahl. Letztere hatte ein Kirchengesetz mit Bezug auf die Ziele und die 
Evaluation vorgesehen sowie eine Richtlinie bezüglich der einzuleitenden Maßnahmen. 

Fast alle Landeskirchen haben sich an dem Stellungnahmeverfahren beteiligt. Die deutliche 
Mehrheit hat sich dabei für eine Richtlinie ausgesprochen. Zudem gab es hinsichtlich des Ziel-
jahres der Klimaneutralität, der Vorschläge der Roadmap und zu den wesentlichen Maßnah-
men einen großen Konsens. 

In Auswertung der Rückmeldungen wurde eine Klimaschutzrichtlinie entwickelt, die der Kir-
chenkonferenz und dem Rat im September vorgelegt wurde. Nach ausführlichen Diskussionen 
votierten beide Gremien einstimmig für eine Richtlinie des Rates der EKD nach Artikel 9 der 
Grundordnung. Rat und Kirchenkonferenz haben hierin diejenige Rechtsform gesehen, die am 
geeignetsten ist, möglichst viele Landeskirchen auf den Weg zur Treibhausgasneutralität mit-
zunehmen. Die Richtlinie dient der Vereinheitlichung von rechtlichen Regelungen, setzt Stan-
dards und erlaubt es dadurch, bei allen Unterschieden in den Landeskirchen vergleichbare 

https://www.ekd.de/klimagerechtigkeit-materialien-72177.htm
https://www.ekd.de/beschluesse-synode-bremen-2021-68565.htm
https://www.ekd.de/beschluesse-synode-bremen-2021-68565.htm
https://www.fest-heidelberg.de/
https://www.fest-heidelberg.de/
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rechtliche Regelungen zu generieren. Damit bietet sie den Landeskirchen einen Orientierungs-
rahmen, der die Freiheit lässt, ihn nach den lokalen Besonderheiten auszufüllen. 

An der Richtlinie der EKD können künftig die rechtlichen Regelungen der Landeskirchen ge-
messen werden (auch formal durch eine entsprechende juristische Prüfung). Sie ist so etwas 
wie ein „Mindeststandard“ im Klimaschutzhandeln der Landeskirchen und der EKD. Zugleich 
eröffnet sie der EKD die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Berichtspflicht bei der Synode eine 
Evaluation der Daten aus EKD und Gliedkirchen durchzuführen und dabei die Umsetzung der 
Empfehlungen zu überprüfen. 

Die EKD-Klimaschutzrichtlinie bildet also einen weitreichenden inhaltlichen wie auch rechtli-
chen Konsens in der EKD ab und ist deshalb ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Verbind-
lichkeit im Klimaschutzhandeln innerhalb der EKD sowie zum Erreichen der Treibhausgas-
neutralität. Die Richtlinie bindet zunächst die EKD in ihrem Handeln. Den Gliedkirchen wird 
jedoch empfohlen, ähnliche rechtliche Regelungen zu entwickeln. Das passiert bereits in er-
freulicher Dynamik.  

Der zweite Teil des Auftrags der Synode ist die Erarbeitung einer Roadmap zur Erreichung 
der Netto-Treibhausgasneutralität. Sie wurde von der Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft e.V. (FEST) entwickelt und vorgelegt. Während die Klimaschutzrichtlinie 
die rechtlichen Rahmenbedingungen aufzeigt, stellt die Roadmap die wissenschaftlichen Rah-
menbedingungen dar, in denen die Netto-Treibhausgasneutralität unter Nennung der erforder-
lichen Zwischenziele erreicht werden kann. Insoweit bauen die beiden Aufträge aufeinander 
auf und nehmen – soweit möglich – Bezug aufeinander, sind aber dennoch getrennt vonei-
nander zu betrachten. Aus diesem Grund sind auch die jährlichen Zwischenziele bewusst nicht 
Teil der Richtlinie. Über diesen Weg soll eine möglichst hohe Akzeptanz und Motivation er-
zeugt werden, das Ziel (Netto-Treibhausgasneutralität) bis zum Jahr 2035, spätestens jedoch 
im Jahr 2045 zu erreichen. 

 

6.3 Aktuelle bioethische Fragen 
6.3.1 Umgang mit Demenz – Nationale Demenzstrategie und Woche für das Leben  

Im Rahmen des Nationalen Demenzstrategie des Bundes (NDS) haben Kirchen eine Schlüs-
selrolle für den gesellschaftlichen Umgang mit der Erkrankung. Entsprechend bringen sich die 
evangelische und römisch-katholische Kirche aktiv in die Prozesse der NDS ein. Für den Be-
richtszeitraum geschieht dies unter anderem durch die Planung und Bewerbung eines religi-
onsübergreifenden Fachtages im Frühjahr 2023 in Hannover sowie durch die Erstellung einer 
Handreichung zur Gestaltung demenzsensibler Gottesdienste und Veranstaltungen als ge-
meinsamer ökumenischer Text. Eine entsprechende Ratsbefassung erfolgte im Juni 2022. 

Am 30.4.2022 wurde unter dem Motto „Mittendrin – Leben mit Demenz“ die Woche für das 
Leben 2022 in der Nikolaikirche in Leipzig eröffnet. Der ökumenische Festgottesdienst mit der 
Ratsvorsitzenden Annette Kurschus, dem stellvertretenden DBK-Vorsitzenden Franz-Josef 
Bode, Landesbischof Tobias Bilz und Bischof Heinrich Timmerevers wurde vom MDR live 
übertragen; die Zuschauerzahlen lagen bei ca. 30.000 Menschen. Im Anschluss an den Got-
tesdienst fand eine Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Andreas Kruse, Dr. Verena Wetzstein und 
Franz Müntefering statt; moderiert hat Andrea Ballschuh. Auf dem Nikolaikirchhof gab es zu-
dem ein facettenreiches Begegnungsangebot mit verschiedenen Themeninseln und lokalen 
Informations- und Gesprächsangeboten rund um das Thema Demenz. Die Besucherzahl vor 
Ort war sehr niedrig, dennoch spürte man die Relevanz des Themas. Auf der zentralen Web-
site woche-fuer-das-leben.de wurden überdurchschnittlich viele dezentrale Veranstaltungen 

https://www.nationale-demenzstrategie.de/
https://www.woche-fuer-das-leben.de/
https://www.woche-fuer-das-leben.de/
https://www.woche-fuer-das-leben.de/
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auf dem gesamten Bundesgebiet gemeldet (die dabei nur ein Bruchteil der tatsächlichen Ver-
anstaltungen spiegeln).  

Für das Jahr 2023 wird die „Generation Z“ (Jugendliche und junge Menschen zwischen 14 und 
30) im Mittelpunkt der Woche für das Leben stehen. Ausgehend von der Coronapandemie und 
den damit verbundenen Belastungen für junge Menschen wird nach den Sorgen, Nöten und 
Herausforderungen dieser Generation und möglichen Perspektiven gefragt. Die bundesweite 
Eröffnung der Aktionswoche findet am 22.4.2023 in Osnabrück statt. 

 

6.3.2 Assistierter Suizid und Suizidprävention 

Aufgrund der Aufhebung von § 217 StGB durch das Urteil des BVerfG vom 26.2.2020 steht 
der Deutsche Bundestag vor der Aufgabe der Neuregelung des Komplexes um den assistier-
ten Suizid. Dazu wurde zunächst am 18.5.2022 die „Vereinbarte Debatte: Sterbehilfe“ geführt. 
Am 24.6.2022 wurden dann in der vorletzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Som-
merpause drei in interfraktionellen Gruppen erarbeitete Gesetzentwürfe in erster Lesung in die 
weiteren parlamentarischen Prozesse eingebracht. Der Rat der EKD hat die Meinungsbildung 
des Parlaments sowie den gesellschaftlichen Diskurs kontinuierlich reflektiert – zuletzt in der 
Ratssitzung am 23./24.6.2022. Er wurde dabei unterstützt durch die von ihm berufene „Task-
Force Bioethik“ (Prof. Reiner Anselm [Leitung], Pröpstin Dr. Christina Bammel, Anna von Notz, 
Kurt W. Schmidt), die den Rat auch in anderen bioethischen Fragestellungen berät (z.B. zur 
Streichung von § 219a StGB, s.u. 6.3.3).  

Das Urteil des BVerfG, mit dem § 217 StGB aufgehoben wurde, hat zwei Brennpunkte: das 
Recht des Individuums auf Selbstbestimmung, das prinzipiell auch die Verfügung über den 
eigenen Tod einschließt, sowie die Schutzpflicht des Staates gegenüber Suizidwilligen, inso-
fern der Suizidwunsch nicht eindeutig selbstbestimmt ist. Im Urteil des BVerfG stehen diese 
Brennpunkte durchaus spannungsreich zueinander. Sie als Alternativen zu verstehen, wird 
jedoch weder dem Sachgehalt noch dem Urteil gerecht. Selbstbestimmung und Lebensschutz 
markieren gerade keine Alternativen, sondern verweisen wechselseitig aufeinander: Selbstbe-
stimmung kann nur dort wirksam werden, wo das Leben gegen äußere Bedrohungen ge-
schützt ist. Der Schutz des Lebens eines Menschen darf aber nicht die Fähigkeit zur Selbst-
bestimmung als unverzichtbares Merkmal menschlichen Lebens in Frage stellen. Die schwie-
rige Aufgabe des Gesetzgebers besteht darin, beide Perspektiven auszutarieren. Die zur Dis-
kussion stehenden Gesetzentwürfe gewichten unterschiedlich: Die Gesetzentwürfe Helling-
Plahr et. al. sowie Künast/Keul setzen bei der Selbstbestimmung an; hingegen nimmt der Ent-
wurf Heveling/Castellucci et. al. seinen Ausgangspunkt bei der staatlichen Schutzpflicht, die 
er in einem eigenen Suizidpräventionsprogramm konkretisiert. Nur im Rahmen eines solchen 
Schutzprogramms soll ein assistierter Suizid möglich sein, wenn sicher abgeklärt ist, dass der 
Suizidwillige selbstbestimmt handelt. 

Im zurückliegenden Gesetzgebungsverfahren (2015) hatte sich die EKD – vorrangig mit einer 
sozialethischen Argumentation – stark für die Einführung von § 217 StGB eingesetzt. Dass 
das BVerfG zu dem Urteil gelangte, damit würden Möglichkeiten zu einer selbstbestimmten 
Lebensbeendigung unangemessen eingeschränkt, erkennt die EKD an.  

Zur Problematik der Beratung im Zusammenhang von Suizidassistenz und Suizidprävention 
wurde auf Grundlage des Papiers der Evangelischen Konferenz für Familien- und Lebensbe-
ratung e.V. (EKFuL) „Psychologische Beratung im Rahmen einer verantwortungsvollen Be-
gleitung von Menschen, die einen assistierten Suizid erwägen“ am 6.7.2022 in der Dienststelle 
des Bevollmächtigten ein parlamentarisches Fachgespräch mit Spitzenvertretern*innen aller 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw25-de-suizidhilfe-897826
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
https://www.ekful.de/veroeffentlichungen/stellungnahmentexte/
https://www.ekful.de/veroeffentlichungen/stellungnahmentexte/
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drei Gesetzentwürfe geführt. Das Gespräch zeigte, dass der weitere Prozess noch sehr offen 
ist und möglicherweise vor einer gesetzlichen Regelung der Suizidassistenz eine gemeinsame 
Verständigung auf ein Suizidpräventionsgesetz denkbar ist. Für eine gesetzliche Verankerung 
der Suizidprävention hatte sich bereits die Diakonie gemeinsam mit der EKD bei einem Parla-
mentarischen Abend am 19.5.2022 stark gemacht. 

Mit Blick auf die Bemühungen um eine angemessene Gesetzgebung ist dem Rat bewusst, 
dass jede Regelung der Suizidbeihilfe vor einem Dilemma steht, denn sie tritt eben nicht nur 
dem Missbrauch entgegen, sondern formuliert auch die Wege, in denen assistierter Suizid als 
akzeptable, gleichberechtigte Form des Todes erscheint. Die richtige Balance zwischen dem 
Schutzauftrag und der Normalisierung durch (zweifelsohne restriktive) Verfahren zu finden, 
wird die zentrale Aufgabe in diesem Bereich sein. 

 

6.3.3 Streichung § 219a StGB 

Im Koalitionsvertrag haben die Koalitionäre von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP unter 
der Überschrift „Reproduktive Selbstbestimmung“ unter anderem vereinbart: „Wir stärken das 
Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Wir stellen Versorgungssicherheit her. Schwanger-
schaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu 
kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversor-
gung. Sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungs-
gegnern setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Wir stellen die flächende-
ckende Versorgung mit Beratungseinrichtungen sicher. Schwangerschaftskonfliktberatung 
wird auch künftig online möglich sein. Ärztinnen und Ärzte sollen öffentliche Informationen über 
Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu 
müssen. Daher streichen wir § 219a StGB. Wir setzen eine Kommission zur reproduktiven 
Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die Regulierungen für den Schwanger-
schaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der 
Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird.“  

Nach Entscheidung im Rat hat die EKD nicht ausführlich zu dem am 26.1.2022 zur Beteiligung 
der Länder und Verbände übersandten Referentenentwurf zur Streichung von § 219a StGB 
Stellung genommen, aber am 10.2.2022 durch den Bevollmächtigten dazu ein Statement ab-
gegeben: „In seiner Sitzung am 29.1.2022 hat sich der Rat der EKD erneut mit der Thematik 
des Schwangerschaftsabbruchs befasst. Dabei hat er mit Interesse die im Koalitionsvertrag 
angesprochenen Überlegungen zugunsten von Regulierungen für den Schwangerschaftsab-
bruch außerhalb des Strafgesetzbuches zur Kenntnis genommen. Der Rat bietet an, Perspek-
tiven der evangelischen Ethik in die dafür vorgesehene Kommissionsarbeit einzubringen. Vor 
dem Hintergrund der avisierten rechtlichen Neujustierung hat der Rat entschieden, nicht zum 
o.g. Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Er geht davon aus, dass auch im Rahmen einer recht-
lichen Neujustierung neben der Gewährleistung sachgemäßer Informationen über den 
Schwangerschaftsabbruch weiterhin Werbung dafür untersagt bleibt, die Schwangerschafts-
konfliktberatung in den Beratungsstellen in ihrer Relevanz für die Entscheidung der Betroffe-
nen nicht eingeschränkt und den anspruchsvollen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
zum Schutz des ungeborenen Lebens Rechnung getragen wird.“ Die Diakonie Deutschland 
sowie die Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung (EKFuL, Fachverband 
für psychologische Beratung und Supervision) befürworteten beide in ihren Stellungnahmen 
die Streichung von § 219a.  

https://www.diakonie.de/stellungnahmen/positionspapier-der-diakonie-deutschland-zum-suizidpraeventionsgesetz
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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Nach kontroverser und emotionaler Plenardebatte hat der Deutsche Bundestag am 24.6.2022 
die Streichung von § 219a StGB beschlossen. Durch Ergänzungen im Heilmittelwerbegesetz 
soll sichergestellt werden, dass es keine anstößige Werbung im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaftsabbrüchen geben soll. Zudem wurden die strafgerichtlichen Urteile wegen § 219a 
StGB, die nach dem 3.10.1990 ergangen sind, aufgehoben und die laufenden Verfahren ein-
gestellt. Ob dieser Bundestagsentscheidung Schritte zur Revision des Abtreibungsparagra-
phen 218 StGB folgen werden, werden die Ergebnisse der im Koalitionsvertrag vereinbarten 
„Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ zeigen. Über 
deren Einberufung liegen noch keine Informationen vor. 

In diesem Zusammenhang verdient auch Erwähnung, dass das Europäische Parlament am 
7.7.2022 eine „Entschließung zu weltweiten Bedrohungen des Rechts auf Abtreibung: die 
mögliche Aufhebung des Rechts auf Abtreibung in den USA durch den Obersten Gerichtshof“ 
verabschiedet hat. Darin fordert das Europäische Parlament die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten dazu auf, das Recht auf Abtreibung in die Grundrechtecharta der Union auf-
zunehmen.  

In der Ratsdiskussion im Januar war man sich einig, sich gut auf die Diskussion um § 218 
StGB vorbereiten zu wollen, auch in enger Absprache mit der Diakonie. In diesem Zusammen-
hang organisierte das Referat für Bio-, Medizin- und Umweltethik zusammen mit dem Zentrum 
für Gesundheitsethik der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, auch unter Be-
teiligung von Ratsmitgliedern, am 15.6.2022 eine Tagung für eine innerevangelische Verstän-
digung zu dem Thema (Reproduktive Selbstbestimmung, Lebensschutz und Strafrecht. Die 
neue Diskussion um § 218 StGB als Herausforderung für die evangelische Kirche, epd-Doku-
mentation 36/2022). Die Diakonie plant einen verbands- und kircheninternen Meinungsbil-
dungsprozess. 

 

6.4 Flucht und Migration 

6.4.1 Gemeinsames Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2022  

Das Gemeinsame Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche (IKW) benennt zentrale flücht-
lingspolitische Anliegen aus kirchlicher Sicht. Themen sind neben Solidarität mit den Schutz-
suchenden aus der Ukraine u.a. das unteilbare Recht auf sichere Zuflucht, die Evakuierung 
von Ortskräften und anderen besonders gefährdeten Gruppen aus Afghanistan, den Familien-
nachzug, die Situation in deutschen AnkER-Zentren und das Thema Abschiebungen. Ange-
sprochen sind ebenso die Fachkräfteeinwanderung, die zunehmende Bedrohung von (Lokal-
)Politiker*innen sowie die große Bedeutung von Ehrenamt und Engagement auf lokaler Ebene. 
Der Ökumenische Auftaktgottesdienst zur Interkulturellen Woche 2022 (24.9.–1.10.) findet in 
Heidelberg statt – unter anderem mit der badischen Landesbischöfin Heike Springhart, dem 
Freiburger Erzbischof Stephan Burger, Bischof Emmanuel von Christoupolis (Sfiatkos), dem 
Vikarbischof der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland. Bundesweit sind meh-
rere tausend Veranstaltungen unter dem Motto #offengeht geplant.  

Die pandemiebedingt entwickelten kreativen digitalen Angebote der IKW haben z.T. die Reich-
weite und Teilnehmerzahlen erheblich erhöht; entsprechend werden manche Formate auch 
zukünftig als hybride Formate angeboten. 

 

6.4.2 Flucht und Migration – Bundespolitik  

https://www.ekd.de/interkulturelle-woche-2022-73327.htm
http://www.interkulturellewoche.de/
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Am 20./21.6.2022 fand in der Französischen Friedrichstadtkirche – endlich wieder in Präsenz 
– das 22. Berliner Flüchtlingsschutzsymposium unter Beteiligung von Bundestagsabgeordne-
ten, Ministerien und anderen Bundesbehörden statt (veranstaltet vom Bevollmächtigten, der 
Evangelischen Akademie zu Berlin und weiteren Kooperationspartnern). 450 Teilnehmende 
befassten sich schwerpunktmäßig mit den Plänen der Bunderegierung in der Flüchtlingspolitik 
und der Lage an den EU-Außengrenzen. Die Dienststelle des Bevollmächtigten moderierte ein 
Forum zum Familiennachzug. 

Zugunsten der vielen Menschen, die wegen des Krieges in der Ukraine nach Deutschland 
geflohen sind, gab es verschiedenste Angebote der Kirchen und auch politischen Austausch 
auf Bundesebene: So fand zum Beispiel am 25.4.2022 im Bundeskanzleramt ein Gespräch 
über die Aufnahme, Verteilung und Betreuung der Flüchtlinge statt, an dem Bundeskanzler 
Olaf Scholz und weitere Kabinettsmitglieder teilnahmen; die EKD wurde durch Bischof Chris-
tian Stäblein als Flüchtlingsbeauftragter der EKD vertreten. 

Nachdem die EKD das Asylbewerberleistungsgesetz schon lange als Schlechterstellung 
Schutzsuchender problematisiert hatte, wurde der Bevollmächtigte in einem aktuellen Verfah-
ren vor dem Bundesverfassungsgericht wegen seiner bisherigen Äußerungen um Stellung-
nahme gebeten. Im Februar 2022 ging eine kritische ökumenische Stellungnahme an das Ge-
richt; die Entscheidung steht noch aus. 

Das von der EKD und der Evangelischen Kirche von Westfalen in enger Kooperation mit Staat 
und Zivilgesellschaft begleitete und finanziell unterstützte Programm „Neustart im Team“ 
(NesT) soll verstetigt werden. Das bisherige Pilotprojekt, in dem ehrenamtliche Mentoring-
Gruppen sich um Familien in Deutschland kümmern und so die zusätzliche Aufnahme ermög-
lichen, wird nun unter der neuen Bundesregierung langfristig finanziert, wofür sich die EKD 
von Beginn an eingesetzt hatte. Es gibt weiterhin regelmäßige Austauschtreffen auf Bundes-
ebene. 

Den Familiennachzug zu Schutzberechtigten zu beschleunigen und zu vereinfachen, war auch 
im aktuellen Berichtszeitraum ein Kernanliegen der EKD. Im März 2022 sprach sich die EKD 
beim Fachgespräch mit dem Forum Menschenrechte vor dem Bundestags-Innenausschuss 
daher dafür aus, die von der Koalition geplanten Verbesserungen beim Familiennachzug 
schnell umzusetzen. Die besondere Bedeutung für die Einheit der Familie wurde anlässlich 
des Gesetzesentwurfes für ein Chancen-Aufenthaltsrecht in einer ökumenischen Pressemit-
teilung am 1.7.2022 betont („Kirchen kritisieren unzureichende Regelungen zur Familienzu-
sammenführung“).  

Anfang 2022 entschied das Bayerische Oberste Landesgericht, dass die Strafbarkeit von Kir-
chenasyl während des Dossierverfahrens entfällt, das 2015 zwischen dem Bundesinnenminis-
terium und Vertretern der Kirchen (für die EKD der Bevollmächtigte) vereinbart wurde. Die 
Vereinbarung ist damit ein starker Baustein geworden in der Argumentation der EKD, dass 
offenes Kirchenasyl nicht strafbar ist. Das Urteil ist für andere Bundesländer zwar nicht direkt 
bindend, aber richtungsweisend. 

Die Bundesregierung hat vor der Sommerpause einen Gesetzesentwurf zum „Chancen-Auf-
enthalt“ vorgelegt. In einer Stellungnahme begrüßten die Kirchen die geplante Einführung, weil 
dies den prekären Aufenthalt bei Kettenduldungen verhindern kann. Ebenfalls positiv wurde 
die Vereinfachung der Bleiberechtsregeln für junge Erwachsene und gut Integrierte bewertet. 
Kritisch sahen die Kirchen allerdings die Erweiterung der Abschiebungshaft (auf bis zu sechs 
Monate) und die Tatsache, dass das Chancen-Aufenthaltsrecht nur befristet ist und zwei Jahre 
nach Inkrafttreten ausläuft. 

https://www.eaberlin.de/aktuelles/2022/fluechtlingsschutzsymposium/
https://www.neustartimteam.de/
https://www.neustartimteam.de/
https://www.ekd.de/aktuell/gesetzentwurf-chancen-aufenthaltsrecht-74043.htm
https://www.ekd.de/aktuell/gesetzentwurf-chancen-aufenthaltsrecht-74043.htm
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6.4.3. Europäische Asyl- und Migrationspolitik 

In bewährter Weise hat die Brüsseler Dienststelle des Bevollmächtigten im Berichtszeitraum 
die neueren Entwicklungen in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik beobachtet, analy-
siert und für die kirchlichen Gremien politische und juristische Einschätzungen abgegeben. 
Hinsichtlich des EU-Pakts für Migration und Asyl arbeitete sie weiter eng mit den ökumeni-
schen Partnern in Brüssel zusammen und war in vielfältigem Austausch mit den zuständigen 
Kommissionsdienststellen, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der 
EU und den Abgeordneten des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des 
Europäischen Parlaments. In kirchlichen Gremien, etwa der Konferenz für Migration, Integra-
tion, Flucht und Asyl (KMIFA), wurde über den aktuellen Stand der Verhandlungen im Rat und 
im Parlament regelmäßig informiert, ebenso wie gegenüber dem neuen Flüchtlingsbeauftrag-
ten des Rates der EKD.  

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der großen Anzahl schutzsuchender Menschen hat 
die EU erstmals die Richtlinie über vorübergehenden Schutz aktiviert. Die Dienststelle Brüssel 
war an einer ausführlichen Stellungnahme zur Aufnahme der Menschen aus der Ukraine und 
zur Umsetzung der Richtlinie beteiligt, die von der Gruppe christlicher (Flüchtlings-)Organisa-
tionen („Christian Group“) im März 2022 vorgelegt wurde.  

Im April 2022 hat die EU-Kommission legislative, operative und politische Vorschläge zur le-
galen Migration vorgelegt. Die Vorschläge umfassen eine nicht rechtsverbindliche Mitteilung 
über die Anwerbung qualifizierter Fachkräfte aus Drittländern, eine Neufassung der Richtlinie 
über die kombinierte Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis und eine Neufassung der Richtlinie be-
treffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen. Die 
Brüsseler Dienststelle setzt sich bereits seit langem für legale und sichere Zugangswege in 
die EU ein und hat sich in einer öffentlichen Konsultation im Dezember 2020 mit einer Stel-
lungnahme eingebracht. Mit der „Christian Group“ soll im Herbst eine gemeinsame Stellung-
nahme zur legalen Migration veröffentlicht werden. 

 

6.4.4 Englische Übersetzung des Gemeinsamen Migrationswortes von DBK und EKD  

Das im Herbst 2021 erschienene gemeinsame Migrationswort von EKD und DBK „Migration 
menschenwürdig gestalten“ ist in englischer Übersetzung erschienen. Damit können die darin 
enthaltenen biblisch-theologischen Einsichten, sozialethischen Reflexionen und kirchlichen 
Erfahrungen der Kirchen in Deutschland auch in der weltweiten Ökumene wahrgenommen 
werden. Die Publikation ist sowohl online wie auch in gedruckter Form erhältlich. 

 

6.5 Friedensethik  

6.5.1  Fragen der Friedensethik 

Die verschiedenen Stellungnahmen zur Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine machten 
eine Komplementarität friedensethischer Positionen im Bereich der EKD deutlich. Diese be-
wegten sich im Spannungsfeld einer pazifistischen Ablehnung des Krieges und der Akzeptanz 
von rechtserhaltender Gewalt als Notmaßnahme. Während der Friedensbeauftragte gegen-
über Waffenlieferungen an die Ukraine grundsätzliche Bedenken äußerte, hielt sie der Bischof 
für die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr „in einem begrenzten Rahmen für ethisch 
vertretbar“. Es sei „selbstverständlich, ja geboten“, „einem völkerrechtswidrig Angegriffenen, 

https://www.ekd.de/ekd-texte/orientierungshilfe-familie/oekumenischer-online-fachtag-zum-migrationswort-der-kirchen-70448.htm
https://www.ekd.de/ekd-texte/orientierungshilfe-familie/oekumenischer-online-fachtag-zum-migrationswort-der-kirchen-70448.htm
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der sich verteidigen will“, zu helfen. Die Ratsvorsitzende betonte das Dilemma von Waffenlie-
ferungen. Nachhaltiger Frieden könne nur mit gewaltfreien Mitteln erreicht werden, da der Ein-
satz von Waffen immer zu mehr Gewalt und Tod führt. Angesichts eines brutalen Angriffes auf 
die Ukraine könne man aber nicht einfach dem Stärkeren Recht und Regierung überlassen 
und Freiheit und Würde der der Gewalt ausgesetzten Menschen opfern.  

Eine Weiterentwicklung evangelischer Friedensethik wird diese Komplementarität neu beden-
ken müssen. Der Realismus für eine immer noch unerlöste Welt und die österliche Hoffnung 
auf den Frieden und die Gerechtigkeit gehören zusammen. Das in der DDR in ökumenischer 
Übereinstimmung etablierte Leitbild des gerechten Friedens, aber auch die Kriterien rechtser-
haltender Gewalt, wie sie in der Friedensdenkschrift der EKD von 2007 formuliert sind, müssen 
in die heutige Zeit übersetzt werden. Dabei sind neue geopolitische, aber auch ökologische 
Entwicklungen in ihrer friedensethischen Bedeutung zu reflektieren.  

 

6.5.2  Konzept für die Weiterarbeit Friedensarbeit bzw. Friedenswerkstatt    
Der Rat hatte sich im März mit dem Diskussionsstand zur Friedensethik ausführlich befasst. 
Die Hinweise und das erarbeitete Spektrum an zu bearbeitenden friedensethischen Themen 
sollen in geeigneter Form aufgenommen und die Weiterarbeit daran sinnvoll und verlässlich 
geregelt werden. In seinem Beschluss in der März-Sitzung 2022 beauftragte der Rat deshalb 
die „Konferenz für Friedensarbeit“ (KfF), ein Konzept für die Weiterarbeit zu erarbeiten und 
dem Rat zeitnah vorzulegen. Der Friedensbeauftragte der EKD und Vorsitzende der KfF, LB 
Friedrich Kramer, berief daraufhin ein solches Gremium mit der Bezeichnung „Friedenswerk-
statt“ ein.  

Wie bereits in der 2021 tagenden „Taskforce Friedensethik“ sind auch in der seit Juni 2022 
tagenden „Friedenswerkstatt“ die verschiedenen Akteure und Organisationen im Raum der 
EKD vertreten, die an friedensethischen Themen arbeiten. Dazu gehören neben den im Verein 
für Friedensarbeit gebündelten Organisationen (Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
[AGDF], Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden [EAK] 
und EKD) auch die Evangelischen Akademien, die Forschungsstätte der Evangelischen Stu-
diengemeinschaft e.V. (FEST) und das Kirchenamt für die Evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr. Über Mitarbeitende des Kirchenamtes der EKD, der VELKD und der UEK, die Präses 
und weitere Synodale sowie maßgeblich fachlich zuständige Personen aus dem Bereich des 
in Gründung befindlichen Kammernetzwerkes kann dabei die Vernetzung mit allen relevanten 
Orten friedensethischer Arbeit und Positionierungen im Raum der EKD gewährleistet werden.  

Im Auftrag der Friedenswerkstatt haben LB Friedrich Kramer, Prof. Reiner Anselm und Dr. 
Krippner ein Konzept für die Arbeit der Friedenswerkstatt entwickelt, das dem Rat vorgelegt 
wurde. Es sieht vor, dass die Friedenswerkstatt die verlässliche Koordination der Bearbeitung 
friedensethischer Themen im Raum der EKD sowie das Fördern innerkirchlicher Abstim-
mungsprozesse zu friedensethischen Themen und Positionierungen übernimmt – soweit dies 
angesichts der Spannbreite, der im Raum der EKD vertretenen friedensethischen Positionen 
möglich ist. Die grundlegende, fachlich systematisch-theologische bzw. ethische und friedens-
politische Erarbeitung von Texten und Stellungnahmen der EKD nach außen, die bisher in der 
Zuständigkeit der Kammer für Öffentliche Verantwortung lag, soll zukünftig insbesondere 
durch das neu zu installierende Kammernetzwerk wahrgenommen werden. 

 

6.5.3 Verein Friedensarbeit (Satzungsänderung) 
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Insbesondere aufgrund pandemiebedingt notwendig gewordener Veränderungen der Organi-
sation und Durchführung von Sitzungen beschloss der Rat der EKD eine Satzungsänderung 
des Vereines für Friedensarbeit im Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (VfF). 
Der VfF war am 1.10.2009 gegründet worden.  

Der Verein für Friedensarbeit begleitet die Arbeit des Friedensbeauftragten des Rates der EKD 
und führt die Geschäfte der Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD (KfF), in der die 
Friedensarbeit der Landeskirchen, die entsprechenden Fachstellen der Werke und Verbände, 
zivilgesellschaftliche Akteure evangelischer Friedensarbeit und Institutionen des Bildungssek-
tors, die mit Fragen der Friedensbildung befasst sind, vertreten sind (einmal jährlich stattfin-
dende Konferenz mit anschließendem Studientag, zwischen den Konferenzen arbeitet ein von 
der Konferenz gewählter Arbeitsausschuss). Der VfF verfügt über eine Geschäftsstelle in Bonn 
und ist im Vereinsregister Bonn eingetragen. 

Dem Verein gehören an: 1. die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF, ein Dach-
verband von mehr als 30 zivilgesellschaftlichen Organisationen der Friedensarbeit, darunter 
u.a. Organisationen wie „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.“, „Eirene. Internationaler 
Christlicher Friedensdienst e.V.“, „gewaltfrei handeln – ökumenisch Frieden lernen e.V.“, und 
„Ohne Rüstung leben“), 2. die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweige-
rung und Frieden (EAK, das ursprünglich aus der Aufgabe der Beratung von Kriegsdienstver-
weigerern herausgewachsene Netzwerk v.a. der landeskirchlichen Friedensbeauftragten bzw. 
Friedensarbeit) und 3. die EKD.  

 

6.6 Berlin und Europa 

6.6.1 Büro des Bevollmächtigten – Wechsel in der Leitung 

Beim traditionellen Johannisempfang am 22.6.2022 hielt die Ratsvorsitzende ihre Festrede 
unter dem Titel „Eine Zeitansage im Sommer“. Besonderen Charakter erhielt der Empfang in 
diesem Jahr dadurch, dass er mit der Entpflichtung und Verabschiedung von Prälat Martin 
Dutzmann zusammenfiel. Aus diesem Anlass kamen Grußworte von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier und dem Leiter des Katholischen Büros Berlin, Prälat Karl Jüsten.  

Die neue Bevollmächtigte Anne Gidion wurde am 21.10.2022 in der Französischen Fried-
richstadtkirche in Berlin von der Ratsvorsitzenden in ihr Amt eingeführt. Hierzu gab es Gruß-
worte von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Prälat Jüsten und Lynn Selle, der Präsidentin 
der Europäischen Bewegung Deutschland e.V.  

 

6.6.2 Antrittsbesuche der Ratsvorsitzenden: Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundesin-
nenministerin 

Die Ratsvorsitzende hatte am 24.1., 1.4. bzw. 16.5.2022 ihre Antrittsbesuche bei Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser. Dabei ging es um die großen politischen Herausforderungen unserer Zeit (ins-
besondere den Krieg gegen die Ukraine, Corona und den Klimawandel) und das Verhältnis 
von Staat und Religionsgemeinschaften in Deutschland.  

 

6.6.3 Antrittsbesuch der Ratsvorsitzenden in Brüssel 

https://www.evangelische-friedensarbeit.de/
https://www.evangelische-friedensarbeit.de/ueber-uns/konferenz-fuer-friedensarbeit
https://www.evangelische-friedensarbeit.de/ueber-uns/geschaeftsstelle/agdf
https://www.eak-online.de/
https://www.eak-online.de/
https://www.ekd.de/johannisempfang-65959.htm
https://www.ekd.de/kurschus-rede-zum-johannisempfang-der-ekd-73880.htm
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2022/06/220622-Johannisempfang.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2022/06/220622-Johannisempfang.html
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Am 12. und 13.7.2022 kam Präses Annette Kurschus zu ihrem Antrittsbesuch in ihrer Funktion 
als Vorsitzende des Rates der EKD nach Brüssel. Sie sprach auf dem Sommerempfang des 
EKD-Büros zur Verantwortung und Rolle von Kirche und EU-Politik in krisenhaften Zeiten und 
führte Gespräche über den russischen Krieg gegen die Ukraine und das europäische Enga-
gement zum Flüchtlingsschutz mit hochrangigen EU-Parlamentariern und den deutschen Bot-
schaftern bei EU und NATO.  

 

6.6.4 Veranstaltungen des Bevollmächtigten in Berlin und Brüssel (sofern nicht bereits in in-
haltlichem Zusammenhang an anderer Stelle erwähnt) 

Der im Berichtszeitraum wichtigste Gottesdienst für das politische Berlin fand anlässlich der 
Wahl des Bundespräsidenten am 13.2.2022 in der (evangelischen) St.-Marien-Kirche statt. 
In diesen ökumenischen Gottesdienst wurden auch multireligiöse Perspektiven durch die beim 
Berliner Projekt „House of One“ engagierten Vertreter von Judentum und Islam eingebracht, 
was positive Resonanz fand.  

Darüber hinaus setzte die Berliner Dienststelle des/der Bevollmächtigten die gemeinsam mit 
dem Katholischen Büro getragenen ökumenischen Andachten vor den Plenardebatten im 
Deutschen Bundestag unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen fort. Sie wurden 
nicht nur von den beiden Büros, sondern teilweise auch von Abgeordneten gehalten. Das 
ebenfalls ökumenisch verantwortete Adventssingen konnte wieder in Präsenz stattfinden 
(15.12.2021). Im Januar 2022 zeichneten der Bevollmächtigte und Prälat Jüsten eine Andacht 
auf, die beim digitalen CDU-Bundesparteitag ausgestrahlt wurde (15.1.2022).  

Zu Gottesdiensten mit politischem Bezug lud Prälat Dutzmann außerdem erneut gemein-
sam mit dem Berliner Dom ein: Am 17.11.2021 fand der „Politische Buß- und Bettag“ statt, 
bei dem der Bevollmächtigte in seiner Predigt besonders auf den Rückzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan einging. Am Sonntag Reminiszere (13.3.2022) predigte er mit Blick auf die 
Lage von Glaubensgeschwistern in Belarus.  

In seiner Eigenschaft als evangelischer Vorsitzender der Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) stellte Prälat Dutzmann mit seinem katholischen Pendant, Prälat Karl 
Jüsten, auch 2021 den Rüstungsexportbericht der Kirchen in der Bundespressekonferenz 
vor (16.12.). Als Vertreter der EKD nahm er außerdem an dem jährlich tagenden „Zentralen 
Besprechungskreis Kirche und Handwerk“ teil, bei dem er auch für einen geistlichen Impuls 
verantwortlich war (24./25.1.2022).  

Gemeinsam mit einer kleinen Delegation um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier un-
ternahm der Bevollmächtigte am 20. und 21.6. eine Reise nach Riga. Ein zentraler Punkt der 
Reise war der Festgottesdienst in der St.-Petri-Kirche, mit dem die Übergabe der Kirche an 
eine gemeinsame Stiftung der Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und der deutschen 
St.-Petri-Gemeinde gefeiert wurde. Die St.-Petri-Kirche ist Wiege der Reformation im Baltikum 
und Heimat der deutschsprachigen Gemeinde in Lettland. 

Der ökumenische Gottesdienst anlässlich der Versetzung deutscher Diplomaten an die 
Auslandsvertretungen, der jährlich gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt gestaltet wird, 
konnte in diesem Jahr wieder in Präsenz gefeiert werden (29.6.2022). Die Einladung zu einer 
persönlichen Segnung fand regen Zuspruch. 

Das Abendessen für neu in den Bundestag gewählte evangelische Abgeordnete im März 
2022 bot Gelegenheit zu einem vertieften Austausch mit zum Teil kirchlich sehr verbundenen 
Parlamentsmitgliedern. Dabei wurde auch von Erfahrungen berichtet, dass 

https://www.ekd.de/kurschus-beim-sommerempfang-ekd-bruessel-74217.htm
https://www.ekd.de/kurschus-beim-sommerempfang-ekd-bruessel-74217.htm
https://www.ekd.de/predigt-bundesversammlung-zur-wahl-des-bundespraesitenten-73692.htm
https://house-of-one.org/de
https://www.ekd.de/predigt-dutzmann-gottesdienst-politischer-buss-und-bettag-2021-69854.htm
https://www.gkke.org/wp-content/uploads/2021/12/GKKE_R%C3%BCstungsexportbericht_2021.pdf
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Abgeordnetenbüros mitunter Anrufe erhalten, bei denen in Verbindung mit politischen Frage-
stellungen letztlich ein persönliches, oft hoch emotionales Anliegen zu Sprache kommt. Nicht 
selten seien solche Telefongespräche sehr belastend und mit Erwartungen verbunden, denen 
man auf Adressatenseite kaum gerecht werden könne. In Reaktion hierauf hat die Berliner 
Dienststelle gemeinsam mit dem EWDE und der Telefonseelsorge ein (rasch ausgebuchtes) 
Gesprächsangebot für Mitarbeitende in Abgeordnetenbüros entwickelt. Aufgrund der 
überaus positiven Rückmeldungen auf die Veranstaltung im Juni 2022 empfiehlt sich eine Fort-
setzung und Vertiefung zu gegebener Zeit. 

Gast beim „Politischen Vorabend“ der Berliner Tagung der Leitenden Juristinnen und Ju-
risten aus EKD und Landeskirchen war am 28.9.2022 Bundesverkehrsminister Volker Wis-
sing.  

Gemeinsam mit dem Katholischen Auslandssekretariat setzte die Dienststelle des Bevoll-
mächtigten die jährlichen „Attachés-Tagungen“ für angehende Diplomaten des höheren 
Auswärtigen Dienstes fort (29./30.9.2022 in Chorin). Ähnliche Veranstaltungen für Anwärter 
des gehobenen und mittleren Dienstes des Auswärtigen Amts hatten schon zu Beginn des 
Jahres (am 24./25.1.2022) stattgefunden. 

Im Dezember 2021 nahm die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, auf dem Podium 
an einer gemeinsamen Veranstaltung der Brüsseler Dienststelle und des Europabüros der 
Konrad-Adenauer-Stiftung über die Konferenz zur Zukunft Europas und die Erwartungen der 
Kirchen teil, die von der Leiterin der Brüsseler Dienststelle moderiert wurde. 

Im Februar und Juni 2022 luden der Bevollmächtigte und die Leiterin der Dienststelle Brüssel 
zu evangelischen Abgeordnetenfrühstücken ein, bei denen es insbesondere um die Ge-
meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, den Strategischen Kompass der EU und den 
Krieg in der Ukraine ging. 

Im März 2022 moderierte die Leiterin der Dienststelle Brüssel eine gemeinsame (digitale) Ver-
anstaltung des Bevollmächtigten und des Europabüros des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zum EU-Lieferkettengesetz.  

Im September 2022 stellte die Brüsseler Dienststelle gemeinsam mit dem Europabüro der 
Friedrich-Ebert-Stiftung das Friedensgutachten 2022 vor. Dabei diskutierten Vertreter aus 
Wissenschaft, Europäischem Parlament und Kommission über die Zukunft der Europäischen 
Friedensarchitektur im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine. 

 

6.6.5 Servicestelle für europäische Förderpolitik und -projekte von EKD und Diakonie 

Die Gemeinsame Servicestelle EU-Förderpolitik und -projekte von EKD und Diakonie Deutsch-
land, angesiedelt im EKD-Büro Brüssel, setzte ihre Arbeit im Berichtszeitraum erfolgreich fort. 
Mit dem Start der neuen EU-Förderperiode 2021– 2027 nahmen im Laufe des Berichtszeit-
raums sukzessive auch die meisten der neu aufgelegten EU-Förderprogramme ihre Arbeit auf. 
Im Berichtszeitraum wurden 80 Projektideen unter Federführung oder Beteiligung evangeli-
scher Einrichtungen durch die Servicestelle betreut. Insgesamt wurden mit Unterstützung der 
Servicestelle im Berichtszeitraum EU-Fördermittel in Höhe von 108.363 Euro für 13 Projekt-
vorhaben unter Federführung oder Beteiligung evangelischer Einrichtungen in Kooperation mit 
Partnereinrichtungen im europäischen Ausland bewilligt bzw. auf vereinfachtem Wege abge-
rufen.  

Ein zentraler Tätigkeitsschwerpunkt der Servicestelle lag auf Informationsmaßnahmen zu 
bestehenden EU-Förderprogrammen und deren Beantragung. Die Mitarbeiterinnen der 

https://www.evangelisch.de/inhalte/193966/07-12-2021/anna-nicole-heinrich-fordert-mehr-buergerdialog
https://www.ekd.de/begruessung-okr-in-katrin-hatzinger-eu-lieferketten-gesetz-72641.htm
https://www.ekd.de/Bevollmaechtigter-EKD-Foerderservice-25140.htm
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Servicestelle referierten auf 18 Veranstaltungen mit insgesamt rund 570 Teilnehmenden zu 
diesen Themen. Darüber hinaus veröffentlichte die Servicestelle in Auflage von 5.000 Exemp-
laren am 21.6.2022 eine vollständig aktualisierte Neufassung des Handbuchs „Wegweiser 
durch die Europäische Förderlandschaft“, die sehr schnell vergriffen war. 

Im besonderen Fokus der politischen Arbeit der Servicestelle standen förderpolitische The-
men des „Fit-for-55-Pakets“ der Europäischen Union, insbesondere der Klima-Sozialfonds 
sowie die Neufassungen der Energieeffizienzrichtlinie und der Richtlinie über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden. Das EKD-Büro Brüssel ließ durch Gremienarbeit und den Aus-
tausch mit Entscheidungsträger*innen evangelische Positionen in diese Prozesse einfließen. 
Ferner brachte sich die Servicestelle aktiv in förderpolitisch relevante Themen wie die langfris-
tige Vision für die ländlichen Gebiete der EU, die Umsetzung des Asyl-, Migrations- und Integ-
rationsfonds sowie die Bereitstellung von Fördermitteln für die Aufnahme und Integration von 
Geflüchteten aus der Ukraine ein. 

 

6.6.6  Kooperation mit der aej in Brüssel 

Die Dienststelle Brüssel des Bevollmächtigten und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland e.V. (aej) haben durch Konsultationsbeiträge, Stellungnahmen, Ände-
rungsanträge und Gespräche mit politischen Entscheidungsträger*innen im Bereich der EU-
Jugendpolitik Einfluss genommen, insbesondere im Rahmen des Europäischen Jahres der 
Jugend 2022, das nach dem Willen der EU die Interessen junger Menschen ein Jahr in den 
Mittelpunkt stellen sollte. Die Ziele dabei sind, jungen Menschen positive Perspektiven nach 
der Coronapandemie aufzuzeigen, Zukunftsperspektiven in Zeiten von Krieg, Gewalt und 
Flucht zu entwickeln, junge Menschen bei ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Ent-
wicklung zu unterstützen, bürgerschaftliches Engagement junger Menschen zu fördern und 
junge Menschen stärker in politische Entscheidungen einzubeziehen. 

Auch 2022 waren die Probleme bei der Beantragung von EU-Fördermitteln aus den Program-
men Erasmus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps, die durch den Beginn der neuen 
Förderperiode 2021–2027 entstanden, Thema in Gesprächen mit Entscheidungsträger*innen. 
Beide Programme sind wichtig für die Arbeit der Kirche mit jungen Menschen, denn über sie 
können unter anderem internationale Jugendbegegnungen, Workcamps oder internationale 
Freiwilligendienste gefördert werden.  

Weitere Themen waren die EU-Kindergarantie zur Bekämpfung der Kinder- und Familienar-
mut in Europa, die Auswirkungen der Coronapandemie auf junge Menschen, die Konferenz 
zur Zukunft Europas sowie die Ratsempfehlungen „zur Mobilität junger Freiwilliger“ und 
„zum Lernen für den grünen Wandel und die nachhaltige Entwicklung“. An letzterer beteiligten 
sich aej und EKD-Büro Brüssel mit einem gemeinsamen Konsultationsbeitrag, indem sie sich 
unter anderem dafür einsetzten, die Bildung für nachhaltige Entwicklung in non-formalen Lern-
kontexten zu stärken und das Erlernen und Praktizieren eines nachhaltigen Lebensstils für alle 
attraktiv und bezahlbar zu gestalten. Wesentliche Aspekte aus dem gemeinsamen Konsultati-
onsbeitrag erhielten schlussendlich Einzug in die Ratsempfehlung. 

 

6.6.7 Arbeitsrecht 

Mit Urteil vom 25.10.2018 hat das Bundesarbeitsgericht auf der Grundlage einer Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs vom 17.4.2018 die Möglichkeit stark eingeschränkt, für die 
berufliche Mitarbeit in der Kirche und ihrer Diakonie die Zugehörigkeit zur evangelischen oder 
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einer anderen christlichen Kirche zu fordern. Dabei ist das Bundesarbeitsgericht noch deutlich 
über den Europäischen Gerichtshof hinausgegangen. Abgesehen von Tätigkeiten in Verkün-
digung, Seelsorge, religiöser Bildung oder kirchlicher Leitung kann die Kirchenzugehörigkeit 
bereits dann nicht gefordert werden, wenn Mitarbeiter*innen weisungsgebunden in einem Or-
ganisationsgefüge tätig sind. Nach Abstimmung auf der EKD-Ebene hat das streitbefangene 
Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. gegen das Urteil des Bundesarbeitsge-
richts im April 2019 Verfassungsbeschwerde eingelegt, die auch im Jahr 2022 nicht entschie-
den werden dürfte. 

Im Fall einer von einem Caritas-Krankenhaus wegen Austritts aus der katholischen Kirche vor 
Beginn des Arbeitsverhältnisses gekündigten Hebamme hat das Bundesarbeitsgericht am 21. 
7.2022 den Europäischen Gerichtshof angerufen. Im Kern geht es um die Frage, ob vor dem 
Hintergrund des europäischen Antidiskriminierungsrechts der Ausritt aus der Kirche vor oder 
während des Arbeitsverhältnisses geeignet ist, eine Kündigung zu rechtfertigen, wenn die Kir-
chenzugehörigkeit nach den vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Maßstäben keine recht-
mäßige und gerechtfertigte Anforderung dargestellt hat. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
der Europäische Gerichtshof einen Kündigungsgrund in diesen Fällen nicht anerkennt. Dies 
wäre eine weitere Einschränkung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts nach dem deut-
schen Religionsverfassungsrecht. Mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist 
im Frühjahr 2023 zu rechnen. Das Kirchenamt der EKD beobachtet und begleitet beide Ver-
fahren. 

Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ist das Ziel enthalten, „gemeinsam mit den Kirchen 
das kirchliche Arbeitsrecht stärker an das staatliche Arbeitsrecht heranzuführen“. Mitte 2022 
hat der Diskurs darüber begonnen, den die EKD in enger Abstimmung mit der Diakonie 
Deutschland und dem Verband der Diözesen Deutschlands führt. Im Herbst 2022 soll geprüft 
werden, in welchen Punkten Veränderungen möglich sind und welche nicht zur Disposition 
stehen. 

 

6.6.8  Staatsleistungen (Koalitionsvertrag) 

Nachdem in der vergangenen Legislaturperiode des Bundestages ein von den damaligen Op-
positionsparteien FDP/Linke/Grüne vorgelegter Entwurf eines Grundsätzegesetzes des Bun-
des zur Ablösung von Staatsleistungen nicht angenommen wurde, sieht nun der Koalitions-
vertrag der neuen Bundesregierung vor, im Dialog mit den Ländern und den Kirchen in einem 
Grundsätzegesetz einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen zu schaffen. 

Das Bundesinnenministerium, das federführend tätig ist, hat im Sommer begonnen, Arbeits-
strukturen unter Einbeziehung der Länder und Kirchen bereitzustellen, um Vorschläge für Eck-
punkte eines künftigen Gesetzentwurfs zu entwickeln. Seitens der beiden großen Kirchen neh-
men, auf EKD-Seite durch die Kirchenkonferenz mandatiert, Personen teil, die sich zur Vorbe-
reitung in einer Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Staatsleistungen zusammenfinden. In 
dieser Arbeitsgemeinschaft werden gemeinsame Positionen erarbeitet, die in die Gespräche 
eingebracht werden. Zentrales Anliegen ist, Grundsätze für eine Ablösung der Staatsleistun-
gen zu entwickeln, die vom Äquivalenzprinzip ausgehen. Die Position der einzelnen Landes-
kirchen, die sich in ihren Bundesländern hinsichtlich geleisteter Staatsleitungen in zum Teil 
sehr unterschiedlichen Situationen befinden, werden in die Arbeit mithilfe einer „Landeskirch-
lichen Begleitgruppe“ eingetragen, in denen alle Landeskirchen mit federführend für das 
Thema Verantwortlichen vertreten sind. 

 

https://www.ekd.de/diakonie-klagt-vor-bundesarbeitsgericht-44274.htm
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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6.6.9 Weitere Themen aus Berlin und Brüssel 

Die EKD (Dienststelle des Bevollmächtigten, unterstützt vom Evangelischen Immobilienver-
band Deutschland) ist aktiv beteiligt am „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“, das im April 2022 
vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen mit Ländern, kommunalen 
Spitzenverbänden, Wohnungs- und Bauwirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden und 
Kirchen und anderen gesellschaftlichen Kräften geschlossen wurde. Sie legt Wert darauf, dass 
sich das Bündnis nicht nur auf die von der Bundesregierung angepeilte Zahl von 400.000 
neuen Wohnungen pro Jahr konzentriert. Es kommt entscheidend darauf an, nachhaltige, be-
darfsgerechte Wohnungen zu bauen, die in den Sozialraum eingebunden sind. Schnitt, Barri-
erefreiheit und Quartiersentwicklung bis hin zur Mobilität müssen berücksichtigt werden. Das 
Bündnis trägt dazu bei, dass sich Akteure kennenlernen und gemeinsam nach neuen Wegen 
suchen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Bündnis für ein rein quantitatives Ziel in Haf-
tung genommen wird, das allein die Bundesregierung ausgegeben hat, und dass (wie bei 
früheren Bündnissen dieser Art) ein Maßnahmenpaket verkündet wird, dessen Umsetzung un-
verbindlich bleibt.  

Die Bundesregierung hat im April 2022 den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung per-
sonenstandsrechtlicher Vorschriften vorgelegt, das der Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes im Personenstandswesen dienen und zum 1.11.2022 in Kraft treten soll. Die (freiwillige) 
Erfassung der Religion im Tauf-, Ehe- und Sterberegister soll entfallen (Begründung: Kosten-
einsparungen). Ebenso gestrichen werden soll die Regelung, dass Religionsgemeinschaften 
Auskünfte und Personenstandsurkunden erteilt werden können. Die EKD hat sich in einer öku-
menischen Stellungnahme mit dem Katholischen Büro hiergegen gewandt, doch damit leider 
kein Gehör gefunden. 

Die EKD setzt sich schon lange für ein Demokratiefördergesetz ein, das die finanzielle Förde-
rung von Projekten verstetigt. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll 2022 verabschiedet wer-
den. Die EKD hat sich bei einer Fachkonferenz des Bundesfamilien- und Bundesinnenminis-
teriums im Mai 2022 dafür stark gemacht, dass auch die untergesetzlichen Förderrichtlinien 
mit den beteiligten Projektträgern rückgekoppelt werden. In einer ersten schriftlichen Stellung-
nahme im Januar 2022 begrüßte die EKD die Einführung eines Demokratiefördergesetzes, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf die Verzahnung eines solchen Gesetzes mit den beste-
henden Strukturen der Bildungs- und Demokratiearbeit zu legen sei.  

Die EKD hat sich gemeinsam mit der BAG-S (Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe) 
und der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge in mehreren Gesprächen auf Lan-
des- und Bundesebene für eine kritische Überprüfung der Ersatzfreiheitsstrafe nach § 34 StGB 
ausgesprochen. Die EKD beteiligt sich am Stellungnahmeverfahren zu einem Gesetzesent-
wurf des Bundesjustizministeriums in dieser Angelegenheit. 

Im Juli 2021 hat die EU-Kommission das sogenannte „Fit-for-55-Paket“ vorgelegt, mit dem sie 
die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 
senken und im Einklang mit dem Europäischen Klimagesetz bis 2050 Netto-Null-Emissionen 
(Klimaneutralität) erreichen möchte. Die Brüsseler Dienststelle hat die Verhandlungen über die 
einzelnen EU-Rechtsakte kontinuierlich beobachtet, analysiert und den zuständigen Fachre-
ferenten und kirchlichen Gremien regelmäßig Berichte und Einschätzungen übermittelt, etwa 
zur Reform des Emissionshandelssystems (ETS), zum CO2-Grenzausgleichmechanismus 
(CBAM), zum Klima-Sozialfonds (KSF) und zur Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden. Zu Letzterer hat sie konkrete Änderungsanträge an einzelne Mitglieder des zu-
ständigen Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie übermittelt. Im Juni 2022 fand 
der Gesprächskreis Christen und Europapolitik auf Einladung der Brüsseler Dienststelle, des 
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Zentralkomitees der deutschen Katholiken und des Katholischen Büros in Berlin zum Thema 
„Fit for 55: Ambitionierte Politik in Richtung Klimaneutralität oder too little too late?“ in den 
Räumen der EKD statt. Dabei lieferte u.a. MdEP Peter Liese (EVP), umweltpolitischer Spre-
cher der EVP-Fraktion, einen Impuls über den Verhandlungsstand und die Positionen im Eu-
ropäischen Parlament. 

Ferner hat die Dienststelle Brüssel aktuelle Entwicklungen im Bereich der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik beobachtet und darüber im Rahmen der Konferenz für Frie-
densarbeit im Raum der EKD im Januar 2022 berichtet sowie erste Einschätzungen aus evan-
gelischer Perspektive geliefert. Inhaltliche Schwerpunkte im Berichtszeitraum waren die Ana-
lyse des Strategischen Kompasses, das neue sicherheits- und verteidigungspolitische Grund-
lagendokument der EU, die Europäische Friedensfazilität, der Krieg gegen die Ukraine und 
seine Auswirkungen auf die evangelische Friedensethik sowie das neue Strategische Konzept 
der NATO 2022. Hinsichtlich der Weiterentwicklung der evangelischen Friedensethik war die 
Leiterin der Dienststelle Brüssel im April 2022 bei der Tagung in Loccum zum Thema „Evan-
gelische Friedens- und Sicherheitsposition Revisited“ auf dem Podium vertreten.  

Im Mai 2022 ist die Konferenz zur Zukunft Europas in Straßburg feierlich zu Ende gegangen. 
Europäische Bürgerinnen und Bürger hatten ein Jahr die Gelegenheit, die zukünftigen Her-
ausforderungen und politischen Prioritäten Europas zu erörtern und sich mit konkreten Vor-
schlägen einzubringen. Über dezentrale Veranstaltungen, nationale und europäische Bürger-
foren sowie eine mehrsprachige digitale Plattform sollten möglichst viele Ideen eingebracht 
und diskutiert werden. Die Brüsseler Dienststelle hat über verschiedene Publikationswege, 
Artikel und mündliche Berichte über die Möglichkeiten der Konferenz berichtet, kirchliches Wir-
ken zu europäischen Fragen sichtbar zu machen, und sich im Rahmen des Dialogs nach Art. 
17 Abs. 3 AEUV engagiert.  

Nachdem das Lieferkettengesetz in Deutschland vergangenes Jahr verabschiedet wurde und 
zum 1.1.2023 in Kraft tritt, hat die Europäische Kommission im Februar 2022 ihren Vorschlag 
für eine Richtlinie über unternehmerische Sorgfaltspflichten im Bereich Nachhaltigkeit („EU-
Lieferkettengesetz“) vorgelegt. Im Binnenmarkt tätige Unternehmen sollen durch Mindestan-
forderungen verpflichtet werden, potenzielle oder tatsächliche negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt zu vermeiden und keine Risiken zu verursachen oder dazu 
beizutragen. Die Dienststelle Brüssel hat den Gesetzesentwurf in Kooperation mit anderen 
Organisationen (z.B. Brot für die Welt) analysiert und erste Einschätzungen in kirchlichen Gre-
mien abgegeben.  

Die Europäische Kommission hat im April 2021 den weltweit ersten Vorschlag für einen 
Rechtsrahmen zur Förderung und Regulierung von Künstlicher Intelligenz vorgelegt. Die Brüs-
seler Dienststelle hat das weitere Gesetzgebungsverfahren im Europäischen Parlament und 
im Rat aus ethischer und juristischer Perspektive begleitet und an die zuständigen Stellen im 
Raum der EKD berichtet. Im November 2021 beschäftigte sich der virtuelle Gesprächskreis 
Christen und Europapolitik auf Einladung der Brüsseler Dienststelle, des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken und des katholischen Büros in Berlin mit dem Kommissionsvorschlag.  

Im Berichtszeitraum fanden interinstitutionelle Verhandlungen über die Auszahlung von EU-
Geldern aus dem PEGASE-Mechanismus an die palästinensische Autonomiebehörde statt, in 
dessen Rahmen die Freigabe der EU-Hilfen über einen längeren Zeitraum blockiert wurde. Im 
Juni 2022 hat sich die Dienststelle Brüssel im Nachgang zu einem Schreiben des Bevollmäch-
tigten an die Kommissionspräsidentin im Austausch mit hochrangigen EU-Beamten dafür ein-
gesetzt, die ausstehenden EU-Gelder umgehend freizugeben, damit u.a. die Finanzierungslü-
cken des vom Lutherischen Weltbund betriebenen Auguste-Viktoria-Krankenhauses in Ost-
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Jerusalem geschlossen, alle Patienten aufgenommen und dringend notwendige Medikamente 
bereitgestellt werden können. 

Im Juli 2022 hat das Europäische Parlament beschlossen, Gas- und Atomkraft im Klassifizie-
rungssystem der EU-Taxonomie-Verordnung als nachhaltig einzustufen. Die Brüsseler Dienst-
stelle hat in Kooperation mit anderen christlichen Organisationen im Vorfeld der Abstimmung 
Mitglieder des Europäischen Parlaments kontaktiert, Gespräche geführt und in einem An-
schreiben die entgegengesetzte Position der EKD deutlich gemacht, damit die Glaubwürdig-
keit der Taxonomie nicht gefährdet wird. Ferner hat sie über aktuelle Entwicklungen im Hinblick 
auf eine mögliche Sozial-Taxonomie in kirchlichen Gremien informiert. In Gesprächen mit Ver-
tretern der Kommission hat die Brüsseler Dienststelle die Unterstützung der EKD für die Ein-
führung einer sozialen Taxonomie zum Ausdruck gebracht und dafür geworben, diese 
schnellstmöglich auf den Weg zu bringen.  

Die Europäische Sonntagsallianz, zu deren Gründungsmitgliedern die EKD, vertreten durch 
die Brüsseler Dienststelle des Bevollmächtigten, zählt, beteiligte sich mit einem Beitrag an der 
Konferenz zur Zukunft Europas. Hierbei sprach sie sich für einen Tag synchronisierter arbeits-
freier Zeit in der EU aus. Sie betonte unter anderem die Bedeutung gemeinsamer arbeitsfreier 
Zeit für ehrenamtliche Arbeit, Glaubensausübung, Freizeitaktivitäten, Care-Arbeit und der Ge-
sundheit von Arbeitnehmer*innen. Anlässlich des Europäischen Tages des arbeitsfreien Sonn-
tags am 3.3.2022 veröffentlichte die Europäische Sonntagsallianz ein gemeinsames State-
ment, das von einer Social-Mmedia-Kampagne begleitet wurde. Die EKD war im Rahmen die-
ser Kampagne mit einem Beitrag der Ratsvorsitzenden Annette Kurschus beteiligt. 

 

6.7 Einzelthemen 

6.7.1 Weihnachtsbriefaktion an politische Gefangene  

Zu Weihnachten 2021 schickten die Ratsvorsitzende, die Stellvertretende Ratsvorsitzende so-
wie die Präses der Synode als EKD-Spitzenvertreterinnen Briefe an politische Gefangene in 
Belarus. Sie unterstützten damit die Aktion „100 x Solidarität“, mit der die EKD und die Deut-
sche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) gemeinsam mit der belarussischen Menschen-
rechtsorganisation Vjasna seit Dezember 2020 zur Solidarität mit der belarussischen Demo-
kratiebewegung aufrufen und die Freilassung aller politischen Gefangenen fordern. Die Akti-
onswebsite www.100xSolidaritaet.de veröffentlicht die Namen der über 1.200 politischen Ge-
fangenen sowie Statements von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und bietet die Mög-
lichkeit, Briefe an Inhaftierte zu schicken. Zehntausende Menschen haben seit Aktionsstart die 
Webseite besucht, rund 9.000-mal wurde die Briefvorlage bereits heruntergeladen. 

 

6.7.2 Treffen der EU-Kommission mit Spitzenvertreter*innen von Religion und Weltanschau-
ungen  

Auf Einladung des Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas, kamen 
am 14.1.2022 17 Religions- und Weltanschauungsvertreter*innen, darunter die Präses der 
EKD-Synode, zu einem virtuellen Austausch zusammen, bei dem es insbesondere um die 
Konferenz zur Zukunft Europas ging. Anna-Nicole Heinrich unterstrich, dass sich Europa im 
Rahmen der Zukunftsdebatte selbst nicht genug sein sollte und den Rest der Welt nicht aus 
den Augen verlieren dürfe, gerade in Pandemiezeiten. Hier forderte sie ein stärkeres Engage-
ment der EU in der COVAX-Initiative, um allen Menschen einen sicheren, angemessenen und 
gerechten Zugang zu sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoffen in ärmeren Ländern 

http://www.europeansundayalliance.eu/
https://www.ekd.de/ekd-schickt-briefe-an-politische-gefangene-in-belarus-70493.htm
https://www.ekd.de/praeses-der-ekd-auf-treffen-der-europaeischen-religionsvertreter-70955.htm
https://www.ekd.de/praeses-der-ekd-auf-treffen-der-europaeischen-religionsvertreter-70955.htm


Stand: 21.10.2022 

52 

sicherzustellen. Schließlich betonte sie, dass die EU nur dann zukunftsfähig sei, wenn sie ihren 
Werten entsprechend agiere. Das bedeute u.a. den Zugang für Schutzsuchende zu einem 
fairen und effizienten Asylverfahren, mehr innereuropäische Solidarität sowie das Ende illega-
ler „Pushbacks“ an den EU-Außengrenzen.   

 

6.7.3 Intendantengespräch 

Das diesjährige Spitzengespräch der evangelischen und katholischen Kirche mit den Inten-
dant*innen sowie Chefredakteur*innen der öffentlich-rechtlichen Sender auf Einladung der 
EKD hat zum wiederholten Mal als Digitalkonferenz stattgefunden. Inhaltliche Schwerpunkte 
waren die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Medienstaatsvertragsentwurf), Reso-
nanz und Weiterentwicklung kirchlicher Angebote bei ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie 
Verkündigungssendungen im digitalen Ausspielweg. Das nächste Spitzengespräch findet auf 
Einladung der ARD vom 6.–7.3.2023 statt.  

Die Sender haben mit einem erhöhtem Einsparungsdruck zu kämpfen. Das Drittsenderecht 
der Kirchen im Blick auf die Verkündigungssendungen wird zwar verstärkt diskutiert, die Zu-
sammenarbeit mit den Sendeanstalten ist aber nach wie vor gut, und die Arbeit der Kirchen 
wird geschätzt. Der Rat nimmt mit Sorge den Vertrauensverlust gegenüber den Medien wahr, 
der durch Verdachtsfälle auf Vetternwirtschaft verstärkt wird. Für die Stärkung der Aufsicht 
sollen neue Gremienvertreter in den Rundfunkräten – auch die kirchlichen Vertreter*innen – 
gut auf ihre Rolle vorbereitet und begleitet werden. 

 

6.7.4 Ökumenischer Aufruf zu den Betriebsratswahlen  

Betriebliche Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft sind Grundpfeiler der Sozialen Marktwirt-
schaft. Ein Instrument dieser Mitbestimmung sind die Betriebsratswahlen. Zur Teilnahme an 
diesen Wahlen von März bis Mai 2022 haben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz und die Vorsitzende des Rates der EKD gemeinsam aufgerufen.  

Ein Fundament gemeinsamer Wirtschaftsethik ist, dass der Mensch immer Subjekt und nicht 
Objekt seiner Arbeit sein soll und alle gemeinsam – Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – sich ein-
zusetzen haben für verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften. Mitbestimmung ist daher 
im Sinne auch des Ausgleichs von Interessen ethisch geboten und zugleich Ausdruck eines 
demokratischen Grundverständnisses im wirtschaftlichen Kontext.  

Das Engagement in der Arbeitnehmervertretung ist gelebte Solidarität und Dienst an der Ge-
meinschaft im Unternehmen. Als christliche Kirchen unterstützen wir, dass sich die gewählten 
Arbeitnehmervertretungen in den Betrieben für eine am Menschen orientierte, solidarische und 
gerechte Arbeitswelt engagieren. Daher hat auch in diesem Jahr der gemeinsame Aufruf von 
DBK und EKD alle Beschäftigten in den Betrieben ermutigt, sich an den Betriebsratswahlen 
2022 zu beteiligen und so die gewählten Vertretungen zu stärken. 

 

6.7.5 Sozialwahlen 2023 

Evangelische Christ*innen engagieren sich über den Bund Evangelischer Arbeitnehmerorga-
nisationen e.V. (BVEA) in der Sozialen Selbstverwaltung und der ehrenamtlichen Gerichtsbar-
keit. Gemeinsam mit Vertreter*innen des Kolping-Verbandes und der Katholischen Arbeitneh-
merbewegung (KAB) haben sie sich in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmeror-
ganisationen (ACA) zusammengeschlossen. Die ACA existiert seit über 100 Jahren und ist die 

https://www.ekd.de/oekumenischer-aufruf-zu-den-betriebsratswahlen-2022-71231.htm
https://aca-bund.de/
https://aca-bund.de/
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ökumenisch organisierte Grundlage, dass Bürger*innen christliche Werte und Überzeugungen 
in unser Gemeinwesen einbringen können. 

Insgesamt üben z.Zt. 182 Menschen aus den evangelischen Arbeitnehmerverbänden enga-
giert anwaltschaftliche Tätigkeiten in der sozialen Selbstverwaltung (z.B. von Renten- und Un-
fallversicherung sowie Gesundheits- und Pflegekassen) sowie auch der Sozial- wie Arbeitsge-
richtsbarkeit aus. Die Werte- und Haltungsbasis für dieses Engagement ist die evangelische 
Sozialethik. 

Die EKD fördert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA). Zu-
gleich hat der Rat der EKD diese Unterstützung mit einem Prüfauftrag versehen.  

 

6.7.6 Garnisonkirche Potsdam  

Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam als Erinnerungs- und Lernort von nationaler 
Bedeutung folgt dem Dreiklang „Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung 
leben“ und zielt auf Frieden und Versöhnung. Das Wiederaufbauprojekt erfährt eine große 
öffentliche Aufmerksamkeit. Das mediale Interesse motiviert immer wieder Kritikerinnen und 
Kritiker dazu, ihre Positionen vorzutragen. Der Rat beschäftigt sich regelmäßig mit dieser 
Frage. 

 

6.7.7 Religionsfreiheit  

Die Verletzungen des Rechtes auf Religionsfreiheit weltweit werden in Politik und Öffentlichkeit 
deutlicher wahrgenommen. Der dritte „Ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit von Christen“ 
soll daher einen Überblick der weltweiten Situation vermitteln sowie bestimmte Trends in Ver-
bindung mit Länderbeispielen veranschaulichen. Die Publikation wird durch eine eingesetzte 
Expert*innengruppe erarbeitet; die Veröffentlichung ist für 2023 vorgesehen. Wie in jedem 
Jahr wurden Kirchen und Gemeinden zum Sonntag „Reminiszere“ um Fürbitte für bedrängte 
und verfolgte Christen gebeten – das diesjährige Materialheft mit Hintergrundinformationen 
und liturgischen Bausteinen konzentrierte sich auf die Situation von Christ*innen in Belarus; 
für 2023 ist eine Publikation zu Äthiopien in Erarbeitung. 

 

7. Weltweite Ökumene und Auslandsarbeit 
7.1 Catholica 

7.1.1  Antrittsbesuch bei Bischof Bätzing 

Am 24.2. unternahm die Ratsvorsitzende zusammen mit Vizepräsident Dr. [Horst] Gorski und 
Dr. [Martin] Hauger ihren Antrittsbesuch beim Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bischof Georg Bätzing, im Sekretariat der DBK in Bonn. Der Besuch stand unter dem Eindruck 
des wenige Stunden zuvor begonnenen Überfalls Russlands auf die Ukraine. In einer gemein-
samen Stellungnahme äußerten beide ihre Erschütterung und riefen die Russische Föderation 
auf, weitere Aggressionen zu unterlassen und die militärischen Angriffe umgehend zu stoppen. 
Nach eingehender Erörterung verschiedener ökumenisch relevanter Themen vereinbarten sie, 
die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen und vertrauensvoll zu vertiefen. 

 

7.1.2 Kontaktgesprächskreis 

https://www.ekd.de/reminiszere-2022-fuerbitte-bedraengte-und-verfolgte-belarus-67862.htm
https://www.ekd.de/kurschus-und-baetzing-rufen-zum-frieden-in-der-ukraine-auf-71705.htm
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Der Kontaktgesprächskreis (KGK) ist ein erprobter Rahmen, in dem beide Kirchen betreffende 
und auch sensible Themen ansprechen und konkrete Verabredungen getroffen werden. In 
einer Zeit, in der mit der Aufarbeitung des Themas sexualisierter Gewalt und mit dem Syno-
dalen Weg auf katholischer Seite Erschütterungen gegeben sind, die auch medial Aufmerk-
samkeit finden, kommt dem KGK eine wichtige Rolle dabei zu, den Kontakt zwischen EKD und 
DBK vertrauensvoll zu gestalten.  

In seiner Sitzung vom 25./26.2.2022 hat der Rat folgende Personen (in alphabetischer Rei-
henfolge) in den KGK für die Jahre 2022–2027 berufen: Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Bischöfin 
Kirsten Fehrs, Präses Anna-Nicole Heinrich, Kirchenpräsident Dr. Volker Jung (Co-Vorsitz), 
Präses Dr. h.c. Annette Kurschus, Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke (Catholica-Beauf-
tragter VELKD), Thomas Rachel, Prof. Dr. Miriam Rose. Die Geschäftsführung ging ruhe-
standsbedingt auf katholischer Seite von Pater Hans Langendörfer auf Dr. Beate Gilles, auf 
evangelischer Seite von Dr. Thies Gundlach auf Dr. Horst Gorski über. 

In neuer Zusammensetzung fand die 105. Sitzung des KGK am 30./31.3.2022 in Ludwighafen 
statt. Es lag ein Schwerpunkt auf der Situation der Kirchen in der säkularen Gesellschaft. Da-
bei wurde auf die anstehende KMU VI Bezug genommen, die erstmals auch ökumenisch an-
gelegt ist. Des Weiteren wurde die Taufpraxis während der Coronapandemie in den Blick ge-
nommen und der hohe Stellenwert des gemeinsamen Taufverständnisses betont. Ferner 
wurde der Krieg in der Ukraine aus kirchlicher Perspektive thematisiert und dabei besonders 
die Rolle des russischen Patriarchen als Aggressor hervorgehoben. Positiv gewürdigt wurde 
die beeindruckend große Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Außerdem ging es in 
der Sitzung um die anstehende ÖRK-Vollversammlung. Es wurde berichtet, dass an ihr auch 
eine vatikanische Delegation teilnehmen werde, zu der Bischof Bätzing gehört. Diese Delega-
tion wird von Kardinal Koch geleitet, der auch die Bischofskonferenz der VELKD 2023 besu-
chen wird. Des Weiteren wurde ein Blick auf die im politischen Berlin anstehenden Themen 
geworfen, bei denen man grundsätzlich viele Gemeinsamkeiten sah. Auch in der neuen Amts-
zeit wird es um die Balance gehen, beieinanderzubleiben und doch als protestantische Kirche 
erkennbar zu sein. 

 

7.1.3 Konsultationen und Beobachtungen: Synodaler Weg (Deutschland/Rom) 

Als Beobachterin ist die EKD zur Teilnahme am „Synodalen Weg“ der römisch-katholischen 
Kirche in Deutschland eingeladen. Diese gemeinsam von DBK und ZDK getragene Initiative 
tritt dort ein, wo echte Beteiligung von Nichtgeweihten („Laien“) nach wie vor kirchenrechtlich 
untersagt ist. Das Ziel der großen Mehrheit der Verbandsvertreter*innen sowie der Bischöfe 
ist ein behutsamer Wandel in Sachen Kirchenbild, Machtstrukturen, Standards für das Pries-
teramt, Geschlechterverhältnisse und Sexualmoral. Die Beteiligten suchen nach Antworten auf 
die Frage, wie sich römisch-katholischer Glaube und die dazugehörige Kirche in Zukunft einen 
Platz in der pluralistischen Gesellschaft sichern können. Optimistische Delegierte sehen wo-
möglich als ein weitergehendes Ziel des Dialogprozesses, die „Volkskirche“ mit ihrer breiten 
gesellschaftlichen Einbettung modernefähig zu machen. Doch die Debatten prägt vor allem 
der Eindruck eines weiteren dramatischen Glaubwürdigkeitsverlusts der kirchlichen Institution 
in der Öffentlichkeit. Erste Dokumente, die teilweise auch interessante Anstöße für das öku-
menisch-theologische Gespräch geben, sind verabschiedet. Allerdings zeichnet sich ab, dass 
ein kleinerer Teil der Repräsentant*innen die Grundrichtung des Synodalen Weges fundamen-
tal ablehnt. Die zunehmenden internen Spannungen innerhalb der katholischen Schwesterkir-
che sehen wir mit einer gewissen Sorge. Die intensive Selbstklärung lässt leider derzeit auch 
wenig Raum für die Vertiefung ökumenischer Gesprächsgänge. 

https://www.synodalerweg.de/


Stand: 21.10.2022 

55 

 

7.1.4 Besuch im Einheitsrat/Kardinal Koch (Rom) 

Am 27.6.2022 war die Ratsvorsitzende zusammen mit Vizepräsident Dr. [Horst] Gorski und 
einer kleinen Delegation zum Gespräch beim Präsidenten des Päpstlichen Einheitsrates, Kurt 
Kardinal Koch, und Pater Augustinus Sander im Vatikan. Neben einem Blick auf den Synoda-
len Weg und die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs stand vor allem die römisch-
katholische/evangelische Ökumene auf der Tagesordnung. Es wurde der Stand der ökumeni-
schen Gespräche unter besonderer Berücksichtigung des Textes „Gemeinsam am Tisch des 
Herrn“ (GTH) bilanziert. Nach Einschätzung von Kardinal Koch und Pater Augustinus stünden 
die ökumenischen Gespräche wieder da, wo sie vor 50 Jahren standen. Man sei auf dem Weg 
„falsch abgebogen“ und müsse sich eine „Rast“ gönnen und zurück zu einer anderen Wegga-
belung gehen. Ekklesiologisch sei ein Hauptproblem, dass weithin das Kirchenverständnis der 
Leuenberger Konkordie rezipiert worden und dieses offensichtlich auch maßgeblich für das in 
GTH vertretene Kirchenverständnis sei. Das aber sei für Rom unannehmbar. Die evangelische 
Seite zeigte sich von dieser Aussage ernüchtert. Ein Abrücken von Leuenberg sei in Deutsch-
land jedoch für den gesamten Protestantismus, auch für die lutherischen Kirchen, nicht denk-
bar. Es sei angesichts der Differenzierungen und teilweise des Schwindens der konfessions-
kulturellen Milieus auch nicht sachgemäß, lutherische Konfessionskirchen von anderen evan-
gelischen Kirchen im Dialog zu unterscheiden.  

Kardinal Koch beklagte das zunehmende Auseinanderdriften in sozialethischen Fragen. Die 
evangelische Seite hielt fest, dass der Protestantismus die Moderne konflikt- und situations-
sensibel zu verarbeiten versuche. Wenn der Katholizismus nicht bereit sei, die Herausforde-
rungen der Moderne aufzunehmen, werde man voraussichtlich bei manchen Themen unter-
schiedlicher Meinung sein.  

Beide Seiten dankten für die Offenheit, die ein Zeichen sei, sich gegenseitig ernst zu nehmen. 

 

7.2 Ökumene und Auslandsarbeit 

7.2.1 Konsultation mit der Schwedischen Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
von Finnland  

Vom 15.–18.5. fand auf Einladung der Schwedischen Kirche die gemeinsame Dreier-Konsul-
tation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Finnland im Stiftsgården Åkersberg in 
Höör, Nähe Malmö, Schweden, statt. Mit beiden Kirchen ist die Evangelische Kirche in 
Deutschland jeweils durch einen Vertrag verbunden, der die Kirchengemeinschaft zwischen 
ihnen zum Ausdruck bringt. Beide Kirchen sind nicht Mitglied der Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa. Es war dies die zweite Konsultation in dieser Konstellation, nach der guten 
Erfahrung einer ersten gemeinsamen Konsultation in Berlin 2019. Schwerpunktthemen waren 
der Umgang der Kirchen mit Digitalisierung und Social Media, die bevorstehende Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe, der Krieg gegen die Ukraine 
und die Herausforderungen für die evangelische Friedensethik.  

Alle Delegationen, die aus kirchenleitenden Personen wie aus Vertretenden der mittleren Lei-
tungsebene, aus Pfarrer*innen von Auslandsgemeinden sowie junger Menschen bestanden, 
stimmten gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung der Pandemie darin überein, dass Digi-
talisierung und Social Media eine Chance für Kontakte und Beziehungen über die lokalen und 
regionalen Grenzen hinaus bieten. Die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, über-
legte pointiert: „Was wäre, wenn wir uns als digitale Organisation verstehen würden, deren 

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/gemeinsam-am-tisch-des-herrn-53611.htm
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/gemeinsam-am-tisch-des-herrn-53611.htm
https://www.ekd.de/ekd-konsultation-in-malmoe-73355.htm
https://www.ekd.de/ekd-konsultation-in-malmoe-73355.htm
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Unique Selling Point ein größeres Netz an physischen Gemeinschaften wäre?“ Die Konsulta-
tion lebte von einem sehr lebendigen, engagierten und vertrauensvollen Austausch unter den 
Delegationen, bei denen auch unterschiedliche Sichtweisen z.B. im Blick auf die Intensität des 
kritischen Umgangs mit der Russisch-Orthodoxen Kirche benannt wurden. Dabei bestand Ei-
nigkeit in dem Anliegen, Gesprächsfäden mit der Russisch-Orthodoxen Kirche aufrechtzuer-
halten. Die EKD fand Gehör mit der Erinnerung, dass die Vollversammlung im Dreiländereck 
in Karlsruhe an die Erfahrungen von Friedensstiften und Versöhnung in Deutschland und Eu-
ropa nach dem Zweiten Weltkrieg anknüpfe und beides jetzt auch wieder aktuell sei in Europa. 
Der Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Finnland Tapio Luoma sprach bereits 
die Einladung für die nächste Dreier-Konsultation nach Finnland für 2025 aus. 

 

7.2.2 Kontaktgespräch mit der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland  

Aufgrund des Krieges in der Ukraine konnte das jährliche Kontaktgespräch mit der Orthodoxen 
Bischofskonferenz in Deutschland nicht wie vorgesehen stattfinden und musste noch einmal 
verschoben werden. 

 

7.2.3 Deutsch-Polnischer Kontaktausschuss  

An dem am 7./8.4.2022 in Hannover versammelten deutsch-polnischen Kontaktausschuss 
nahm erstmals der neu gewählte Vorsitzende des Polnischen Ökumenischen Rates, Bischof 
Andrei Malicki, teil. Neben der Frage nach den deutsch-polnischen Selbst- und Fremdbildern 
in Vergangenheit und Gegenwart, die durch das gegenseitige persönliche Kennenlernen im 
Rahmen des Erstbesuches vertieft wurde, und dem Umgang der Kirchen mit der Coronapan-
demie widmete sich der Ausschuss vor allem der Thematik des Krieges Russlands gegen die 
Ukraine. Die Kriegsthematik wurde in ihren ökumenischen, politischen, diakonischen und so-
zialethischen Dimensionen eingehend aus der Perspektive beider Länder und ihrer ökumeni-
schen Akteure zusammen mit den Möglichkeiten für ein gemeinsames Handeln der Kirchen 
erörtert. Beide Seiten würdigten die Mitwirkung des Polnischen Ökumenischen Rates im öku-
menischen Fürbittgottesdienst für die Ukraine vom 18.3.2022 im Berliner Dom. 

 

7.2.4 ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe 

Mit einem Gottesdienst wurde am 31.8.2022 in Karlsruhe die 11. Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen (ÖRK) eröffnet. In ihrem Grußwort nahm die Ratsvorsitzende im 
Eröffnungsplenum das Motto der Vollversammlung „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und 
eint die Welt“ auf. „Von der Liebe wollen wir Zeugnis geben“, so die Ratsvorsitzende. „Die 
Liebe Christi ist keine Gefühlsduselei, sie ist eine Praxis: tatkräftig, verwegen, mutig, wider-
ständig.“ 

Plenarsitzungen zu den Themen a) Versöhnung und Einheit, b) Europa, c) Klima, Wirtschaft 
und Gesundheit, d) Gerechtigkeit und Menschenwürde, e) Christliche Einheit und das gemein-
same Zeugnis der Kirchen lenkten die Aufmerksamkeit auf diese Praxis, angefangen bei den 
theologischen Grundlagen, den Megatrends, die die Welt heute beeinflussen, und den Reak-
tionen der Kirchen. 

Die über den Tag verteilten Gottesdienste bildeten die geistliche Klammer für die gesamte 
Vollversammlung. Nahtlos ineinander übergehende Lieder aus der Vielfalt der Kulturen, Spra-
chen und liturgischen Traditionen der weltweiten Kirche schufen ein einmaliges 

https://www.ekd.de/grusswort-zur-eroeffnung-der-oerk-vollversammlung-karlsruhe-75005.htm
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Gottesdiensterlebnis. Ein Evangeliumstext, der jeden Tag verankert, gelesen und in dramati-
scher Form präsentiert wurde; das Vaterunser gleichzeitig in mehr Sprachen gebetet, als man 
möglicherweise zählen könnte. Das gottesdienstliche Leben erdete, inspirierte und verband 
neue und erfahrene Delegierte, die unter dem Druck der Geschäftsabläufe und durch den 
komplexen Tagesablauf herausgefordert waren, mit der Vollversammlung. Dieser Geist 
sprang auch in die Plenarsitzungen über. Frère Alois, Prior der Gemeinschaft von Taizé, for-
derte, dass die Suche nach der Einheit „über Konzepte hinaus“ gehen müsse. Dann rief er die 
Versammlung in eine Zeit der Stille, gefolgt von dem Singen von „laudate omnes gentes“. 
Diese Momente schienen die Teilnehmenden in einer Weise zusammenzubringen, die das, 
was in den von der Versammlung produzierten Dokumenten steht, nochmals überstieg. 

Inhaltlich dominierten Themen wie der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Situation im 
Nahen Osten und der Ruf nach Klimagerechtigkeit aus allen Regionen der Kirche und allen 
christlichen Traditionen. Jugenddelegierte bekräftigten dies mit unermüdlicher Beharrlichkeit. 
„Sie sagen, wir sind die Zukunft“, sagte ein Jugenddelegierter der Versammlung, „aber unsere 
Zukunft brennt.“ Die Versammlung forderte ihre 352 Mitgliedskirchen auf, sich für radikalere 
Schritte einzusetzen, einschließlich des Endes jeder neuen Entwicklung fossiler Brennstoffe.  

Ein besonderer Höhepunkt war am Eröffnungstag der Besuch des Bundespräsidenten und 
des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, die gemeinsam mit der Ratsvorsitzenden 
auch die ukrainische Delegation trafen. Wie bereits der Zentralausschuss des ÖRK im Juni, 
verurteilte auch die Vollversammlung die russische Invasion der Ukraine erneut aufs 
Schärfste. Sie rief zum Frieden auf und brachte ihre Unterstützung für die Menschen und Kir-
chen der Ukraine zum Ausdruck. Gleichzeitig wurde die Kommunikation mit der Delegation 
der Russisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchat aufrechterhalten. Allerdings kam es 
nicht zu dem geplanten direkten öffentlichen Austausch zwischen den beiden Delegationen.  

Nicht nur unter den Delegierten, sondern auch in den Medien fand das Thema Israel/Palästina 
besondere Aufmerksamkeit, vor allem, weil es starke Stimmen u.a. aus dem globalen Süden 
gab, die sich dafür aussprachen, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen. Die Leiterin der 
deutschen Delegation, Bischöfin Petra Bosse-Huber, wandte sich in der Debatte entschieden 
gegen diesen Begriff, der in der politischen Konfliktsituation für eine Verständigung nicht hilf-
reich sei. In der Endfassung der Erklärung zur Situation im Nahen und Mittleren Osten werden 
schließlich beide kirchlichen Positionen erwähnt, und es wird darauf hingewiesen, dass die 
Kirchen in dieser Hinsicht nicht einer Meinung seien. 

Das Programm der Vollversammlung umfasste zahlreiche andere Elemente wie Bibelarbeiten, 
Gesprächsgruppen zum gemeinsamen Bibelstudium, Geschäftssitzungen, sogenannte Öku-
menische Gespräche und den „Brunnen“- und Networking-Bereich, in dem sich auch die EKD, 
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und Brot für die Welt neben an-
deren internationalen Organisationen und Kirchen mit Workshops und Ausstellungen präsen-
tierten. Im Networking-Bereich gab es am Stand der Schweizer Kirche eine öffentliche Diskus-
sion der Ratsvorsitzenden mit den Kirchenpräsidentinnen Rita Famos (Schweiz) und Emma-
nuelle Seyboldt (Frankreich) zum Thema „Evangelisch Kirche sein in Europa – ein Beitrag zu 
Versöhnung und Einheit eines Kontinents“.  

Im sogenannten „Begegnungsprogramm“ an neun Orten in der Karlsruher Innenstadt brachten 
die Themen der Vollversammlung Delegierte und Gäste in Kontakt und zu Diskussionen.   

Am Wochenende gab es zwischen Frankfurt und Basel, Strasbourg und Ulm rund 40 thema-
tisch am Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens orientierte Exkursionen in die Region. 
Am Sonntag waren Delegierte und offizielle Teilnehmende in Gemeindegottesdienste vor Ort 
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in Karlsruhe und Umgebung eingeladen. Aus der als Notkirche nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit Hilfe des ÖRK errichteten „Friedenskirche“ in Karlsruhe wurde der ZDF-Sonntagsgottes-
dienst übertragen. Zum Abend der gastgebenden Kirchen waren alle an der Vollversammlung 
Teilnehmenden eingeladen zu einem unterhaltsamen Einblick in die Geschichte und beson-
dere Prägung der Kirchen in Europa und der Region.  

Die Ratsvorsitzende, die Präses der EKD-Synode, die stellvertretende Ratsvorsitzende sowie 
zahlreiche Mitglieder des Rates, der Kirchenkonferenz, leitende Geistliche und Jurist*innen, 
Mitarbeiter*innen der Kirchenämter und viele aktiv in der Ökumene engagierte Vertreter*innen 
aus allen EKD-Gliedkirchen beteiligten sich in unterschiedlichen Programmbereichen. Beson-
ders die Ratsvorsitzende nutzte die Gelegenheit zum Austausch und Gespräch mit kirchenlei-
tenden Personen europäischer Kirchen, u.a. mit Erzbischöfin Dr. Antje Jackelén (Schweden), 
Erzbischof Tapio Luoma (Finnland), Bischof Zoltan Balog (Ungarn) und Generalsekretärin 
Anne Burkhardt (Lutherischer Weltbund).   

Alle Teilnehmenden waren eingeladen, ihren Glauben und ihren eigenen kirchlichen Hinter-
grund in der Landschaft der Kirche auf der ganzen Welt zu betrachten. Unzählige Male am 
Tag – bei der Anmeldung, an Ausstellungsständen, in Ausschusssitzungen, während des Es-
sens, beim Kaffee, bei Wochenendausflügen, in Workshops, „Hauskreisen“ und Gottesdiens-
ten – hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, Beziehungen und Solidarität über Trennlinien 
von Geografie, Nation, Kultur, Theologie, Klasse und Geschlecht aufzubauen. Die Landesbi-
schöfin der gastgebenden badischen Landeskirche, Heike Springhart, blickt zurück: „Als Lan-
desbischöfin bin ich sehr dankbar dafür, dass mit der Vollversammlung die mitreißende Weite 
der weltweiten Christenheit in unsere Region und nach Karlsruhe kam. Wir sind reich be-
schenkt worden und ich wünsche mir, dass die Orientierung an der von Christus geschenkten 
Versöhnung uns auch weiter auf die großen Fragen unserer Zeit ausrichtet. Sie hat ausge-
strahlt in die Stadt, für deren Unterstützung wir sehr dankbar sind.“ Auch die gegen Ende leider 
sich ausbreitenden Covid-19-Fälle konnten durch eine vorausschauende und gut organisierte 
Strategie bewältigt werden.  

Alle öffentlichen Teile der Vollversammlung wie Gottesdienste, Bibelarbeiten oder thematische 
Plenarsitzungen konnten online mitverfolgt werden. Sie sind auf dem WCC-YouTube-Kanal 
weiterhin verfügbar. Dokumente und Berichte sind unter https://www.oikoumene.org/de/about-
the-wcc/organizational-structure/assembly und unter https://www.ekd.de/Oekumene-
10741.htm zu finden. 

Aus der 13 Personen umfassenden EKD-Delegation wurden Auslandsbischöfin Petra Bosse-
Huber, Lydia Mirjam Fellmann, Megan Louis Schuster, Dr. Lubina Mahling und Landesbischof 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm in den Zentralausschuss berufen, der dann den Landesbischof 
zu seinem Moderator wählte. Der Zentralausschuss besteht aus insgesamt 150 Mitgliedern 
und bildet zwischen den etwa alle acht Jahre tagenden Vollversammlungen das höchste ÖRK-
Leitungsgremium. Er führt die von der Vollversammlung angenommenen Richtlinien aus, prüft 
und überwacht die Programme und beschließt den ÖRK-Haushalt.  

Die EKD-Auslandsbischöfin zog ein erstes positives Fazit: „Es gibt eine neue Leidenschaft für 
das ökumenische Netzwerk der Kirchen weltweit. Vielleicht verdankt sich dieser neue ökume-
nische Ernst der klaren Erkenntnis vieler Kirchen, dass wir den globalen Krisen wie der Klima-
krise, Rassismus oder der eskalierenden privaten und öffentlichen Gewalt an so vielen Orten 
nur gemeinsam begegnen können.“  

 

7.2.5 KEK und GEKE 

https://www.oikoumene.org/de/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
https://www.oikoumene.org/de/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
https://www.ekd.de/Oekumene-10741.htm
https://www.ekd.de/Oekumene-10741.htm
https://www.ekd.de/deutsche-delegation-bei-der-vollversammlung-des-oerk-2022-74749.htm
https://www.ekd.de/bedford-strohm-moderator-des-oerk-zentralausschusses-74994.htm
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(a) Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) 
Der Rat der GEKE hat mit dem vergangenen Jahr das letzte Drittel seiner Amtsperiode be-
gonnen (2018–2024). Durch den Rücktritt des bisherigen Präsidenten, Pfarrer Gottfried Locher 
aus der Schweiz, musste das Präsidium neu besetzt werden. Es tragen nun Verantwortung 
als Präsident Rev. [Dr.] John Bradbury, Großbritannien (Reformiert), Pfarrer Marcin Brzóska, 
Polen (Lutherisch), und Prof. Dr. Miriam Rose, Deutschland (Uniert). 

Zu den mittelfristigen Zielen der GEKE gehört es, engere Beziehungen auch zu solchen Kir-
chen aufzubauen, die durch Migration nach Europa entstanden sind. Schon seit mehreren 
Jahren wird deshalb ein explorativer Dialog mit dem Unification of Cherubim and Seraphim 
Churches Europe Chapter geführt. Derzeit wird an den Themen Spiritualität und Heilung ge-
arbeitet, verbunden auch mit der Frage der Sakramente. Hier stellen die Cherubim and Sera-
phim die Frage nach Defiziten bei den traditionellen europäischen Kirchen – nicht nur im Ver-
trauen auf die Kraft der Heilung, sondern auch in der Lebendigkeit der Gottesdienste und der 
Rolle des Tanzens. Da bis zu einer vollen Mitgliedschaft der Cherubim and Seraphim in der 
GEKE noch einige Themen zu bearbeiten sind, ist ein „Letter of Intent“ unterzeichnet worden, 
der das Interesse beider Seiten an einer Vertiefung der Beziehungen dokumentiert. 

Ein weiteres Treffen fand mit vier Vertretern der Presbyterianischen Kirche in Ghana (PCG) 
statt, die für ihre mittlerweile recht zahlreichen Gemeinden in Europa ein eigenes „Presbytery 
of Europe“ unterhält. Die Kirche, die auf die Tätigkeit der Basler Mission zurückgeht und nach 
dem Ersten Weltkrieg enge Beziehungen zur Church of Scotland unterhielt, gehört zur Welt-
gemeinschaft Reformierter Kirchen und hat auf lokaler Ebene vielerorts enge Beziehungen zu 
Kirchen der GEKE. Die erste Begegnung sollte nun zur Klärung dienen, ob auch mit der PCG 
ein Dialog aufgenommen werden soll, um eine vertiefte Kooperation, eventuell sogar eine Mit-
gliedschaft in der GEKE zu erreichen. Die Gespräche waren sehr gut; eine Fortsetzung ist zu 
erhoffen. 

Der Konsultationsprozess zum Thema „Christliche Rede von Gott“ kann in diesem Jahr nun-
mehr präsentisch fortgesetzt werden. Eine Tagung mit Vertretenden der GEKE-Mitgliedskir-
chen zu ersten Studienergebnissen und deren Rezeption wird geplant. 

Die GEKE ist als Kirche auch Gottesdienstgemeinschaft. Die evangelischen Kirchen sind im-
mer wieder vor die Herausforderung gestellt, ihr gottesdienstliches Leben so zu gestalten, 
dass es die Menschen in ihrem Kontext anspricht. Von daher findet die nächste Gottesdienst-
konsultation zum Thema „Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der Liturgie“ statt. Die Kon-
sultationsergebnisse werden auch hineinwirken in die gottesdienstliche Gestaltung der über 
hundert weltweit mit der EKD verbundenen Auslandsgemeinden und in einem gesonderten 
Rahmen rezipiert werden. 

(b) Konferenz europäischer Kirchen/Conference of European Churches (KEK/CEC) 
Die CEC ist eine kirchliche Gemeinschaft von Anglikanern, Orthodoxen und Protestanten auf 
dem Europäischen Kontinent mit Sitz in Brüssel. Als sie 1959 gegründet wurde, bestand ihr 
Hauptzweck darin, Brücken des Glaubens, der Hoffnung und des Vertrauens zwischen Kir-
chen in Ost- und Westeuropa zu bauen. Die Welt hat sich seitdem verändert, aber das Brü-
ckenbauprinzip ist ein prägendes Element geblieben.  

Zu Beginn des letzten Jahres ihrer Wahlperiode (2018–2023) hat das CEC-Governing Board 
(GB) die Organisationsstruktur der CEC evaluiert, um profiliertere und effizientere Arbeitsfor-
men zu erreichen. Es wurde beschlossen, die Geschäftsstelle in Brüssel inhaltlich und perso-
nell zu restrukturieren und gleichzeitig die Interessenvertretung gegenüber den europäischen 
Institutionen zu verbessern. 

https://www.leuenberg.eu/
https://www.ceceurope.org/
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Wesentliche Veränderungen werden sein, dass die CEC sich auf ein Büro in Brüssel kon-
zentriert und das Straßburger Büro geschlossen wird. In Brüssel hat die CEC den wesentlichen 
Zugang zur hochrangigen europäischen Politikgestaltung, indem sie u.a. auf den historischen 
und zukünftigen Beitrag der Kirchen zur Entwicklung der europäischen Gesellschaften hin-
weist. 

Darüber hinaus wird die CEC ihre Ressourcen konzentrieren, die derzeit nicht unwesentlich 
von Zuwendungen an andere Organisationen bestimmt sind. Das „European Christian En-
vironmental Network“ (ECEN) wird sich als autonome Organisation etablieren, die finanzielle 
Unterstützung einer Vollzeitstelle für die „Churches’ Commission for Migrants in Europe“ 
(CCME) wird beendet, und die finanzielle und administrative Unterstützung des „Church Action 
on Labour and Life“ (CALL)-Netzwerks endet. Das Brüsseler Sekretariat wird stärker inhaltlich 
auf die CEC selbst ausgerichtet und neben dem Generalsekretariat aus zwei Programmein-
heiten bestehen. Diese sind eine Theologieeinheit für den Dialog der Mitgliedskirchen und eine 
Studieneinheit für die politische Interessenvertretung. Die bestehenden und durch die jeweili-
gen Generalversammlungen installierten „Thematic Groups“ (TGs), früher „Thematic Refe-
rence Groups“ (TRGs), werden ersetzt durch kurzfristige Ad-hoc-Expertengruppen zu aktuel-
len Themen, die seitens der Mitarbeitenden der Programmeinheit in Kommunikation mit den 
Mitgliedskirchen identifiziert werden. 

Die nächste CEC-Generalversammlung wird vom 14.–20.6.2023 in Tallinn, Estland, unter dem 
Thema „Under God’s blessing – shaping the future“ stattfinden. 

 

7.2.6 Evangelisch in Jerusalem 

Die evangelische Arbeit in Jerusalem und die dortigen Projekte der EKD wurden auch noch in 
den vergangenen Monaten von den Auswirkungen der Pandemie beeinträchtigt. Während ge-
meindliche Veranstaltungen an der Erlöserkirche und dem Pilgerzentrum auf dem Ölberg nach 
dem Lockdown wieder vermehrt möglich waren, wurde die Einreisesperre für ausländische 
Besucher*innen erst zum November 2021 aufgehoben. Der wieder anlaufende Tourismus er-
reicht jedoch noch keine stabilen, sondern bislang lediglich stark schwankende Besucherzah-
len, was sich u.a. auf die Belegung im Gästehaus des Propstes in der Jerusalemer Altstadt 
auswirkt. Dank eines von der EKD gewährten Darlehens konnte ein Stamm von Mitarbeiter*in-
nen bei gekürzten Bezügen in ihren Beschäftigungsverhältnissen gehalten werden, was für die 
wirtschaftliche Existenz der palästinensischen Familien von enormer Wichtigkeit ist. Die 
Schließung während des Lockdowns wurde genutzt, um im Gästehaus und der Propstei bau-
liche Mängel zu beheben und gesetzliche Vorgaben, etwa hinsichtlich der Barrierefreiheit, um-
zusetzen. 

Zu den langfristigen Projekten der EKD in Jerusalem gehören zum einen die notwendigen 
Restaurierungsarbeiten im Bereich der Erlöserkirche. Dabei konnte die Restaurierung des mit-
telalterlichen Kreuzgangs im Mai 2022 abgeschlossen werden. Aktuell werden Erhaltungs-
maßnahmen innerhalb der Erlöserkirche und ihrem Turm durchgeführt. 

Zum anderen plant die EKD auf dem Jerusalemer Ölberg anstelle des nicht mehr sanierungs-
fähigen Pilgerzentrums die Errichtung eines Neubaus. Dieser soll in Umsetzung einer entspre-
chenden Machbarkeitsstudie sowohl ein neues Besucherzentrum als auch ein interdisziplinä-
res Wissenschaftszentrum des archäologischen Deutschen Evangelischen Instituts für Alter-
tumswissenschaft des Heiligen Landes sowie Wohnungen für Mitarbeiter beherbergen. Mit 
diesem Bauprojekt verfolgt die EKD das Ziel, den spezifischen Bildungsauftrag der evangeli-
schen Kirche in Jerusalem nachhaltig wahrnehmen und zu einem besseren Verstehen der 

https://www.evangelisch-in-jerusalem.org/
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Kulturen, Religionen und Konfessionen vor Ort beitragen zu können. Die Arbeit mit Pilgern und 
Touristen trägt dabei der Tatsache Rechnung, dass Religion und Tourismus in Israel und Pa-
lästina eng miteinander verbunden sind. Reisende und Pilger besuchen das Heilige Land, um 
sich ihres Glaubens zu vergewissern oder auf ihre diesbezüglichen Fragen Antwort zu finden. 
Hinzu kommt in Jerusalem unweigerlich die Beschäftigung mit der aktuellen politischen Situa-
tion und die weitergehende Frage, ob und wie ein gesellschaftliches Miteinander in einer glo-
balisierten Welt zwischen verschiedenen Religionen, Traditionen und Ethnien möglich ist. Das 
interdisziplinäre Wissenschaftsforum des archäologischen Instituts soll analog einen Ort be-
reitstellen, an dem archäologische, theologische und religionsgeschichtliche Fragen in einem 
forschungsbasierten Diskurs zwischen deutschen und internationalen Partnern erörtert wer-
den. 

Der Genehmigungsprozess für diesen Neubau hat sich bei der Jerusalemer Stadtverwaltung 
erneut verzögert. Zuletzt ging es um eine frei zu verhandelnde Sondersteuer mit dem Ergeb-
nis, dass die Stadt auf die Erhebung dieser Abgabe verzichtet. Die hierfür maßgebliche Be-
gründung, dass es sich um ein kirchliches Projekt handelt, ist möglicherweise für weitere zu-
künftige Entscheidungen bedeutsam, da die Erlöserkirchengemeinde und die Stiftungen der 
EKD bislang in Israel nicht offiziell als Kirche anerkannt sind. Parallel zum Genehmigungspro-
zess wurden die Planungen für die ersten Abschnitte der Bauphase fortgesetzt. Hierbei be-
währt sich – wie an anderer Stelle – weiterhin die Zusammenarbeit mit dem das Ölbergareal 
verwaltenden Lutherischen Weltbund. Das Auswärtige Amt hat für das Projekt – ebenso wie 
für die Restaurierungsmaßnahmen in der Altstadt – großzügige finanzielle Zuwendungen ver-
traglich zugesichert. 

Wieder aufgenommen wurde das Programm „Studium in Israel“, das deutschen und deutsch-
sprachigen Studierenden ein Studienjahr an der Hebräischen Universität ermöglicht und damit 
einen wesentlichen Beitrag für den jüdisch-christlichen Dialog leistet. Nachdem das Studien-
jahr 2020/2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste, konnte der Jahrgang 2021/2022 
wieder stattfinden. 

Auch der Lehrkurs am Deutschen Archäologischen Institut konnte nach einjähriger Zwangs-
pause wieder durchgeführt werden. Ansonsten konnten an den Standorten des Instituts in Je-
rusalem und Amman im Verlauf des Jahres 2021 und 2022 wieder Grabungen und Ausstel-
lungen sowie Forschungs- und Bildungsprojekte erfolgreich realisiert werden. 

Für das kommende Jahr plant der Rat der EKD eine Reise nach Israel.  

 

7.2.7 Jubiläum Christuskirche Rom 

Ende Juni nahm die Ratsvorsitzende mit einer kleinen Delegation aus dem Kirchenamt am 
100. Jubiläum der Einweihung der Evangelischen Christuskirche in Rom teil. Sie hielt die Pre-
digt im Festgottesdienst, in der sie darauf hinwies, dass die im Besitz der EKD befindliche 
Kirche einerseits Heimat und Anlaufpunkt für viele, insbesondere deutschsprachige Evangeli-
sche in Rom geworden ist, andererseits aber auf höchst aktive Weise den Dialog zwischen 
Protestantismus und Katholizismus vorangetrieben hat. Im Anschluss an den Gottesdienst, an 
dem auch Kardinal Koch mitwirkte (s.o. 7.1.4), ergab sich die Gelegenheit zu Gesprächen mit 
Vertreter*innen der beiden Deutschen Botschaften in Rom und beim Heiligen Stuhl, des Evan-
gelischen Kirchenbundes in Italien (FCEI), der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien, Stu-
dierenden des von der EKD unterstützten Centro Melantone und anderen. Bei einem Abend-
essen mit dem Kirchenvorstand der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Rom ging es auch 

https://www.ekd.de/glauben/abc/ekd-ratsvorsitzende-haelt-predigt-in-rom-73924.htm
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um das Selbstverständnis und die Zukunftsperspektiven einer überwiegend deutschsprachi-
gen Gemeinde im Ausland. 

 

7.2.8 Dialogbegegnung mit dem Ökumenischen Patriarchat 

Vom 3.–7.10. wird turnusgemäß die Dialogbegegnung von Delegierten des Rates der EKD 
und des Ökumenischen Patriarchats in Berlin stattfinden. Im Mittelpunkt des Austauschs steht 
die ökumenische Wahrnehmung des Großen und Heiligen Konzils der Orthodoxen Kirchen in 
Kreta 2016. 

 

7.2.9 Kontaktgespräch mit der Vereinigung Evangelischer Freikirchen 

Am 4.3.2022 trafen sich Vertreter des Rates der EKD und der Vereinigung Evangelischer Frei-
kirchen zum Kontaktgespräch. Auf Seiten der EKD kam Landesbischof Tobias Bilz in Nach-
folge der Ratsvorsitzenden Präses Dr. h.c. Annette Kurschus in den Kontaktkreis hinzu. Es 
wurde die Erarbeitung einer gemeinsamen Erklärung von Landes- und Freikirchen zur Kan-
zelgemeinschaft beschlossen, die in einem Festakt im Jahr 2024 unterzeichnet werden soll. 

 

7.2.10 Meissen Kommission 

Die Arbeit der Meissen Kommission stand in dem Berichtszeitraum weiterhin unter dem Zei-
chen der Pandemie, aber auch unter dem der Beendigung des Mandats mit dem Ende des 
vorherigen Rates der EKD. Mit der Beendigung des Mandats wurde ein Bericht über die Arbeit 
der Kommission erstellt und veröffentlicht („Kirchliche Weggemeinschaft in turbulenten Zeiten, 
Fünf-Jahres-Bericht der Meissen Kommission: 2017–2021. Die Kirche von England und die 
Evangelische Kirche in Deutschland“, epd-Dokumentation 2022, Nr. 14 vom 5.4.2022). Der 
Bericht wurde dem Rat zur Kenntnis gebracht und der Kirchenkonferenz auf ihrer Sitzung am 
14./15.9.2022 vorgestellt. Er hebt die Intensivierung des Austauschs zwischen den beiden Kir-
chen in den letzten Jahren hervor. „Die Meissen Kommission hat sich wieder verstärkt den 
theologischen Fragen der Meissener Erklärung zugewandt und dabei den Blick auf das Ver-
ständnis von Leitungs- und Bischofsamt in den beiden Kirchen, die Bedeutung des historic 
episcopate und die Ermöglichung der Austauschbarkeit der Geistlichen gerichtet. Sie hat damit 
Impulse der Theologischen Konferenzen zu Meissen aufgenommen und zugleich an diese 
Konferenzen ihre eigenen Fragen zurückgegeben. Kommissionsarbeit und Theologische Kon-
ferenz sind näher zusammengerückt. Der Gewinn war nicht allein die präzisere Kenntnis von-
einander, sondern auch ein Verstehen von Leitung und Amt, wie es sich in bestimmten Zeiten 
und Kontexten ausgebildet hat. Dieser Ansatz führte dazu, weniger die ‚reine Lehre‘ in den 
Blick zu nehmen, als nachzuvollziehen, wie die Praxis der Kirche Leitung und Amt und das 
Verstehen derselben verändert und geprägt hat. Auch die Meissener Erklärung muss als Do-
kument einer bestimmten geschichtlichen Situation verstanden werden. Es galt und gilt wei-
terhin dieses fruchtbare Dokument mit frischen Augen zu lesen und mit neuen Fragen neue 
Antworten zu erzielen“ (aus dem Vorwort des Berichts). 

Für die Weiterarbeit der Meissen Kommission hält der Bericht fest: „Viele Arbeitsstränge der 
letzten Jahre und Jahrzehnte haben sich bewährt und sollen, wie die Partnerschaftsarbeit und 
die Präsenz auf evangelischen Kirchentagen, fortgesetzt werden. Für die Arbeit der Meissen 
Kommission und der Theologischen Konferenzen sollen die Fragen der Leitung der Kirche, 
des Bischofsamtes und des Verständnisses des historic episcopate weiter in theologischer, 
ekklesiologischer, kultureller, geschichtlicher und soziologischer Perspektive bearbeitet 
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werden. Hinsichtlich der vollen Austauschbarkeit der Geistlichen sollen praktisch-theologische 
und kirchenrechtliche Aspekte beleuchtet und, wo möglich, erprobt werden. Beide Kirchen ste-
hen vor ähnlichen Herausforderungen in ihrer Stellung in der Gesellschaft und Öffentlichkeit, 
im Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche, aber auch in den großen, gesellschaftli-
chen Fragen wie Klimaschutz und Bewahrung der Schöpfung, Migration, Krieg und Frieden, 
Armut und soziale Spreizung u.Ä. Diese Themen werden die zukünftige Arbeit zu ‚Meissen‘ 
bestimmen.“ 

Der jetzige Rat hat auf seiner Sitzung am 25.3.2022 folgende Personen für das neue Mandat 
der Meissen Kommission gewählt: Landesbischof Ralf Meister (ELKH); Dr. Matthias Rein (Se-
nior des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt, EKM); Iris-Christiane Stavenhagen, (Prädikantin 
in der St.-Pauli-Kirche in Hamburg, ELKN) und Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Weinrich (Bochum/Pa-
derborn). Darüber hinaus finden derzeit Gespräche statt, um eine jüngere Frau aus der Part-
nerschaftsarbeit und/oder dem Umfeld akademischer Arbeit zu Meissen für die Mitarbeit im 
EKD-Meissen-Ausschuss zu gewinnen. 

 

7.2.11 Evangelische Mission – Weltweit 
Gemäß der Neufassung der Satzung der Evangelischen Mission – Weltweit e.V. (EMW; früher: 
Evangelisches Missionswerk in Deutschland), die aus dem aufwändig gestalteten partizipati-
ven Prozess einer grundsätzlichen Neuaufstellung im Jahr 2020 resultiert, entsendet die EKD 
durch ihre Organe 14 Delegierte in die Mitgliedsversammlung der EMW. Die Synode benennt 
sieben, die Kirchenkonferenz fünf und der Rat zwei Delegierte. Für jede*n Delegierte*n wird 
satzungsgemäß überdies jeweils ein*e Stellvertreter*in benannt.  

Der Rat hat 2021 den EMW zuständigen Referenten im Kirchenamt, Herrn Oberkirchenrat 
Marcus Garras, als ersten Delegierten und Frau Bischöfin Petra Bosse-Huber als stellvertre-
tende Delegierte benannt. Im Februar 2022 wurde dann Frau Bischöfin Kirsten Fehrs als 
zweite Delegierte für die Mitgliederversammlung und als Mitglied des Vorstands der EMW ent-
sandt. Frau Pastorin Josephine Teske wurde in derselben Sitzung als stellvertretende Dele-
gierte für die Mitgliederversammlung der EMW benannt. Damit sind die Delegationen der Or-
gane der EKD in die Mitgliederversammlung der EMW vollständig. 

 

7.3 Dialog mit Judentum 

7.3.1 Treffen Rat, DBK und Rabbinerkonferenzen in Frankfurt 

Seit 2006 treffen sich Vertreter der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland (ARK) und 
der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) mit Mitgliedern der Deutschen Bi-
schofskonferenz und des Rates der EKD einmal jährlich zu einem ausführlichen Meinungs-
austausch, an dem auch das Präsidium des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaf-
ten für christlich-jüdische Zusammenarbeit teilnimmt. Beim diesjährigen Treffen am 21.3.2022 
in Frankfurt stand der Ukrainekonflikt im Mittelpunkt. Die Zusammenkunft endete mit dem drin-
genden Appell, den Krieg in der Ukraine zu beenden. In dem mehrstündigen Gespräch wurden 
auch Fragen der Friedens- und Konfliktethik erörtert. 

 

7.3.2 Gemeinsamer Ausschuss Kirche und Judentum 

Im Herbst 2019 hatte der damalige Rat der EKD in Abstimmung mit VELKD und UEK den 
Gemeinsamen Ausschuss „Kirche und Judentum“ für eine verkürzte Amtszeit von drei Jahren 
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berufen; diese endet mit Ablauf dieses Jahres. Zugleich hatte der Rat den Ausschuss beauf-
tragt, für Gemeinden eine Handreichung zu der nicht nur in Deutschland stark polarisierten 
Debatte zum Thema Israel–Palästina zu erarbeiten.  

Mit Blick auf den verkürzten Berufungszeitraum und die Zielgruppe konzentrierte sich der Aus-
schuss auf die Erarbeitung einer Broschüre. Als Modell diente die ebenfalls vom Gemeinsa-
men Ausschuss erstellte und in mehreren Druckauflagen erschienene Broschüre zum Thema 
„Antisemitismus“. Ziel und Intention des neuen Textes ist die Stärkung selbstkritischer Refle-
xionskompetenz. Es gehe darum, Komplexität wahrzunehmen und zu reduzieren, ohne zu 
simplifizieren. Statt Belehrung bedürfe es der Hilfe zur Selbstreflexion eigener Motive und In-
teressen. Angesprochen werden Menschen, die noch keine feste Position haben bzw. eher 
danach suchen. Die Darstellung verzichtet bewusst auf scheinbar eindeutige Wertungen sowie 
abschließende Antworten für die Konfliktlage im Nahen Osten. 

Eine Vorlage für die Beratung des Textes im Rat wird vorbereitet. Die besondere Sensibilität 
gegenüber dem Thema macht eine erweiterte Abstimmung auf Arbeitsebene erforderlich. Der 
Rat wird darüber hinaus über die Neuberufung und Weiterführung des Ausschusses gemein-
sam mit der VELKD und der UEK entscheiden. 

 

7.3.3. Projekt „#beziehungsweise – näher als du denkst!“ 

Die ökumenisch verantwortete Kampagne „#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher 
als du denkst“ war ein wichtiger Beitrag der Kirchen zum Jubiläum „1.700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland“. Grundidee der Kampagne war, die Gemeinschaft von Christen und 
Juden zum Ausdruck zu bringen und sowohl Verbundenheit als auch Unterschiede bewusst 
zu machen. Das Stichwort „beziehungsweise“ lenkt den Blick auf die aktuell gelebte jüdische 
Praxis in ihrer vielfältigen Ausprägung. Die Kampagne war die erste deutschlandweite christ-
lich-ökumenische Initiative, die mit Unterstützung und Beteiligung von Rabbiner*innen der All-
gemeinen als auch der Orthodoxen Rabbinerkonferenz in Deutschland durchgeführt wurde. 
Herzstück sind 14 Monatsblätter/Plakate, die in Schaukästen, an Schwarzen Brettern o.Ä. in 
Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen präsentiert wurden. Begleitend wurden In-
formationen und digitale Angebote über eine Website bereitgestellt. Durch die gezielte Auf-
nahme der Kampagne in Gemeinden, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen konnte die 
Wahrnehmung der Vielfalt zeitgenössischen Judentums gefördert werden. Die Ratsvorsit-
zende würdigte die Kampagne zum Abschluss in einem Statement: „Es ist in Zeiten wachsen-
den Antisemitismus von großer Bedeutung, dass sich die Kirchen gemeinsam mit der Zivilge-
sellschaft für jüdisches Leben stark machen und im Kampf gegen Judenfeindschaft engagie-
ren. Die wirksamsten Mittel gegen Vorurteile und Judenhass sind immer noch Aufklärung, Be-
gegnung und Dialog.“ Die Kampagne wird über das Jubiläumsjahr hinaus fortgesetzt und findet 
auch eine internationale Resonanz und Weiterführung. 

 

7.4 Interreligiöser Dialog 

7.4.1 EKD Konferenz Kirche und Islam (KKI)  

Vom 22.–24.11.2021 fand die jährliche Tagung der „EKD Konferenz Kirche und Islam“ (KKI) 
in der Missionsakademie in Hamburg statt. Der inhaltliche Schwerpunkt lag auf der Beschäfti-
gung mit dem schiitischen Islam in Deutschland. Es ist üblich, dass bei den jährlichen Konfe-
renzen die leitenden Geistlichen der gastgebenden Landeskirche ein Grußwort sprechen und 
in einen Austausch mit den Mitgliedern der Konferenz treten. Bischöfin Kirsten Fehrs 
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gratulierte in ihrem Grußwort der „EKD Konferenz Kirche und Islam“ zum 40-jährigen Jubiläum. 
1981 hatte das Gremium als „Konferenz für Islamfragen“ seine Arbeit begonnen. In ihrer An-
sprache nahm Bischöfin Fehrs eigene Dialogerfahrungen auf: „Wer sich in den interreligiösen 
Dialog begibt, der oder die weiß, dass es dazu mitunter einen langen Atem, Geduld und viel 
Energie braucht, aber der oder die weiß auch, dass man immer wieder belohnt wird mit über-
raschenden Entdeckungen, vertieften Einblicken in das Glaubensleben anderer, aber auch in 
die eigenen Glaubenswelten. Wer sich in den Dialog begibt, der kommt verändert daraus her-
vor, aber nicht in dem Sinne, dass man um seine eigene Glaubensanschauungen fürchten 
muss, sondern in dem Sinne, dass sie sich über die Begegnung mit dem anderen noch einmal 
neu, vertieft und bereichernd erschließen können.“   

7.4.2 Brief der Ratsvorsitzenden zum Beginn des Ramadans an die muslimischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger  

In dem vom 31.3.2022 datierten Gruß zum Ramadan wandte sich die Ratsvorsitzende zum 
ersten Mal mit einem Brief an die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Damit führte 
die neu gewählte Vorsitzende des Rates der EKD eine bewährte und gute Tradition fort, näm-
lich Angehörigen anderer Religionen anlässlich ihrer Feiertage zu grüßen und ihre religiösen 
Bräuche zu würdigen. Die Ratsvorsitzende stellte in ihrem Schreiben heraus, dass die Nähe 
zu Gott und die Barmherzigkeit und Wohltätigkeit gegenüber anderen Menschen sowohl im 
Christentum als auch Islam zusammengehören. 

 

7.4.3 Treffen mit dem Koordinationsrat der Muslime 

Das jährlich stattfindende Treffen zwischen dem Koordinationsrat der Muslime und der EKD 
ist für den 28.10.2022 geplant. Eine gemischt religiöse Steuerungsgruppe bereitet das Ge-
spräch vor und wertet es im Nachhinein aus.   

 

8. Kirchenentwicklung und Digitalisierung 
8.1 Kirchenentwicklung 

8.1.1 Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische 
Fortbildung (midi) 

midi hat die Coronapandemie der vergangenen Jahre in mehreren Studien analysiert und dazu 
im vergangenen Jahr rund 20 verschiedene Tools für Gemeinde und Diakonie entwickelt. Au-
ßerdem laufen die Arbeiten zur Veröffentlichung der „Toolbox Sozialraumorientierung“, die 
zum Jahreswechsel erscheinen wird. Die Themen regiolokale Kirchenentwicklung, Erpro-
bungsräume, Pioneering und Gemeindegründung, Glaubenskurse, neue Zugehörigkeitsfor-
men zu Kirche und Diakonie u.v.m. gewinnen (teilweise weiter, teilweise wieder) an Bedeu-
tung. Die Spezialisierung vor allem auf digitale Formate hat sich weiter fortgesetzt. Einige der 
Ergebnisse der Arbeit des vergangenen Jahres sind hier zusammengefasst:  

Tools 

- Entwicklung eines „Pandemomat“en zur Studie „Das gefühlte Corona“ (s.u.) 
- Tools zur Reflexion und Bearbeitung der Pandemie in Gemeinde und Diakonie 
- Begleitmaterial zur RTL-Show „Die Passion“  
- Toolbox Gremienspiritualität (finale Version Juni 2022) 
- Toolbox Sozialraumorientierung (im Entstehen)  

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/211123_Grusswort_Fehrs_Bestehen_der_EKD_Konferenz_Kirche_und_Islam.pdf
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/EKD_Konferenz_Kirche_und_Islam_begeht_40_jaehriges_Bestehen.pdf
https://www.ekd.de/gruss-zum-ramadan-an-die-muslimischen-gemeinden-72650.htm
https://www.mi-di.de/
https://www.mi-di.de/materialien
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Studien 

- Das gefühlte Corona (Erfahrungen mit der Pandemie und Folgen für die kirchliche Pra-
xis) 

- midi-Hochzeitsstudie (Auswertung des Pop-up-Hochzeitsfestivals in Berlin) 
- Studie „Digitale Communities“ (erscheint im Oktober 2022) 

Tagungen (alle digital) 

- Blick zurück nach vorn. Wie die Pandemie das Lebensgefühl der Menschen verändert 
hat (Herbsttagung 2021, ca. 150 Teilnehmer*innen) 

- Lebensgefühl Corona: Und was jetzt? Einsichten und Aussichten für Gemeinden und 
diakonische Einrichtungen (25.2.2022, ca. 40 Teilnehmer*innen) 

- Fachtag Einsamkeit (2.5.2022, ca. 200 Teilnehmer*innen, in Kooperation mit der EKD) 
- Frühjahrstagung: Innovation und Exnovation (16.–17.5.2022, ca. 170 Teilnehmer*in-

nen) 
- Fachtag Kirche & Coworking (30.5.2022, ca. 90 Teilnehmer*innen, in Kooperation mit 

der EKD) 
- Herbsttagung: Balsam für die Seele: Glaube in unsicheren Zeiten (14.–15.11.2022) 

Etablierte digitale Formate 

- Podcast Windhauch 
- Live-Insta: Highlige Stätte (in Kooperation mit der EKIR) 
- midiLab (Labor für neue Ideen) 
- AKuD (Agile Kirche und Diakonie, in Kooperation mit der EKD und KAMP) 
- Lunchmeeting: frisch & verfeinert – Neue Ideen für Deine Praxis (in Kooperation mit der 

Nordkirche und Kirche im Dialog) 
- Digitaler Stammtisch Diakonisches Profil 
- Diakonie & Fresh X im Sozialraum 

Fortbildungen 

- BAKD Werkstattfortbildung „Kirche neu erproben“ (Zusammenarbeit mit der BAKD und 
dem Theologischen Seminar Berlin) 

- Flügel, Wurzeln und Wir. Fortbildung zu den Grundlagen und Grundzielen des EWDE 
(in Zusammenarbeit mit BfW für Mitarbeitende des EWDE) 

- Weiterentwicklung des Materials „Diakonische Kraftquellen“  

Bücher 

- Erprobungsräume. Andere Gemeindeformen in der Landeskirche (Hrsg. Thomas Schle-
gel, Juliane Kleemann) 

- Kirchensprung (Hans-Hermann Pompe) 
- Einsam (Hrsg. Astrid Giebel, Daniel Hörsch, Ulrich Lilie) 
- Regiolokale Kirchenentwicklung (Neuauflage, Hrsg. Andreas Schlamm) 
- Kirche träumen. Exegesen, Bibelarbeiten und Anregungen zur Apostelgeschichte 

(Kerstin Offermann, Markus Lau) 

 

8.1.2 Kuratorium der EZW 

Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen ist die zentrale wissenschaftliche 
Studien-, Dokumentations-, Auskunfts- und Beratungsstelle der Evangelischen Kirche in 
Deutschland für die religiösen und weltanschaulichen Strömungen der Gegenwart. Im 

https://www.mi-di.de/materialien
https://www.mi-di.de/termine
https://www.ezw-berlin.de/
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September 2021 wurde unter reger Teilnahme von Kirche und Gesellschaft das 100-jährige 
Bestehen dieser traditionsreichen Einrichtung gefeiert (s. epd-Dokumentation 45/21). Dem Ju-
biläum ging eine längere, nicht ganz konfliktfreie Phase struktureller Veränderungen voraus: 
Im Jahr 2020 wurde die EZW als Ergebnis dieses Prozesses als unselbständige Einrichtung 
der EKD ins Kirchenamt eingegliedert. Seitdem ist sie Bestandteil der Abteilung Kirchliche 
Handlungsfelder. Inzwischen ist absehbar, dass die EZW aus diesem Wandel gestärkt hervor-
geht und die auftragsgemäßen Themenfelder erfolgreich und mit einer noch deutlicher als frü-
her akzentuierten wissenschaftlichen Expertise bearbeiten kann. Bis zur Integration der EZW 
ins Kirchenamt wirkte das Kuratorium in Haushalts-, Personal- und Organisationsangelegen-
heiten mit. Nachdem nunmehr die Doppelung von Strukturen und Prozessen gegenüber dem 
Kirchenamt der EKD abgebaut wurde, hat der Rat das Gremium, das sich aus Expert*innen 
aus Wissenschaft, Medien und Politik/Gesellschaft sowie kirchlichen Vertretenden zusammen-
setzt, neu auf die Förderung und Unterstützung der inhaltlichen Arbeit der EZW ausgerichtet. 
Der bisherige Kuratoriumsvorsitzende, Prof. Dr. Arnulf von Scheliha, hat gemeinsam mit dem 
ausgeschiedenen Kuratorium den Übergang kundig begleitet, wofür der Rat herzlich Dank 
sagt. Prof. von Scheliha ließ sich erneut als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates in 
die Pflicht nehmen. 

 

8.1.3 Die VI. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 

Die VI. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) trägt den Arbeitstitel „Relevanz und Parti-
zipation“. Die alle zehn Jahre von der EKD vorgelegte Studie wird auch diesmal wichtige Ein-
sichten vermitteln, wo Religiosität und Glaube im Leben der Menschen eine Rolle spielen, wie 
sie die Kirche und ihre Angebote wahrnehmen und wo die Relevanz von Kirche erlebt und 
persönliche Partizipation am kirchlichen Handeln aktuell wird. Ergebnisse sind ab Herbst 2023 
zu erwarten. Derzeit wird ein Publikationskonzept erarbeitet, das insbesondere die Umset-
zungsperspektiven für kirchenleitendes Handeln auf allen Entscheidungsebenen in den Vor-
dergrund stellt. 

Die vorbereitende Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats und der am Sozialwissenschaftlichen 
Institut der EKD angesiedelten Arbeitsstelle der KMU ist im vergangenen Jahr weit fortgeschrit-
ten. Die Beteiligten haben in zeitintensiver Arbeit den aktuellen Fragebogen erarbeitet, wofür 
allen Beteiligten und insbesondere den ehrenamtlichen Vertreter*innen aus Wissenschaft und 
beteiligten Kirchen ein besonderer Dank des Rates gilt. Der Auftrag zur empirischen Befra-
gung, die im Herbst 2022 läuft, wurde an ein namhaftes Befragungsinstitut vergeben. Der Bei-
rat hat durch seine intensive Vorbereitung sichergestellt, dass die methodologische Qualität 
der KMU VI auf einem hohen Niveau liegt. Durch die Einbeziehung der Deutschen Bischofs-
konferenz in die Mitträgerschaft der KMU konnte zudem erreicht werden, dass die KMU VI 
erstmals in Form einer repräsentativen Querschnittsanalyse der Gesamtbevölkerung der Bun-
desrepublik vorgenommen werden kann. Parallel hierzu hat der Beirat bereits jetzt mehrere 
vertiefende Forschungsprojekte zu Einzelthemen initiiert, welche die vom Rat formulierten Leit-
perspektiven aufnehmen. Damit wird dem Wunsch des Rates Rechnung getragen, die zentrale 
Bedeutung der KMU nicht nur für die deutschsprachige religions- und kirchensoziologische 
Forschung, sondern auch durch möglichst weitgefächerte begleitende wissenschaftliche Akti-
vitäten zu stärken. 

 

8.1.4 EKD-Denkraum 

https://www.ekd.de/kmu-kirchenmitgliedschaftsuntersuchung-75049.htm
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Der EKD-Denkraum ist eine zentrale Austausch- und Arbeitsplattform für Menschen, die für 
die Entwicklung der Kirche auf regionaler und überregionaler Ebene Verantwortung tragen. 
Nach Vorarbeiten und dem Start bereits im letzten Berichtszeitraum (Mai 2021) schauen wir 
nun auf ein erstes volles Jahr Denkraum-Arbeit zurück.  

Aktuell zählt der Denkraum 948 Mitglieder aus allen Gliedkirchen der EKD (Stand August 
2022). Ein besonderer Schwerpunkt lag im Berichtsjahr auf der Organisation digitaler Fortbil-
dungs- und Austauschveranstaltungen zu den Themen Kirchenentwicklung und -organisation. 
Insgesamt fanden 20 dieser Zoom-Veranstaltungen statt; besonders hervorzuheben ist hier 
die Zusammenarbeit mit der Führungsakademie für Kirche und Diakonie (fakd), die einmal 
monatlich einen sogenannten Espresso-Talk zu einem aktuellen inhaltlichen Schlaglicht an-
bietet. Weitere Schwerpunkte lagen in der Veröffentlichung von für die Kirchenentwicklung 
relevanten News (123 News im Berichtszeitraum) sowie in der Unterstützung vieler landeskir-
chenübergreifender und EKD-kirchenamtsinterner Arbeitsgruppen mit geschlossenen Chat-
räumen, Laufwerken, Wikis und weiteren Arbeitsressourcen. Schließlich wurde daran gearbei-
tet, den Denkraum zu einem nachhaltigen Austausch- und Arbeitsinstrument zu entwickeln. 
Zu diesem Zweck wurden Tutorialvideos produziert, ein Newsletter-System aufgebaut und ein 
System zum anonymen User-Tracking aufgesetzt. Seit Aktivierung des User-Trackings Mitte 
November 2021 wurden 15.723 Besuche auf der Plattform registriert.  

Ziel für das kommende Jahr ist die weitere Stärkung der Plattform durch die Integration zu-
sätzlicher Tools und eine Erhöhung des Bekanntheitsgrads im Raum der EKD. 

 

8.1.5 Kirche in ländlichen Räumen und Konsultation Kirche und Großstadt 

Das Thema „Kirche in ländlichen Räumen“ ist durch die EKD im Rahmen der Reformations-
dekade auf ein neues Diskurs- und Befassungsniveau gehoben worden. Nach zehn Jahren 
erfolgreicher Landkirchenkonferenzen und Fachtage ist nunmehr festzustellen, dass die länd-
lichen Perspektiven der Kirchenentwicklung in allen Landeskirchen angekommen sind und re-
gionenspezifisch auf der Agenda stehen. Entsprechend wurde im Advent 2021 ein Hearing mit 
Entscheidungstragenden und Prozessverantwortlichen aus den Gliedkirchen durchgeführt, um 
die Entwicklungsperspektiven für die EKD-Ebene zu erhellen. Im Ergebnis empfiehlt sich als 
Verschlankung eine Zusammenführung mit den Themenbereichen der Reformbeauftragten 
und derjenigen für neue geistliche Aufbrüche. Eine entsprechende Umsetzung ist noch nicht 
finalisiert. 

Turnusgemäß hat sich die Gruppe der Großstadtdekan*innen im Herbst 2021 zu einer Arbeits-
tagung getroffen. In Hamburg wurden unter der Thematik „gestresste Systeme“ wichtige Im-
pulse und Erkenntnisse kirchlichen Managements ausgetauscht. 

 

8.1.6 Thema Mitgliedschaft und Zugehörigkeit  

Im Jahr 2022 findet ein vom Kirchenamt der EKD koordinierter Beratungs- und Konzeptions-
bildungsprozess zum Thema Mitgliedschaft und strategische Kommunikation statt („Kompass-
Prozess“). Bereits der vorangegangene EKD-Rat hatte die künftige Entwicklung der Mitglied-
schaftspraxis, insbesondere bei jungen Menschen, als strategisch höchst wichtiges Thema 
identifiziert. Menschen jeden Alters gute Mitgliedschaftsbedingungen zu bieten, ist, nicht nur 
vor dem Hintergrund der hohen Austrittszahlen, für die evangelische Kirche existenziell wich-
tig. Die Zielfragen lauten: Wie kann für Mitglieder über punktuelle (Kasual-)Kontakte hinaus 
ein stabilerer Kontakt erreicht werden? Wie kann für Sympathisierende der evangelischen 

https://denkraum.ekd.de/
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Kirche mehr Relevanz im Erscheinungsbild der Kirche erzielt werden? Ziel der interdisziplinä-
ren Gruppe ist, dem Rat bis Jahresende zwei Ergebnisse vorzulegen: a) eine gründliche Infor-
mation zum Stand der Kirchenmitgliedschaftspraxis und zu anderweitigen Formen von Zuge-
hörigkeit jenseits der formellen Mitgliedschaft, verbunden mit Szenarien zur künftigen Entwick-
lung; b) ein Konzept für eine abgestimmte, anspruchsgruppenorientierte Kommunikation von 
EKD und Landeskirchen. 

Angesichts der zentralen Verantwortung der EKD für das Kirchenmitgliedschaftsrecht werden 
fortlaufend die Entwicklungen der Diskussion in den Landeskirchen und auf der politischen 
Ebene beobachtet, etwa auch zum Thema Umsetzung des staatlichen Onlinezugangsgeset-
zes. Als erfolgreich hat sich die seitens der EKD vorgenommene Verschiebung des Termins 
herausgestellt, an dem die aktuellen Mitgliedschaftszahlen der Öffentlichkeit kommuniziert 
werden. Erstmals erfolgte dies Anfang des Jahres und nicht wie bisher erst im Sommer. 

 

8.1.7 Sozialraumorientierung EKD und Diakonie  

Ausgehend von dem Wir&Hier-Kongress in Hamburg 2021 hat der Rat der EKD das gemein-
same am Sozialraum orientierte Engagement von EKD und Diakonie Deutschland verstetigt. 
Dazu ist ein Fachforum Sozialraumorientierung eingerichtet worden, das das um den 
Wir&Hier-Kongress herum entstandene Netzwerk weiter betreut und gemeinsam mit Gliedkir-
chen und Verbänden in die regionalen Bezüge hinein verstärkt. Eine Steuerungsgruppe aus 
EKD und Diakonie Deutschland wird ausgehend vom Branding des Wir&Hier-Kongresses die 
Folgeprozesse als gemeinsames Handeln von Kirche und Diakonie transparent machen. Sie 
begleitet zudem strategisch die operative Arbeit von midi, die sich dem Thema Sozialraumori-
entierung mit einer vollen Stelle widmet. Hierbei zielt die Arbeit der Steuerungsgruppe vor al-
lem auf die mittlere Ebene, die Aus- und Fortbildungskontexte, auf Verknüpfung mit den be-
stehenden, am Gemeinwesen orientierten Projekten, der Entwicklung ländlicher (Sozial-
)Räume sowie auf praktische Begleitung und Impulse in konkreten Bezügen. Dazu können 
Beratungsnetzwerke aufgebaut werden. 

Diese Steuerungsgruppe entwickelt zugleich die konzeptionelle Arbeit weiter, die in Hamburg 
mit den „12 Leitimpulsen für eine diakonische Kirche mit Zukunft“ für die Sozialraumorientie-
rung grundgelegt worden ist. Das theologische Motiv hinter den Leitimpulsen ist das einer in-
karnatorischen und inklusiven Dynamik der Selbstaussetzung. „Hinaus ins Weite“ liegt dem-
nach ganz nahe: im Sozialraum.  

Greifbar und konkret werden die Leitimpulse etwa in dem, wozu wir im anstehenden 
Herbst/Winter Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen ermutigen möchten: sich vor 
Ort angesichts von Energiekrise und Inflation, steigender Armutsgefährdungsquote usw. mit 
anderen Akteuren und kommunalen Verbänden zu vernetzen, gemeinsam mit Betroffenen Be-
darfe zu klären und Möglichkeiten für z.B. warme Räume, Tafeln, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen zu finden, die im Nahraum von Verantwortung den Nachbarn als Nächsten 
entdecken (vgl. die Aktion #wärmewinter). 

 
8.2 Kirche im digitalen Wandel  

Die Stabsstelle Digitalisierung setzt die Aufträge der EKD-Organe in verschiedenen Projekten 
um und kann dabei auf vielfältige Ergebnisse in der Gemeinschaft der Gliedkirchen verweisen.  

https://www.ekd.de/ekd-veroeffentlicht-mitgliederzahlen-2021-71959.htm
https://www.wirundhier-kongress.de/
https://www.mi-di.de/
https://praesident.diakonie.de/wp-content/uploads/2022/09/12-Leitimpulse-fuer-eine-diakonische-Kirche-mit-Zukunft-Thesenreihe-WIRHIER-Layout.pdf
https://www.ekd.de/waermewinter-75181.htm
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Kirche wandelt sich mit digitalen Werkzeugen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das 
tritt auch im dritten Corona-Jahr deutlich zu Tage. Einerseits bindet der Erhalt geschaffener 
Fähigkeiten Ressourcen, andererseits ermutigt deren Wachstum.  

Am 21./22.3.2022 fand das zweite Netzwerktreffen „Digitalisierung, Theologie und Ethik“ statt. 
An dem Treffen nahmen insgesamt 110 Personen teil. Der Vortrag von Dr. Pete Philipps 
„Church, Technology and Lockdown. Between Regulatation and Creativity“ wurde im Nach-
gang bereits etwa 250-mal angesehen und ist hier verfügbar https://t1p.de/ekddigital22lock-
down. Ein nächstes Treffen ist für das Frühjahr 2024 geplant. Über dieses eigene Netzwerk 
ist die Stabsstelle Digitalisierung auch in weiteren Netzwerken und in netzwerkartigen Struk-
turen aktiv. So z.B. das ökumenische Netzwerk #kircheSozialDigital, das religionswissen-
schaftliche „Netzwerk KI & Ethik“ und die zivilgesellschaftliche „Stiftung für digitale Chancen“. 
Bei Letzterer konnte auch in diesem Jahr wieder eine kirchliche Stimme im Expert*innen-Rat 
des Smart Hero Awards eingebracht werden. 

Auf #kirchenDigital wurden Formate der Informationsvermittlung und Schulung mit der Ziel-
gruppe Mitarbeitende in Gemeinden, die zuvor von einzelnen Landeskirchen und auch der 
Stabsstelle Digitalisierung angeboten worden sind, zusammengeführt und so Kräfte gebündelt. 
In einer 17-teiligen Abendreihe und einem Digitaltag am 17.9.2022 wurden Anregungen und 
Handwerkszeug für die digitale Praxis in Gemeinden rund um „Digitale Gottesdienste“ weiter-
gegeben. Insgesamt wirkten sieben Gliedkirchen mit. Mit den Veranstaltungen konnten über 
500 Menschen erreicht werden. Die Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, mit jeweils weni-
gen Ressourcen ein qualitativ gutes Angebot für Menschen in Gemeinden anzubieten und 
vorhandenes Wissen gebündelt zu sammeln und weiterzugeben. Für die zukünftige Arbeit der 
Stabsstelle ist es wichtig, diese Prozesse zu evaluieren und weiter auszubauen.  

Mit dem Digitalen Haus der Seelsorge und Beratung der Hannoverschen Landeskirche wurde 
2020 ein wichtiges und zukunftsweisendes Projekt durch den Digitalinnovationsfonds der EKD 
gefördert. Der Aufbau der Plattform steht inzwischen kurz vor seinem Abschluss. Die Stabs-
stelle Digitalisierung unterstützt gemeinsam mit dem Referat für Seelsorge im Kirchenamt der 
EKD die Implementierung und Nutzung der Plattform auch in anderen Landeskirchen, so dass 
die neue Infrastruktur möglichst breit zur Verfügung steht. Neben der Hannoverschen Landes-
kirche arbeitet bereits eine weitere Landeskirche in der Pilotphase mit. Weitere Landeskirchen 
haben ihr Interesse bekundet. 

Wissenskommunikation zu Kirche im digitalen Wandel – Um den digitalen Wandel in der Kir-
che zu unterstützen, ist Wissensweitergabe erforderlich. Hier wirkt die Stabsstelle Digitalisie-
rung durch Vorträge, Workshops, Fachartikel in Zeitschriften und Interviews mit. Besonders 
erfreulich war, dass am 13.5.2022 eine Folge zur Kirche im Digitalen Wandel im Digikompe-
tenzpodcast erschien. Als kirchliche Einheit hier zwischen den Folgen mit Spiegel-Bestseller-
autor Wolf Lotter und dem Philosophen Richard David Precht vorzukommen, brachte viel 
Sichtbarkeit und positive Rückmeldungen. Die Website zur Folge „Vor 400 bis 500 Jahren war 
die Kirche fast so etwas wie Google“ finden Sie hier: https://t1p.de/digikompetenz22ekd. 

Mitarbeit bei Projekten des Kirchenamtes – Auch die Zusammenarbeit im Kirchenamt der EKD 
bildet einen wichtigen Aufgabenbereich der Stabsstelle Digitalisierung. Die Mitarbeitenden 
bringen regelmäßig ihre Fachexpertise in unterschiedliche Prozesse vom Digitalen Gottes-
dienstbuch über agile Zusammenarbeit bis zum Dokumenten Management System (DMS) ein 
und unterstützen so die Gestaltung des Digitalen Wandels auch im eigenen Haus. Für das 
Projekt DMS im EKD-Kirchenamt startete die Stabsstelle Digitalisierung die erste Phase unter 
Berücksichtigung von Informationen aus Gliedkirchen und übergab mit Phase 2 die Projektlei-
tung an die Organisationsabteilung des EKD-Kirchenamtes. 

https://t1p.de/ekddigital22lockdown
https://t1p.de/ekddigital22lockdown
https://t1p.de/digikompetenz22ekd
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8.2.1 Videokonferenzen 

Im September 2019 wurde durch das Kirchenamt der EKD ein Vertrag mit der Connect 4 Video 
GmbH geschlossen. Diese von der Stabsstelle Digitalisierung vorbereitete Lösung nutzte 
Zoom-Technologie über einen unabhängigen Auftragnehmer, der spezielle Server mit gestei-
gertem Datenschutzniveau betreibt. Diese Lösung wurde später an die WKGD übergeben und 
mittlerweile von mehreren tausend kirchlichen und diakonischen Organisationen (u.a. auch 
katholische Kirche und Caritas) genutzt. Vom 1.1.2021 bis zum 30.7.2022 wurden bundesweit 
im EKD/WGKD-Vertrag auf diesen C4V-Servern durchgeführt: 1.095.063 Videokonferenzen 
mit insgesamt 10.203.549 Personenstunden Teilnahme. Die folgende Grafik zeigt die Anzahl 
‚unserer‘ Connect4Video-Konferenzen im Zeitverlauf: 

 

 
 

Das Muster, dass eine Lösung bundesweit Nutzen stiftet, die im EKD-Kirchenamt mit externen 
Partnern (Connect4Video, Zoom) geschaffen wurde und später mit kirchlichen Partnern ver-
größert wurde (WGKD, ECKD KIGST), scheint eine gute Vorlage für künftige Lösungen zu 
sein. Der Erhalt der Lösung bindet Kapazitäten für die Klärung vielfältiger Anfragen, die aber 
zentral effizienter erledigt werden können als in der Fläche der Gemeinschaft der Gliedkirchen.  

 

8.2.2 Digitale Kirchtürme 

„Ich möchte gerne einmal in die Kirche gehen, bin aber nicht getauft“, fragte kürzlich jemand 
über einen digitalen Kirchturm bei einer Kirchengemeinde an. So kommen neue Kontakte zu-
stande, weil über 18.500 kirchliche Orte mittlerweile größere Kontaktflächen im Netz haben. 
Bei über 50 Diensten von Google Maps, Apple Maps, Bing bis zu TomTom, Siri, Alexa und 
Snapchat bekamen kirchliche und diakonische Orte damit Hunderttausende zusätzliche Be-
rührungspunkte. Im Gesamtprojekt wurden über alle Standorte bisher damit über 582.227.000 
Ansichten erzeugt, die über 441.000 Telefonanrufe, 1.888.000 Wegbeschreibungen und 
2.241.000 Webseitenklicks brachten. Es ist leicht, Menschen, die Kirche suchen, auch Kirche 
finden zu lassen. Obwohl die große Mehrheit der landeskirchlichen Orte von dem Projekt be-
reits profitiert hat, gibt es immer noch Landeskirchen und Gemeinden, die online relativ 
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schlecht auffindbar sind. Diese werden freundlich und beharrlich eingeladen, besser auffindbar 
zu werden. Es wird daran gearbeitet, den Dienst für die Landeskirchen weiter verfügbar zu 
halten. Die Lizenzkosten pro Woche und Ort liegen bei 0,44 Euro. Aufgrund umsatzsteuerli-
cher Änderungen konnte der bisherige Beschaffungsweg über die Stabsstelle Digitalisierung 
nicht aufrechterhalten werden. Das Medienhaus der EKHN hat dankenswerterweise die Leis-
tungsbeschaffung und Verrechnung übernommen. 

Diese Grafik zeigt, wie digitale Kirchtürme zu mehr Wegbeschreibungen, Anrufen und Web-
seitenklicks führen: 

 
Derzeit nutzen die Folgenden Landeskirchen aktiv digitale Kirchtürme: EKiR, EKHN, EKvW, 
Bremische Kirche, Lippische Landeskirche, Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, 
Nordkirche. Die Verteilung der Nutzung zeigt nachfolgende Grafik: 

 

 
 

Die dunkelgrün gezeichneten Landeskirchen haben mindestens einmal für die Mehrheit ihrer 
Standorte die Auffindbarkeit verbessert. Sie sind derzeit nicht mehr im Projekt aktiv. Die 
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schwarz eingezeichneten Gliedkirchen haben bisher zwischen 0 und 16 % ihrer Kirchenge-
meinden im Projekt besser auffindbar gemacht.  

 

8.2.3 Digitalinnovationsfonds 

Im Jahr 2019 startete der Digitalinnovationsfonds. Derzeit befinden wir uns im dritten Förder-
jahr. Insgesamt sind rund 500 Projektanträge gestellt worden und etwa die Hälfte davon ge-
fördert worden. Die meisten Projekte kommen weiterhin aus Gemeinden. Aber auch von Kir-
chenkreisen, Landeskirchen, kirchlichen Einrichtungen und Projekten mit mehreren Projekt-
partnern liegen Anträge vor. Eine Übersicht vieler geförderter Projekte ist unter 
https://t1p.de/difpro ersichtlich. Aus dem Rat gehören dem Vergabeausschuss Andreas Bar-
ner und Volker Jung an. 

Im Bereich Theologie und Ethik wird z.B. das Projekt „Digitales Jugendzentrum NRW“ geför-
dert. Hier soll innerhalb des Verbandes die offene evangelische Jugendarbeit auf den Digitalen 
Raum ausgeweitet werden. 

 

8.3 Finanzstrategie und Finanzbeirat 

Der Finanzbeirat hat den Rat aufgaben- und turnusgemäß in finanziellen Angelegenheiten be-
raten. Er hat eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen Vorschlag dafür erarbeiten soll, 
wie der Finanzausgleich zwischen den Gliedkirchen nach 2025 fortgeführt wird. 

Es wird auf die gesonderte Vorlage zur Umsetzung der neuorientierten Finanzstrategie der 
EKD verwiesen.  

 

8.4 Kirche und Kultur 

8.4.1 Kirchbauinstitut Marburg 

Im Frühjahr diesen Jahres wurde Professor Dr. Thomas Erne in den Ruhestand verabschiedet. 
Damit endete auch das von ihm geleitete Marburger Kirchbauinstitut. Es war zu je einem Drittel 
von den beiden hessischen Landeskirchen und der EKD finanziert worden. Nachdem die bei-
den Landeskirchen ihre Zuschüsse eingestellt hatten, war eine Weiterführung des Instituts 
nicht mehr möglich. Die für die EKD wichtigste Arbeit des Kirchbauinstituts war die Ausrichtung 
der Evangelischen Kirchbautage. Diese Aufgabe wurde an das Kulturbüro der EKD übertra-
gen, so dass hier für Kontinuität gesorgt ist. Die Mitherausgeberschaft der renommierten Zeit-
schrift „Kunst und Kirche“ wird vom Kulturbeauftragten des Rates der EKD übernommen. Die 
organisatorische Abwicklung des Instituts bzw. die Überführung wichtiger Arbeitszweige zum 
Kulturbüro – damit verbunden einige Veränderungen im Kulturbüro und beim Kirchbautag – ist 
noch nicht abgeschlossen, aber auf einem guten Weg. 

 

8.4.2 Stiftung KiBa 

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) wurde 
1997 von der EKD gegründet. Ziel der Stiftung KiBa ist es, möglichst viele Kirchen in Deutsch-
land instand zu halten, so dass sie als Orte des Gebets und der Gemeinschaft, der Kultur und 
Geschichte von vielen Menschen erlebt und genutzt werden können. Die Stiftung fördert Er-
haltungsmaßnahmen an evangelischen Kirchen im gesamten Bundesgebiet, zumal an Dorfkir-
chen in den östlichen Bundesländern. Die Fördergelder setzen sich zusammen aus den Zinsen 

https://t1p.de/difpro
https://t1p.de/digikompetenz22ekd
https://ekd-kultur.de/
https://www.stiftung-kiba.de/
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des Stiftungskapitals (derzeit rund 35 Millionen Euro) und den von Fördermitgliedern und 
Spendern eingeworbenen Zuwendungen. 

Seit 1999 hat die Stiftung über 1.700 Förderzusagen mit insgesamt mehr als 34 Millionen Euro 
für die Erhaltung von Kirchen in Deutschland gegeben. 

Die Aufgabe der KiBa ist herausfordernd, da die klassischen Baumaterialien immer teurer wer-
den und gleichzeitig durch die Einschränkungen der Coronapandemie kaum Gottesdienste 
und andere Veranstaltungen stattfinden konnten, auf denen die Gemeinden Geld für die Er-
haltung ihrer Gebäude hätten sammeln können. So wird die finanzielle Unterstützung durch 
die KiBa immer wichtiger. Das schlägt sich Jahr für Jahr in den hohen Antragszahlen nieder. 

Bei ihrer Fördertätigkeit achtet die KiBa darauf, dass vor Ort eine aktive Gemeinde ist, die sich 
für den Erhalt und die Nutzung ihrer Kirche einsetzt. Dabei lässt sich zunehmend feststellen, 
dass es nicht mehr ausschließlich die klassischen Kirchenmitglieder und Gottesdienstbesu-
cher sind, die sich für die „Kirche im Dorf“ stark machen, sondern die ganze Dorfgemeinschaft 
– sofern die Kirche es schafft, sich für alle zu öffnen und allen Raum zu geben.  
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Anhang:  
Kommissionen, Beauftragungen des Rates und Publikationen der EKD  

A. Kommissionen  
 
1. Steuerkommission 
Geschäftsführung 
Dr. Matthias Schock (Referat 3.05 Steuern)  

Mitglieder 
Marion Engelke 
Martine Heinrich (stellertretende. Vorsitzende) 
Antje Hieronimus 
Torsten Tinte 
Dr. Volker Knöppel 
Sandra Neubronner 
Katrin Schaefer 
Sabine Schulze 
Jan Soetbeer 
Wolf-Martin Waldow 
Dr. Arne Ziekow (Vorsitzender) 

Ständige Gäste 
Dr. Stephan Iro 
Dr. Tobias Müller  
Eva Scheidemantel  

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit der Kommission 
Die Steuerkommission der EKD setzt sich grundsätzlich aus Steuer- und Finanzverantwort-
lichen der Gliedkirchen zusammen und arbeitet eng mit der Steuerkommission des Verban-
des der Diözesen in Deutschland zusammen. Genuine Aufgabe der Kommission ist die for-
mell- und materiell-rechtliche Betreuung der Kirchensteuer. Darüber hinaus wird sich in der 
Kommission auch zu steuerrechtlichen Fragestellungen in Bezug zu staatlichen Steuern 
ausgetauscht, wobei die Ergebnisse die Arbeit aller Landeskirchen unterstützen. Die Sit-
zungsergebnisse fließen zudem in Beratungen und Gespräche auf den politischen Ebenen 
des Bundes und der Länder ein. Sie äußert sich grundsätzlich nicht durch Schriften oder 
Publikationen. 

Schwerpunkte, Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Die inhaltlichen Schwerpunkte der vergangenen zwölf Monate waren die durch die Ände-
rungen des Umsatzsteuerrechts (§ 2b UStG) notwendigen Maßnahmen sowie die Anforde-
rungen aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform. Als Ergebnis der Beratungen 
wurde an vielen Stellen die kirchliche Position in die politischen Beratungen eingebracht 
bzw. auf die besonderen Herausforderungen der Kirchengemeinden hingewiesen. Auch auf-
grund dieser Einbringungen ist es in manchen Belangen gelungen, verwaltungstechnische 
Vereinfachungen zu erreichen. 
Daneben wurden auch verschiedenste kirchensteuerrechtliche bzw. die Kirchensteuer be-
treffende Fragestellungen diskutiert. 

Finanzielle Ausstattung, Sitzungshäufigkeit und -dauer 
HH-Ansatz 2021: 7.000 Euro. 
Eintägige Sitzungen bis zu 3 x p.a. Hinzu kommt eine gemeinsame Sitzung mit der Steuer-
kommission des VDD, welche i.d.R. über zwei Tage geht. 
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2. Kommission für Europafragen  
Geschäftsführung 
Clara Popp (Referat 2.05 Grund- und Menschenrecht, Europarecht) 

Mitglieder 
Henriette Greulich 
Gabriele Hoerschelmann 
Andrea Bleher (Stellvertretung in der KEF) 
Karin Kessel  
Friedrich Kramer  
Silke Lechner  
Dr. jur. Stephanie Springer (Vorsitzende) 
Prof. Dr. Jacob Joussen (Stellvertretung in der KEF) 
Dr. Stephan Iro  
Katrin Hatzinger 
Frank Kopania  
Dr. Christoph Thiele  

Ständige Gäste 
Keine  

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit der Kommission  
Die Kommission der EKD für Europafragen (KEF) wurde mit der Aufgabe berufen, in regel-
mäßigen Sitzungen aktuelle europäische Fragestellungen zu besprechen und die erforder-
liche Meinungsbildung zu EU-Themen von kirchlichem Interesse in den verschiedenen 
EKD-Gremien zu befördern. Ziel der Arbeit der Kommission ist es, eine effektive Vernetzung 
zwischen den in Europafragen Handelnden der EKD herzustellen, Entscheidungen der 
EKD-Gremien vorzubereiten und das operative Handeln auf Arbeitsebene zu koordinieren. 
Dem dient der Austausch in regelmäßigen Sitzungen sowie in gelegentlichen Exkursionen 
zu europäischen Institutionen. Schließlich geht es darum, jenseits der Spitzenebene das 
europäische Engagement und die Kompetenz der EKD in Europafragen durch ein eigenes 
Fachgremium nach außen abzubilden. Die Arbeit der EKD in der europäischen Ökumene, 
insbesondere der KEK, wird ebenfalls miteinbezogen. Die Zusammenarbeit mit dem Büro 
der EKD in Brüssel ist für die Arbeit der Kommission entscheidend. 

Schwerpunkte, Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Die Kommission für Europafragen wurde durch den Rat der EKD im März 2022 neu berufen. 
Die konstituierende Sitzung der Kommission fand am 6.7.2022 statt. Themen der Sitzung, 
die die Kommission auch weiterhin beschäftigen werden, waren die Reaktionen der EU auf 
den Ukrainekrieg, die grüne und soziale EU-Taxonomie, Fragen zu Asyl und Migration und 
die EU-Erweiterungsdebatte. Die KEF fördert und begleitet außerdem die Arbeit der Ser-
vicestelle für EU-Förderpolitik und -projekte von EKD und Diakonie Deutschland in Brüssel. 
Große Aufmerksamkeit wird die KEF auch der europäischen Klimagesetzgebung wie etwa 
dem Fit-for-55-Paket und den Gesetzesvorhaben zu nachhaltiger Unternehmensführung in 
globalen Lieferketten schenken. Außerdem verfolgt sie die Arbeit der EKD in der europäi-
schen Ökumene, v.a. in der KEK. 
Von Oktober 2020 bis September 2022 war die Stelle der Geschäftsführung durch Frau 
Popp als Elternzeitvertretung von Frau Dr. Dittmar besetzt.  
Die nächste Sitzung ist unter Geschäftsführung von Frau Dr. Dittmar im Dezember 2022 
vorgesehen.  

Finanzielle Ausstattung, Sitzungshäufigkeit und -dauer 
Regelmäßiges Budget für Sitzungsaufwendungen i.H.v. 1.200 Euro pro Jahr, in Exkursions-
jahren erhöht auf 3.200 Euro. Zwei bis drei Sitzungen der KEF pro Jahr, mehrstündig. Durch 
mehrheitlich digital stattfindende Sitzungen wird das Budget für Sitzungen zukünftig nicht in 
voller Höhe benötigt werden.  
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3. Dienstrechtliche Kommission 
Geschäftsführung 
Katharina Herrmann 

Mitglieder 
für die kirchlichen Dienstgeber 
Iris Döring 
Christian Frehrking 
Helge Johr 
Dr. Rainer Mainusch 
Anke Poersch 
Kai Tröger-Methling 
Bettina Wilhelm 
für die Pfarrerschaft 
Joachim Gerber 
Corinna Hektor 
Herbert Jeute 
Andreas Kahnt 
Ellen Kasper 
Martin Michaelis 
Claudia Trauthig 

Ständige Gäste 
Rainer Wilker  

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit der Kommission  
Die Dienstrechtliche Kommission berät den Rat und die Gremien der EKD in dienst- und 
besoldungsrechtlichen Fragen der Pfarrerschaft und Kirchenbeamtenschaft und soll für die 
Gliedkirchen relevante Themen aufgreifen. Ferner dient sie dem regelmäßigen Austausch 
zwischen Vertreter*innen der Landeskirchenämter und des Verbandes evangelischer Pfar-
rerinnen und Pfarrer in Deutschland e.V. Wichtige Themen waren und sind immer wieder 
die Veränderung dienstrechtlicher Kirchengesetze, insbesondere durch Aufnahme neuer 
staatlicher Regelungen und Fragen der Vertretung der Pfarrerschaft auf EKD-Ebene. 

Schwerpunkte, Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Im zurückliegenden Jahr des Berichtszeitraumes hat eine Tagung stattgefunden, die sich 
schwerpunktmäßig mit einer möglichen Neufassung der Personalaktenrichtlinie der EKD 
und den Inhalten des Auftaktworkshops zur Umsetzung des Synodenbeschlusses zur Ver-
besserung des Disziplinargesetzes der EKD im Hinblick auf die Rechte Betroffener sexuali-
sierter Gewalt befasst hat. Beide Themen werden weiter vorangetrieben und sollen entspre-
chende Gesetzesänderungen zur Folge haben. 

Resümee aus der zu Ende gehenden Amtszeit 
Die Kommission wird sich vertieft mit der Verbesserung des Disziplinargesetzes der EKD 
auseinandersetzen, um die Rechte Betroffener sexualisierter Gewalt im kirchlichen Diszipli-
narverfahren zu stärken. Ein entsprechender Gesetzesentwurf sollte möglichst 2024 verab-
schiedet werden. 

Finanzielle Ausstattung, Sitzungshäufigkeit und -dauer 
4.200 Euro p.a., zwei bis drei Sitzungen pro Jahr, ggf. zweitägig. 
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4.  Grundstücks- und Baurechtskommission 
Geschäftsführung: 
Hauke Smoor (Referat 2.09) 

Mitglieder 
Adalbert Schmidt (Vorsitzender) 
Dagmar Bethmann  
Cornelia Böhm  
Heidrun Böttger  
Andreas Czubaj 
Frank Henschel  
Gabriele Frey-Grimberg  
Markus Keller  
Timo Koch 
Felix Pause 

Ständige Gäste 
Elke Bergt 
Annette Brachthäuser 
Dr. Jan Menkhaus  
Bernard Moormann 
Dr. Claudia Richter  
Dr. Michael Sommer 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit der Kommission  
Die Kommission stellt einen in den Landeskirchen gewünschten Service sicher, in allen 
Grundstücks- und Baurechtsangelegenheiten auf eine Spezialkommission zurückgreifen zu 
können. Durch die Behandlung der aktuellen und kontinuierlich weiter zu betreibenden The-
men und durch Versand ausführlicher Protokolle sowie durch die Erstellung und Pflege von 
Musterverträgen und Arbeitshilfen wird für eine einheitliche Rechtsfortbildung und -anwen-
dung gesorgt. Die Abstimmung mit der katholischen Kirche wurde wieder verstärkt, um hier 
insgesamt kirchlich einheitlich aufzutreten. So fand eine gemeinsame Sitzung mit der katho-
lischen Unterkommission statt. Die Zusammenarbeit soll fortgeführt werden. 

Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Im zurückliegenden Jahr des Berichtszeitraumes haben zwei Tagungen stattgefunden, die 
neben der Fortführung des aktuellen Tagesgeschäftes die gemeinsamen Grundsätze und 
Erwartungen für die Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung vertieften und der Aktuali-
sierung der Arbeitshilfen und Musterverträge, die nun in elektronischer Form vorliegen, ge-
dient haben. Zudem wurden Arbeitsgemeinschaften eingerichtet und fortgeführt. So etwa 
die Arbeitsgemeinschaft Mobilfunk, die sich mit der Ausarbeitung von Musterverträgen be-
fasst. Die ökumenischen Arbeitsgemeinschaften zum Erbbaurecht und zum Denkmalschutz 
haben ihre Arbeit fortgeführt.  

Arbeitsvorhaben und Ziele für die kommende Amtszeit 
Die Kommission wird den Aufbau und die Vertiefung der Fachkompetenzen der Mitglieder 
zur Optimierung spezieller Auskunftsstellen vorantreiben und vertiefen, um dem landes-
kirchlichen Auftrag gerecht zu werden. Darüber hinaus ist die Beobachtung der Rechtsent-
wicklung für den spezifischen kirchlichen Bereich im Zeitrahmen der Berufung vorgesehen 
in Ansehung der aktuellen Themen im kirchlichen Grundstücks- und Baurecht wie beispiels-
weise dem Recht des Denkmalschutzes.   
Finanzielle Ausstattung, Sitzungshäufigkeit und -dauer 
7.300 Euro, zwei Sitzungen im Jahr, zwei- bzw. dreitägig, sechs Arbeitstreffen im kleineren 
Kreis zur Vor- und Nacharbeit. 
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5.  Versicherungskommission  
Geschäftsführung:  
Hauke Smoor (Referat 2.09) 

Mitglieder 
Antje Hieronimus (Vorsitzende) 
Martin Bock  
Jerg Bosch  
Nicole Gutknecht  
Sebastian Kriedel  
Rainer Rassow  
Jill Rohde 
Kathrin Schaefer  
Wolf Martin Waldow  
Dr. Arne Ziekow  

Ständige Gäste 
Lutz Dettmer 
Dr. Stefan Tillenburg 
Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit der Kommission  
Die Versicherungskommission bearbeitet aktuelle versicherungsrechtliche Fragen, die für 
Kirche und Diakonie relevant sind. Schwerpunkte sind die Absicherung des großen Gebäu-
debestandes und des kirchlichen und diakonischen Personals, einschließlich der Leitungs-
verantwortlichen. Durch den Abschluss von Rahmenverträgen, die zusammen mit dem Ver-
sicherungsmakler Ecclesia ausgearbeitet und bewertet werden, wird den Gliedkirchen eine 
ihren Gegebenheiten angepasste Versicherungsleistung angeboten. Die Zusammenarbeit 
mit der entsprechenden katholischen Kommission wird fortgeschrieben. 

Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Auf der Tagung der Versicherungskommission wurden u.a. folgende Themen behandelt: 
Empfehlungen der Versicherungskommission zu Bauversicherungen, (gliedkirchenüber-
greifende) Bündelung des Versicherungsinteresses mehrerer Rechtsträger, Versicherung 
von Naturkatastrophen. Auch die Versicherung von Dienstfahrrädern und die erweiterte Ver-
mögenshaftpflichtversicherung standen auf der Tagesordnung. Schließlich werden auch die 
aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Cyberversicherung und der Versicherungsschutz 
im Homeoffice besprochen. 

Arbeitsvorhaben und Ziele für die kommende Amtszeit 
Die Versicherungskommission nimmt sich jeweils der aktuellen Behandlung sowie der 
kontinuierlichen Weitergestaltung des gesamten Themenkomplexes im Versicherungs-
wesen für Kirche und Diakonie an. Schwerpunkte bilden hierbei insbesondere Versiche-
rungsfragen des enormen Gebäudebestandes und der breit gefächerten Absicherung 
des kirchlichen und diakonischen Personals und der Leitungsverantwortlichen und der 
jeweils aktuellen Entwicklungen im Versicherungsrecht. Dies soll fortgeführt werden, und 
dabei sollen weiterhin durch den Abschluss von Rahmenverträgen, die zusammen mit 
dem Versicherungsmakler Ecclesia ausgearbeitet und bewertet werden, den Gliedkir-
chen ihren eigenen Gegebenheiten angepasste optimierte Versicherungsleistungen an-
geboten werden können. Die Zusammenarbeit mit der entsprechenden katholischen 
Kommission wird ebenfalls weiter vorangetrieben werden.  

Finanzielle Ausstattung, Sitzungshäufigkeit und -dauer 
2.700 Euro, eine zweitägige Sitzung jährlich, ein Vorbereitungs- und Strukturtreffen im klei-
neren Kreis sowie ggf. digitale Vernetzungstreffen zu dringenden Themen.  
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6.  Finanzbeirat 
Geschäftsführung:  
Carsten Simmer (Leitung Abt. 3 Finanzen)  

Mitglieder:  
Heinz Thomas Striegler (Vorsitzender)  
Karin Kessel (stellvertretende Vorsitzende)  
Dr. Jörg Antoine  
Henning Boecker 
Stefan Große  
Patrick de La Lanne 
Heike Hardell 
Dr. Martin Kastrup 
Dr. Arne Kupke  
Dr. Jörge Mayer 
Kathrin Schaefer 
Fabian Spier 
Martin Wollinsky  

Ständige Gäste:  
Prof. Dr. Dr. Andreas Barner  
Mark Hattendorf  
Christian Weyer  

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit des Finanzbeirates: 
Der Finanzbeirat ist ein Gremium der EKD, das die EKD in grundsätzlichen finanziellen An-
gelegenheiten berät. Insbesondere gilt es, die finanziellen Belange der Mitgliedskirchen und 
der EKD aufeinander abzustimmen. Dem Finanzbeirat kommt in dieser Hinsicht eine Mitt-
lerfunktion zu. 
Die Tätigkeit des Finanzbeirates erstreckt sich von Fragen der Aufstellung des Haushalts· 
der EKD (einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung) über die Gestaltung des Haus-
haltsrechts bis zu grundsätzlichen kirchlichen Finanzierungsfragen (insbesondere beim Fi-
nanzausgleich und bei Sonderfinanzierungen). 
Seinen Empfehlungen kommt sowohl für die Beratungen des Rates der EKD als auch für 
Entscheidungen der Kirchenkonferenz eine hohe Bedeutung zu. 

Schwerpunkte, Arbeitsergebnisse des letzten Jahres: 
Die Mitglieder des Finanzbeirates wurden vom Rat am 28.1.2022 berufen.  
Schwerpunkte der Beratungen des Finanzbeirates sind alle Themen, die die aktuelle und 
zukünftige finanzielle Stabilität der Gliedkirchen und der EKD betreffen, sowie Themen, bei 
denen Zusammenarbeit zu Synergieeffekten führt. 

Arbeitsvorhaben und ihr Zeitfenster: 
Begleitung des Prozesses zur Neuausrichtung der Finanzstrategie der EKD 
Arbeitsgruppe Kooperationen zur Förderung der Zusammenarbeit 
Vereinfachungen insbesondere der Regelungen, Verfahrung und Prozesse im Finanzwesen 
Überprüfung und Anpassung von Beihilferegelungen 
Weiterentwicklung des Erweiterten Solidarpaktes  
Weiterentwicklung des Finanzausgleichs 
Weiterentwicklung der kirchlichen Finanzordnungen (erweiterte Kameralistik und Doppik)  
Befassung mit Fragen der Versorgung (Versorgungsgutachten, Ostpfarrerversorgung) 
Überlegungen zu Veränderungen bei der Kirchensteuer 
Austausch mit den Finanzverantwortlichen des VDD 

Finanzielle Ausstattung, Sitzungshäufigkeit und -dauer: 
In der Regel drei Sitzungen pro Jahr. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushalt im 
Budget der Finanzabteilung veranschlagt. 
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B. Beauftragungen  
 
1. Friedensbeauftragter 
Landesbischof Friedrich Kramer (EKMD) 
zuständiges Referat: 6.05 (Dr. Dorothee Godel) 
 
Im Anschluss an die 13-jährige Amtszeit des ersten Friedensbeauftragten des Rates der 
EKD, Direktor Renke Brahms, wurde am 28.1.2022 Landesbischof Friedrich Kramer (Evan-
gelische Kirche in Mitteldeutschland, EKMD) vom Rat der EKD für die laufende Ratsperiode 
als Friedensbeauftragter des Rates der EKD berufen. Landesbischof Kramer ist seit langem 
im Themenbereich evangelischer Friedensarbeit und Friedensethik engagiert. Er diente zu 
DDR-Zeiten als Bausoldat und bringt eine fundierte Kenntnis der friedensethischen Debat-
ten und Entwicklungen im Bund Evangelischer Kirchen in der DDR (BEK) für die Arbeit der 
Friedensbeauftragung mit. 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit  
Der Friedensbeauftragte ist Repräsentant der Friedensarbeit im Raum der EKD. Er ist Vor-
stand des VfF (Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD), er leitet die KfF (Konferenz für 
Friedensarbeit im Raum der EKD) und ist Mitglied des Beirats für die Seelsorge in der Bun-
deswehr. Er vertritt die Friedensbotschaft des Evangeliums und die Friedensverantwortung 
der Kirchen in der Öffentlichkeit und nimmt damit auch Stellung zur deutschen Außen-, Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik.  

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
LB Kramer wurde drei Tage vor der anstehenden, jährlich stattfindenden Konferenz für Frie-
densarbeit (KfF), die der Friedensbeauftragte des Rates der EKD qua Amt leitet, berufen. 
LB Kramer nahm diese für die Friedensarbeit im Raum der EKD wesentliche Aufgabe dan-
kenswerterweise umstands- und nahtlos wahr, die KfF profitierte sehr von seiner fachlichen 
Kompetenz und von seiner Erfahrung im Bereich der Leitung von Bildungsveranstaltungen 
und Fachtagungen. Kurz darauf ergaben sich durch den russischen Angriffs- und Erobe-
rungskrieg in der Ukraine große Herausforderungen für das Amt des Friedensbeauftragten. 
Zahlreiche Anfragen zu Stellungnahmen seitens der Medien waren zu bearbeiten, u.a. gab 
der Friedensbeauftragte am 14. 4.2022 ein Interview im Morgenmagazin der ARD. Mit einem 
Geleitwort stellte sich der Friedensbeauftragte im diesjährigen Materialheft für den Bittgot-
tesdienst für den Frieden zur Ökumenischen FriedensDekade unter dem Motto „ZUSAM-
MEN:HALT“ vor. Zur Koordination der Weiterarbeit an friedensethischen Themen und Posi-
tionen im Raum der EKD, insbesondere auch angesichts des Ukrainekrieges, berief der 
Friedensbeauftragte auf Bitte des Rates hin eine Friedenswerkstatt ein. Die Friedenswerk-
statt tagte daraufhin seit Juni 2022 unter Leitung des Friedensbeauftragten und erarbeitete 
ein Konzept für ihre Arbeit, das dem Rat in seiner Sitzung im September 2022 vorgelegt 
wurde. Der Friedenswerkstatt gehören v.a. verschiedene Vertretende der Friedensarbeit an, 
zudem der bisherige Vorsitzende der Kammer für Öffentliche Verantwortung, Prof. Dr. Rei-
ner Anselm, die Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, Dr. Friederike Krippner, 
sowie die Präses und weitere Mitglieder der Synode der EKD. 

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
Besondere Herausforderungen ergaben sich kurz nach der Berufung Landesbischof Kra-
mers aufgrund des russischen Angriffs- und Eroberungskrieges in der Ukraine für die Frie-
densbeauftragung des Rates der EKD. In der laufenden Ratsperiode wird es angesichts 
dessen insbesondere auch um die Koordination und Weiterentwicklung friedensethischer 
Positionen im Raum der EKD gehen.  
 
Berichte für den Rat  
In den Ratssitzungen am 25. 3.2022 und am 6. 5.2022 berichtete der Friedensbeauftragte 
dem Rat zu seinen friedensethischen Einschätzungen angesichts des Ukrainekrieges. 
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Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 
 
Finanzielle Ausstattung 
Eine 0,5-EG-11-Stelle als Assistenz über den Verein für Friedensarbeit. Die Stelle wurde 
zum 1. 7.2022 neu besetzt mit Dr. Christine Falk. 
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2. Antisemitismusbeauftragter 
Dr. Christian Staffa 
zuständiges Referat: 4.11 (Dr. Elisabeth Krause-Vilmar) 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
- Innerkirchliche Sensibilisierung für antijüdische Denk- und Glaubensinhalte und für deren 

Brückenfunktion oder Überschneidungen mit antisemitischen Denkweisen und Hand-
lungsformen 

- Sammeln von Negativ- und Positivbeispielen von Beschreibungen des Judentums und 
der Beschreibung der jüdisch-christlichen Beziehungen in Theologie und Religionspäda-
gogik 

- Initiierung und Durchführung von Projekten, Tagungen (z.B. Projekt „Bildstörungen-Ele-
mente einer antisemitismuskritischen pädagogischen und theologischen Praxis“ 11/20–
01/23; finanziert durch das BMI; 80th Anniversary Symposium of the Wannsee Con-
ference)(https://www.eaberlin.de/aktuelles/2022/antisemitismus-bekaempfen-juedi-
sches-leben-schuetzen/)  

- Beratung von Kirchenleitungen bei öffentlichen Stellungnahmen zu christlichen antijüdi-
schen Positionen auch in Fragen sogenannter Israelkritik und BDS 

- Pflege der Beziehungen zum Zentralrat der Juden in Deutschland, Stichwort Solidarität 
- Sensibilisierung der und Vernetzung mit der säkularen Antisemitismusforschung 
Inhaltliche Arbeit 
- Vorträge und Autorenbeiträge in Fachgremien, bei Tagungen und Konsultationen, kirch-

lichen Akademien und Einrichtungen etc.   

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
-  polarisierende Debatten um die sogenannte Israelkritik und deren antisemitischen Anteile 

und deren Verankerung in der Evangelischen Kirche 
-  Perspektiven erarbeiten für den Umgang mit antijüdischen materiellen Zeugen an und in 

Kirchgebäuden (z.B. zur sogenannten „Wittenberger Judensau“) 
-  Ausgehend von Themen des säkularen Antisemitismus (Verschwörung, Verrat/Illoyalität, 

Heuchlertum, Verbotsreligion) damit zusammenhängende biblische Narrative so päda-
gogisch aufzubereiten, dass sie dieser antisemitischen/judenfeindlichen Ladung wider-
stehen, Materialentwicklung 

-  Auch die erinnerungspolitische Debatte weist alle Insignien von Polarisierung auf, die 
eine christliche Stimme notwendig macht, die selbstreflexiv bezogen auf die Kolonialzeit 
und die NS-Zeit ist, gleichzeitig aber auch die Gewichtung der Erinnerungen nicht gleich-
setzt, ohne das koloniale Erbe zu leugnen.   

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
- BDS – Israeldebatte Erarbeitung einer umfassenden Kommentierung zu den auch in 

kirchlichen Kreisen gängigen „israelkritischen“ Argumenten, leider bleibend Desiderat. 
Die Tagung des WCC hat schon und wird das Thema weiter in der kirchlichen Debatte 
halten. Dazu ist ein Papier entstanden, das in der Linie liegt, die auch meinen Artikel in 
[?] bestimmt hat. 

- Weiter Versuch einer Entpolarisierung und Versachlichung der Debatten um den Antise-
mitismusbegriff, nicht-öffentliches Treffen mit Protagonist*innen „beider“ Seiten 

- Vorstellung bei den Landesbeauftragten für Antisemitismus 
- Der Umgang mit antijüdischen und antisemitischen Bildern in und an Kirchen ist mit der 

Empfehlung des Beirates nicht abgearbeitet. Auch in Wittenberg wird die Diskussion, wie 
genau der dann leere Ort bearbeitet wird und wie eine pädagogische Bearbeitung des 
Themas vor Ort aussehen soll, weitergehen.  

- Erarbeitung von religionspädagogischen und theologisch verantworteten Materialien zu 
jüdisch-christlichen Beziehungen, die den Antisemitismus nicht ausklammern, sondern 
mit bedenken. Dazu intensive Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden in Deutsch-
land bezogen auf notwendige Veränderungen in Religionsschulbüchern.  

https://www.eaberlin.de/aktuelles/2022/antisemitismus-bekaempfen-juedisches-leben-schuetzen/
https://www.eaberlin.de/aktuelles/2022/antisemitismus-bekaempfen-juedisches-leben-schuetzen/
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- Mitarbeit in einem Projekt des ZfA und der EAD und des Georg-Eckert-Institutes zu christ-
licher Signatur des Antisemitismus, Beginn 1.8.2021, s.o. Eröffnungstagung 

Letzter Bericht für den Rat Juli 2021. 
 
Ehrenamtlich mitarbeitend  
Berufung endet mit dem Ausscheiden des Beauftragten aus dem Dienst (Ruhestand) im 
Februar 2026.  

Finanzielle Ausstattung  
Im Haushalt 2022 waren 25.800 Euro im HB 2004 veranschlagt. Ab 2025 erfolgt die Veran-
schlagung als institutionelle Förderung im Arbeitsobjekt 2005060201 (Evangelische Akade-
mie zu Berlin). 
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3. Beauftragter für Flüchtlingsfragen 
 
Bischof Dr. Christian Stäblein 
zuständiges Referat: 6.02 (Sabine Dreßler und Ansgar Gilster) 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
Ziel der Beauftragung ist, die Profilierung der EKD im Themenfeld Flucht, Migration, Integra-
tion zu stärken – und eine Stimme für die EKD zu haben, die sich gleichermaßen zu aktuel-
len Problemen und Situation öffentlich zu Wort meldet wie auch die EKD bei Einladungen 
und Medienanfragen vertritt. Neben dem öffentlichen Gesicht und der Stimme der EKD bei 
Migrationsthemen, soll der Beauftragte auch Positionierungen des Rates und der EKD ins-
gesamt mitgestalten und mitprägen. 
Angesichts der zunehmenden Erosion des Flüchtlingsschutzes in Europa sollten für die EKD 
das Gespräch und die Vernetzung mit Zivilgesellschaft und Politik gesucht werden – auch 
ökumenisch und europäisch. 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Der Rat hat das Amt des Beauftragten für Flüchtlingsfragen neu eingerichtet und im März 
2022 Bischof Stäblein berufen. 

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
- Statements, Pressemeldungen, Interviews zu aktuellen Anlässen und Zuspitzungen 
- Teilnahme an Veranstaltungen 
- Aufnahme des ökumenischen Austauschs  
- Planung möglicher Ziele für Delegationsreisen und Ortsbesuche 
- Konstituierung des Beirats als beratendes Fachgremium und Resonanzraum, Vernet-

zung mit weiteren relevanten Akteuren und Angehen von konkreten Arbeitsvorhaben. 
Dies könnten sein: 
o Kurzfristige Erstellung von Positionierungshilfen und Einschätzungen zur Lage 
o Aktualisierung der „10 Überzeugungen zu Flucht & Integration aus evangelischer 

Sicht“. Die im Frühjahr 2017 erschienene EKD-Broschüre ist mit rund 45.000 verteilten 
Exemplaren sehr erfolgreich und die „Visitenkarte“ der flüchtlingspolitischen Positio-
nen der EKD. 

o Weiterarbeit mit dem Gemeinsamen Wort: Ein Ziel kann sein, das 2021 veröffentlichte 
Gemeinsame Wort ins Gespräch zu bringen mit anderen zivilgesellschaftlichen Akt-
euren, insbesondere Religionsgemeinschaften, Kommunen, Migrantenselbstorgani-
sationen, internationalen und europäischen Akteuren. Auch sinnvoll: Konzeption von 
Materialien oder digitalen Formaten für die Gemeindearbeit, um das Gemeinsame 
Wort an der kirchlichen Basis bekannt zu machen. 

Letzter Bericht für den Rat am 23.6.2022. 
Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 

Finanzielle Ausstattung 
Die finanzielle Ausstattung entspricht der bisherigen Kammer für Migration und Integration 
(Arbeitsobjekt 2006010101, Budget für 2023 ohne Personalkosten: 12.700 Euro). 
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4. Beauftragte für Schöpfungsverantwortung  
 
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt 
zuständiges Referat: 6.03 (Dr. Anne-Kathrin Pappert) 

Neukonzeptionierung der Umwelt- und Agrarbeauftragung als Beauftragung für 
Schöpfungsverantwortung 
Im Jahr 2022 wurden die bisherigen Umwelt- und Agrarbeauftragungen des Rates der EKD 
in die neu eingerichtete und konzipierte Beauftragung für Schöpfungsverantwortung über-
führt. Mit diesem Modell wird sowohl die theologische als auch gesellschaftliche Relevanz 
der gesamten Thematik verdeutlicht sowie das Interesse der Sichtbarkeit des geleisteten 
kirchlichen Engagements in besonderem Maße abgebildet. Die fachliche Expertise und Zu-
arbeit in den eigenständigen und komplexen Themen- und Wissenschaftsbereichen Um-
welt, Klimaschutz und Landwirtschaft wird durch die Einbindung eines Beraterteams, beste-
hend aus Dr. Oliver Foltin (FEST Heidelberg, Leiter der Fachstelle für Umwelt- und Klima-
schutz der EKD), Dr. Jan Menkhaus (Wissenschaftlicher Referent für Landwirtschaft und 
Ernährung im KDA der Nordkirche) sowie den Fachreferaten 6.03 und 6.04 im Kirchenamt 
sichergestellt. 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit  
Die Beauftragte des Rates der EKD für Schöpfungsverantwortung nimmt – ggf. vertreten 
durch ihr Beraterteam – im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Bundesebene gegenüber Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeits- und Gesprächskontakte zu Agrarthemen wahr. 
Dazu zählen:  
- Kontakte zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie ver-
schiedenen Bundesämtern (in Abstimmung mit dem Bevollmächtigten des Rates der 
EKD) 

- Kontakte und Gespräche mit politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen und Ver-
bänden auf Bundesebene 

- Arbeits- und Diskussionskontakte zu verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im 
Umwelt-, Klima- und Agrarsektor. 

Innerkirchlich umfasst die Beauftragung – im Rahmen der ehrenamtlichen Möglichkeiten – 
folgende Aufgaben: 
- Fachlicher Austausch und Zusammenarbeit mit dem Referat für Bio-, Medizin- und Um-

weltethik (landwirtschaftsethische, agrarökologische und -soziale Themen) sowie mit 
dem Referat für Nachhaltigkeit (Agrarfragen und Nachhaltigkeit)  

- Mitwirkung an Impulspapieren, Stellungnahmen und öffentlichen Äußerungen zu Agr-
arthemen (in Absprache mit dem Kirchenamt) 

- Kontakt zu bundesweiten innerkirchlichen Vernetzungsgremien (u.a. AGU, Agrarrefe-
rent*innen, Grundstückskommission der EKD) 

- Vortragstätigkeit bei Veranstaltungen in Evangelischen Akademien, von Landeskirchen 
und Kirchenkreisen (Delegationen möglich) 

- Teilnahme und Vorbereitung von Ratsbegegnungen im Bereich Landwirtschaft in Zu-
sammenarbeit mit dem Referat für Bio-, Medizin- und Umweltethik 

- Kontakt zum European Christian Environmental Network (ECEN) Bruxelles 
- „Think Tank“ des Referates Nachhaltigkeit im Kirchenamt der EKD 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse im ersten halben Jahr 
nach der Berufung 
Die ersten Monate der Beauftragten für Schöpfungsverantwortung dienten und dienen noch 
der persönlichen Vorstellung, dem Kennenlernen und der Kontaktaufnahme zu unterschied-
lichen inner- und außerkirchlichen Dialogpartner*innen und Gremien. Eine erste Pressemit-
teilung der Schöpfungsverantwortungsbeauftragten zu den Themen Ausbau der erneuerba-
ren Energien und globale Ernährungskrise erschien im Vorfeld des G7-Gipfels am 
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23.6.2022. Eine Beteiligung bei der EKD-Synode im November 2022 zum Themenfokus 
„Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ ist geplant. 

Letzter Bericht für den Rat 
./. 

Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 

Finanzielle Ausstattung 
Im Referat für Bio-, Medizin- und Umweltethik ist ein Haushaltsansatz i.H.v. 32.000 Euro 
(Sachkosten 16.600 Euro, Personalkosten 15.400 Euro) in 2022 für Ausgaben der Beauf-
tragten für Schöpfungsverantwortung eingestellt. 
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5. Beauftragte für die Deutsch-Polnische Beziehung  
 
Präses Dr. h.c. Annette Kurschus 
zuständiges Referat: 8.02 (Dr. Martin Illert) 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
Die Beauftragung leistet einen kirchlichen Beitrag zur Versöhnung zwischen Deutschland 
und Polen im Kontext der europäischen Einigung und ergänzt diese durch die Arbeit der 
angebundenen ökumenischen Vier-Länder-AG „Versöhnung in Osteuropa“ (Deutschland, 
Polen, Belarus, Ukraine). 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Der deutsch-polnische Kontaktausschuss verständigte sich bei seiner letzten Sitzung im Ap-
ril 2022 neben der Thematik der Selbst- und Fremdbilder von Deutschen und Polen, den 
gemeinsamen Herausforderungen der polnischen und deutschen Kirchen angesichts der 
Coronakrise und der Menschen- und Bürgerrechts-Situation in Belarus vor allem über den 
Umgang mit den humanitären, politischen und ökumenischen Aspekten der Situation des 
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Im Rahmen der an den Kontaktausschuss an-
geschlossenen Vier-Länder-AG wurde die Aufrechterhaltung von Kommunikationskanälen 
zwischen den Kirchen aus Belarus und der Ukraine mit den Kirchen in Deutschland und 
Polen durch mehrere Zoom-Formate zur Situation der Kirchen in der Ukraine aus Sicht der 
protestantischen, der katholischen und der orthodoxen Kirchen geleistet.  

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
Eine wichtige Zukunftsaufgabe besteht in der Ergänzung der deutsch-polnischen Erinne-
rungspflege durch die Entwicklung von Perspektiven der Kirchen für die europäische Zu-
kunftsentwicklung ihrer Länder.  
Eine zentrale Aufgabe der Vier-Länder-AG „Versöhnung in Osteuropa“ besteht in der Ent-
wicklung einer gemeinsamen Perspektive der Kirchen als Akteure der Zivilgesellschaft für 
ihre Länder und Gesellschaften. 
 
Letzter Bericht für den Rat am  
Ausführlicher Bericht im Rahmen der Neuberufung im Juni 2016. Letzte Behandlung der 
Thematik im Rahmen der Wiederberufung 26.2.2022.  

Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 

Finanzielle Ausstattung 
2.500 Euro 
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6. Beauftragter des Rates für Kirche und Sport 
Dr. Thorsten Latzel 
zuständiges Referat: Leiter Abt. 4 Kirchliche Handlungsfelder (Dr. Johannes Wischmeyer)  
 
Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
− Kirchliche Wahrnehmung und Begleitung von Sport als einen für viele Menschen be-

deutenden Teil des Lebens  
− Kontakt zu den landeskirchlichen Arbeitskreisen Kirche und Sport 
− Organisation der Vertreter*innenversammlung „Kirche und Sport“ 
− Dialog und Zusammenarbeit mit Sportverbänden, insbesondere hinsichtlich der gesell-

schaftlichen Bedeutung von Sport und Kirche 
− Positionierung in sportethischen Debatten (in Akademieveranstaltungen, bei Medienan-

fragen 
− Ökumenische Gottesdienste bei großen Sportereignissen mitgestalten (z.B. Gottesdienst 

am DFB-Pokalfinal-Tag, Deutsche Kirchenmeisterschaft) 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
− Intensivierung der Kontakte zu den Sportverbänden (z.B. DOSB, DFB, DTB, Lan-

dessportbünde, Makkabi) 
− Online-Konferenzen und Hybridveranstaltungen 

 
Schwerpunkte 
− 4. Sportethischer Fachtag am 22.03.2022 zum Thema „Zwischen Kultur und Kommerz“ 
− 51. EKD-Studienkurss in Sils Maria 2022 (Was tut uns gut? – Nachhaltigkeit nach Corona 

– Aufgaben für Kirche und Sport) 
− Ökumenische Kooperation mit DBK und DJK (Beauftragte Elisabeth Keilmann) 
− Überarbeitung der Website „Kirche und Sport“ bei der EKD 
− Online-Gottesdienste (DFB-Pokalfinale, Workout-Gottesdienst) 
− 50 Jahre Olympiaseelsorge im Oktober 2022 in München 
− Diskussionen über die Fußball-WM in der Adventszeit 2022 in Katar  

 
Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 2021 
− epd-Dokumentation 22/22 zum 4. Sportethischen Fachtag 
− Ökumenische Online-Andacht vor dem DFB-Pokalfinale 2022 
− Pflege der neu eingerichteten Homepage 
− Arbeitshilfe für Kirchengemeinden und Gruppen zur Fußball-WM in Katar „Macht hoch 

die Tür, die Tooor macht weit“ 
− Newsletter „Kirche und Sport“ 

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben 
− Foren für ein digitales Miteinander schaffen 
− Online-Gottesdienste 

 
Schwerpunkte 
− Vertreter*innenversammlung am 10./11.2022, Meißen 
− Weiterentwicklung der wechselseitigen Chancen an gemeinsamen Schnittstellen von Kir-

che und Sport (u.a. Menschenrechte, Fairplay, Antidiskriminierung, Umgang mit Res- 
sourcen) 

− 5. Sportethischer Fachtag (28.3.2023) 
− 51. Studienkurs Sils Maria (25.2.–4.2.2023) 
Letzter Bericht für den Rat im August 2020. 
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Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 
 
Finanzielle Ausstattung 
Arbeitsbereich Kirche und Sport 63.900 Euro jährlich einschließlich Personalkosten. Beauf-
tragter für den Sport 1.000 Euro jährlich. 
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7.  Medienbeauftragter/Theologischer Vorstand des GEP 
Markus Bräuer  
zuständiges Referat: 1.04 (Bernd Tiggemann)  

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit  
Der Medienbeauftragte des Rates der EKD verantwortet die Verkündigungssendungen in 
öffentlich-rechtlichen wie privaten national zu empfangenden Radio- und Fernsehprogram-
men. Er trägt für ihre hohe Qualität Sorge. Zudem ist es seine Aufgabe, das Evangelium in 
neuen digitalen Angeboten bei den Sendern an die nächste Generation weiterzugeben. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt in der Vernetzung mit den landeskirchlichen Rundfunkbeauftrag-
ten und den Kirchenredaktionen der öffentlich-rechtlichen wie der Privatsender. Zudem ist 
es die Aufgabe, die evangelische Kirche in medienethischen und medienpolitischen Themen 
zu positionieren sowie in Gremien des Jugendmedienschutzes und der Filmwirtschaft zu 
vertreten. 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Die Sendeplätze in öffentlich-rechtlichen Programmen wie den Privatsendern auch unter 
Kostendruck der Sender zu sichern und mit qualitätvollem Inhalt zu bestücken, ist eine be-
sondere Herausforderung. Seit dem Frühjahr 2020 bilden die ARD- und ZDF-Gottesdienste, 
die unter den jeweiligen Hygieneauflagen der Bundesländer zu produzieren waren, den her-
ausgehobenen Arbeitsschwerpunkt. Im Frühjahr 2022 hat die friedensethische Reflexion 
des Krieges gegen die Ukraine und die damit verbundene Verunsicherung auch im Blick auf 
die wirtschaftliche Lage eine besondere seelsorgerliche Bedeutung in den Verkündigungs-
sendungen gewonnen. Der 6. Evangelische Medienkongress im Oktober 2021 zum Thema 
„Kitt oder Keil – zur gesellschaftlichen Rolle der Medien“ in Zusammenarbeit mit dem ZDF 
hat die aktuellen medienethischen Fragen mit guter Resonanz diskutiert. 
Weitere thematische Schwerpunkte waren die Medienethik und der Jugendmedienschutz in 
der Mitarbeit der Gremien der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), des 
Fernsehens (FSF), der Kommission Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten 
(KJM). In einer Zeit der rasanten Entwicklung der Online-Medien, aber auch des „Hatespe-
ech“, tritt die Evangelische Medienarbeit dafür ein, die Kompetenz von Kindern und Jugend-
lichen im Umgang mit dem Internet zu stärken, und setzt sich für eine pädagogische Ver-
mittlung von Medienkompetenz aus dem christlichen Menschenbild ein.  

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
Die linearen Radio- und TV-Verkündigungsformate müssen ständig weiterentwickelt wer-
den, um die Reichweite und den Marktanteil zu halten und wenn möglich zu erhöhen. Dabei 
gewinnen interaktive Beteiligungsmöglichkeiten (zum Beispiel die Möglichkeit, Gebetsanlie-
gen per Chat in TV-Gottesdienste einzubringen oder das Angebot von Nachgesprächen zu 
ZDF-Gottesdiensten oder Radioandachten per Facebook) immer größere Bedeutung. 
Um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, ist die Erarbeitung neuer Digitalformate für die 
Mediatheken von ARD und ZDF sowie für funk, das Online-Angebot von ARD und ZDF, 
vorgesehen. Nur so wird es künftig gelingen, die Aktualität des christlichen Glaubens über 
ein breites Altersspektrum medial zu vermitteln. Das muss zugleich einhergehen mit inten-
siver Beziehungsarbeit zu den Verantwortlichen der Öffentlich-Rechtlichen wie der privaten 
Sender, zu den Produzenten und Drehbuchautoren. 

Letzter Bericht für den Rat September 2022. 
 
Ende der Berufung  
31.12.2023 
Finanzielle Ausstattung  
Der Etat des Medienbeauftragten ist in das GEP übertragen worden. 
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8.  Datenschutz  
Michael Jacob 
zuständiges Referat: Leiter Abt. 2 Recht (Dr. Christoph Thiele)  

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (BfD EKD) ist eine eigenständige kirchliche 
(Datenschutzaufsichts-)Behörde in der Rechtsform einer unselbständigen Einrichtung der 
EKD mit Hauptsitz in Hannover. Die Behörde gliedert sich regional in vier Datenschutzregi-
onen mit je einer Außenstelle (Nord: Außenstelle (AS) Hannover, Ost: AS Berlin, Süd: AS 
Ulm und Mitte-West: AS Dortmund). Die Behörde hat zum 31.7.2022 23 Planstellen aus den 
Funktionsbereichen Regionalverantwortliche (mit juristischer Kompetenz), Sachbearbeitung 
(mit dem Schwerpunkt IT oder Verwaltung) und Teamassistenz. Davon sind zurzeit mehrere 
Stellen nicht besetzt und ausgeschrieben. Das Organigramm und weitere organisatorische 
Einzelheiten zum Aufbau der Dienststelle können der Homepage des BfD EKD unter 
https://datenschutz.ekd.de entnommen werden. Weitere rechtliche Einzelheiten zur Rechts-
stellung sind §§ 39–45 EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) zu entnehmen.  
Im Rahmen der Restrukturierung der Datenschutzaufsicht innerhalb der EKD haben seit 
Errichtung der Behörde im Jahr 2014 16 Gliedkirchen und 13 Diakonische Landesverbände 
sowie einige gliedkirchliche Zusammenschlüsse die Datenschutzaufsicht vertraglich auf die 
EKD übertragen (Stand 31.7.2022). Kirchen- und diakoniepolitisch ist angestrebt, die Da-
tenschutzaufsicht mittelfristig flächendeckend auf den BfD EKD zu übertragen. Die Behörde 
wird für den Bereich verfasste Kirche und für den Bereich Diakonie durch entsprechende 
(landeskirchliche) Umlagen finanziert.  
Der BfD EKD nimmt als kirchliche Datenschutzaufsichtsbehörde in den Bereichen rechtli-
cher und technischer Datenschutz sowie Organisation des Datenschutzes die Aufgaben 
Aufsicht, Beratung und Weiterbildung wahr. Die gesetzlichen Grundlagen für die Aufgaben 
und Befugnisse finden sich in §§ 43, 44 und 45 DSG-EKD. Neben den regulären Aufgaben 
wurden seit der Restrukturierung der Datenschutzaufsicht folgende Schwerpunkte gesetzt: 
1. Aufsicht: Etablieren einer (pro-)aktiven Datenschutzaufsicht – Instrument: (zunächst) 

Führen von strukturierten Datenschutzgesprächen sowie (aktuell) Durchführung von 
Schwerpunktprüfungen. 

2. Beratung: Angebot einer standardisierten Beratung – Instrument: Aufbau eines umfang-
reichen Materialdienstes mit zurzeit 60 Dokumenten. Abrufbar unter https://daten-
schutz.ekd.de/infothek/. 

3. Weiterbildung: Einheitliche und umfängliche Weiterbildungen für die örtlich Beauftragten 
für den Datenschutz als strategische Kooperationspartner des BfD EKD – Instrument: 
Durchführen von dreitägigen Grund- und Aufbauseminaren sowie einmal jährlich von vier 
Regionalkonferenzen und mehrmals jährlich von Erfahrungsaustauschkreisen (soge-
nannte Erfa-Kreise) im Online- und Präsenzformat. 

Weitere Einzelheiten zu den grundsätzlichen Aufgaben und der inhaltlichen Arbeit können 
der Homepage des BfD EKD unter https://datenschutz.ekd.de/ sowie dem aktuellen Tätig-
keitsbericht (abrufbar unter https://datenschutz.ekd.de/wp-content/uploads/2021/06/Taetig-
keitsbericht-3-2021.pdf) entnommen werden. 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Im Rahmen der Coronapandemie: 
- Intensive interne Erörterung und Klärung diverser Rechtsfragen und technischer Fra-

gen, insbesondere zu den Themen Homeoffice, Übermittlung von Gesundheitsdaten 
und Videokonferenzen 

- Hohes Aufkommen an Beratungsanfragen jeglicher Art 
- Umfängliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Im Rahmen eines ökumenischen Projektes mit der römisch-katholischen Kirche: 
- Erarbeitung und Implementierung des Kirchlichen Datenschutzmodells (KDM) 
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Darüber hinaus im Blick auf die oben beschriebenen Aufgaben: 
- Ad 1.: Durchführung von EKD-weit 100 Schwerpunktprüfungen im Bereich Kindertages-

einrichtungen 
- Ad 2.: Erarbeitung neuer Materialien und Anpassung der vorhandenen 
- Ad 3.: Erarbeitung und Etablierung von neuen Online-Formaten für die Weiterbildungen 
Weitere Einzelheiten zu den Herausforderungen, Schwerpunkten und Arbeitsergebnissen 
des letzten Jahres können dem aktuellen Tätigkeitsbericht (abrufbar unter https://daten-
schutz.ekd.de/wp-content/uploads/2021/06/Taetigkeitsbericht-3-2021.pdf) entnommen 
werden. 

Letzter Bericht für den Rat Juni 2021. 
 

Ende der Berufung  
31. Dezember 2029 

Finanzielle Ausstattung 
Ca. 2.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2022. 
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9.  Kultur  
Dr. Johann Hinrich Claussen  
zuständiges Referat: Leitung Abt. 4 Kirchliche Handlungsfelder (Dr. Johannes Wischmeyer) 

Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
Förderung und Professionalisierung kirchlicher Kulturarbeit, Dialog mit der Kultur der Ge-
genwart, kulturelle Bildung, Engagement in kirchlich-kulturpolitischen Debatten. 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Förderung von kirchlicher Kulturarbeit und kulturelle Bildung in strukturschwachen Regio-
nen, Neuaufstellung des Evangelischen Kirchbautags, Beratung über den Umgang mit prob-
lematischen Bildwerken, Auswirkungen von Corona auf Kulturpolitik, Buchprojekt über se-
xualisierte Gewalt. 

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
Neuaufstellung Evangelischer Kirchbautag, Gesangbuch-Jubiläum, Vorbereitung eines 
kirchlichen Beitrags zu „Chemnitz 2025. Europäische Kulturhauptstadt“. 

Letzter Bericht für den Rat im September 2021. 
 

Beruflich mitarbeitend im EKD Kulturbüro (Berlin)  
Johann Hinrich Claussen 
Klaus-Martin Bresgott 
Josephine Paetzel 
Claudia Breinl  
Finanzielle Ausstattung 
Im Haushalt der EKD waren für 2022 insgesamt 385.110 Euro veranschlagt. 
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10.  Beauftragter für den Kontakt zu den evangelischen Kommunitäten 
Christoph Meyns 
zuständiges Referat: Leiter Abt. 4 Kirchliche Handlungsfelder (Dr. Johannes Wischmeyer)  
 
Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
− Kontaktpflege zwischen der verfassten Kirche und den zölibatären und nicht zölibatären 

evangelischen Gemeinschaften in Deutschland 
− Teilnahme an mehrtägigen Begegnungstagungen („Treffen geistlicher Gemeinschaften“/ 

„Konferenz Evangelischer Kommunitäten“ 
− Wechselseitiger Bericht über Entwicklungen in der EKD bzw. in den Gemeinschaften 
− Gestaltung von Gottesdiensten zu Einführungen, Verabschiedungen und Jubiläen 
− Auf Anfrage seelsorgliche Begleitung von Leitungspersonen in den Gemeinschaften 
− Unterstützung bei Perspektivprozessen, Konfliktmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 
Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
− Viele Kommunitäten entstammen den kirchlichen und gesellschaftlichen Aufbrüchen der 

1950er und 1960er Jahre. Sie leiden teilweise an Überalterung und suchen nach struk-
turellen und personellen Neuanfängen. 

− Nachwuchsprobleme der Kommunitäten und Gemeinschaften; damit verbunden Fragen 
nach Rückbau und Schließung 

− Vermittlung zwischen einer lebenspraktischen und einer wissenschaftlich gegründeten 
Theologie 

− Theologische Arbeit an Fragen einer „Theologie geistlicher Gemeinschaften“ 
− Fortsetzung vergleichbarer Aufgabenschwerpunkte 
 
Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
Fortsetzung vergleichbarer Aufgabenschwerpunkte 
Letzter Bericht für den Rat  
Der letzte Bericht erfolgte schriftlich im Rahmen der letzten Ratsabfrage. 

Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 
 
Finanzielle Ausstattung 
4.000 Euro jährlich für Reise- und Sachkosten. 
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11.  Beauftragter des Rates für den Kontakt zum Johanniterorden 
Prof. Dr. h.c. mult. Christoph Markschies (Johanniterorden) 
zuständiges Referat: Leiter Abt. 4 Kirchliche Handlungsfelder (Dr. Johannes Wischmeyer)  
 
Grundsätzliche Aufgabe und inhaltliche Arbeit 
− Der Beauftragte pflegt die Verbindungen zum Johanniterorden und seinen Werken 

(Schwesternschaft, Seniorenhäuser, Unfallhilfe [JUH] usw.). 
− Er nimmt an den Sitzungen der Ordensleitung und an weiteren Gremien teil, berichtet über 

Entwicklungen im Bereich der EKD, hält Gottesdienste sowie Vorträge und gestaltet ge-
meinsam mit dem Inhaber einer teilweise durch die EKHN finanzierten Pfarrstelle und an-
deren Teile des Programms eines Geistlichen Zentrums der Johanniterfamilie in Nieder-
Weisel (bei Frankfurt/Main). 

− Regelmäßig publiziert er in den verschiedenen Veröffentlichungsformaten. Immer wieder 
besucht er auch regionale Gliederungen im ganzen Bundesgebiet.  

− Als Ordensdekan des Ordens ist er in Personalunion für die Betreuung der Pfarrer*innen 
der Johanniter zuständig und für bestimmte liturgische Aufgaben im Kirchenjahr. Er kom-
muniziert Fragen und Anliegen in beiden Richtungen, selbstverständlich in Loyalität zu 
seinem kirchlichen Auftrag. 

Herausforderungen, Schwerpunkte und Arbeitsergebnisse des letzten Jahres 
Wie viele andere diakonisch engagierte Einrichtungen sind die Johanniter einerseits um Ef-
fizienz angesichts der Herausforderungen im Gesundheitswesen bemüht und andererseits 
um ihr Profil als Gemeinschaft engagierter evangelischer Christenmenschen besorgt. Im 
Orden und den Werken sammeln sich viele Menschen mittleren Alters aus Berufen mit hoher 
Verantwortung, die sich engagieren möchten, aber auch niveauvolle Angebote suchen, um 
ihren Glauben ausdrücken zu können. Insbesondere für den Nachwuchs müssen zusätzli-
che Formate neben der klassischen Tagungsarbeit und Rüstzeitenformaten entwickelt wer-
den. Es herrscht eine hohe Bereitschaft, sich in Kirchengemeinden zu engagieren und auch 
übergemeindlich Verantwortung zu übernehmen; es bestehen gute Kontakte zu den Lan-
deskirchen auf verschiedensten Ebenen. Immer wieder ging es um Fragen des Profils in der 
diakonischen Arbeit, die Stärkung individueller Sprechfähigkeit im Blick auf den eigenen 
Glauben und interessierte Nachfragen zu Schwerpunkten der Arbeit der EKD. Beim großen 
Berliner Jahresempfang zu Jahresbeginn wird seit letztem Jahr eine geistliche Eröffnung 
des Johanniterjahres angeboten und sehr gut aufgenommen. In den letzten Monaten war 
der Beauftragte vor allem durch gedruckte Botschaften oder per Video präsent. 

Zukünftige/Zu erwartende Arbeitsvorhaben/Schwerpunkte 
Die Profilierung des Geistlichen Zentrums Nieder-Weisel mit einem Programm sowohl für 
Mitglieder der Johanniter-Familie, aber auch für andere interessierte Christenmenschen 
steht im Zentrum der Aktivitäten, dazu kommt die Renovierung und Neukonzeptionierung 
des Johanniter-Hospizes in Jerusalem (mit Mitteln der Kulturförderung des Auswärtigen Am-
tes) und die Gestaltung eines Jahresthemas für die Johanniter (2020/2021: das Vaterunser; 
2019/2020: die Seligpreisungen). Die unterschiedlichen Gruppen von Pfarrer*innen wurden 
gemeinsam mit dem Bundespfarrer der JUH in einer gemeinsamen Pfarrertagung versam-
melt; das Format wird fortgesetzt, sobald es die Pandemie-Situation erlaubt. Der rege Zu-
strom von jüngeren Menschen bringt immer wieder auch neue Impulse und Fragen ein, im 
Bereich der JUH häufig auch ganz basale Fragen an das Christentum. 
 
Letzter Bericht für den Rat am 
Der letzte Bericht erfolgte schriftlich im Rahmen der letzten Ratsabfrage. 
Beruflich mitarbeitend (Ende der Berufung am)/Ehrenamtlich mitarbeitend  
Ehrenamtlich mitarbeitend. Berufung für die aktuelle Ratsperiode. 
 Finanzielle Ausstattung 
900 Euro jährlich für Reise- und Sachkosten. 
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C. Veröffentlichungen der EKD Herbst 2021/Herbst 2022 
 
Veröffentlichungen nach Gremienbeschluss (Rat der EKD und Kirchenkonferenz) 

- Religiöse Bildungsbiografien ermöglichen. Eine Richtungsanzeige für die vernetzende 
Steuerung evangelischer Bildung. Kammer der EKD für Bildung und Erziehung, Kinder und 
Jugend. Evangelische Verlagsanstalt GmbH, (Januar 2022). 

- EKD-Text 140, Evangelischer Religionsunterricht in der digitalen Welt. Ein Orientierungs-
rahmen, (März 2022). 

- Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung – eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und po-
litischer Kultur. Evangelische Verlagsanstalt GmbH, (April 2022). 

- Englische Übersetzung EKD-Text 138, Auf dem Weg zu einem nachhaltigen und gerechten 
Finanzsystem: Towards a Sustainable and Just Financial System. An Evangelical Perspec-
tive to Guide Reform Steps towards a Social and Ecological Transformation of the Financial, 
(Mai 2022). 

- Englische Übersetzung Pfingstbewegung und Charismatisierung: Pentecostal Movement 
and Charismatisation Approaches – Suggestions – Perspectives. A Study Document by the 
Advisory Commission for Worldwide Ecumenism of the Evangelische Kirche in Deutsch-
land, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, (Mai 2022). 

- Englische Übersetzung Freiheit digital, Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels: 
Digital Freedom. The Ten Commandments in the Age of Digital Transformation. A Memo-
randum of the Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Evangelische Verlagsanstalt 
GmbH, (August 2022). 

- EKD-Texte 141, Inklusion gestalten – Aktionspläne entwickeln. Ein Orientierungsrahmen 
der EKD und der Diakonie Deutschland, (September 2022). 

- Aus-, Fort- und Weiterbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern. Empfehlungen der 
Gemischten Kommission für die Reform des Theologiestudiums 2016–2021, (September 
2022). 

- Mit Familien für Familien – Zehn Orientierungslinien der evangelischen Kirchen und Diako-
nie, (in Vorbereitung für Herbst 2022). 

- EKD-Text 142, Religiöse Bildung und Evangelischer Religionsunterricht in der Grund-
schule. Ein Orientierungsrahmen, (in Vorbereitung für Herbst 2022). 

 
Partnerveröffentlichungen 

- Englische Übersetzung Gemeinsamer Text 27, Migration menschenwürdig gestalten: 
Shaping Migration in a Humane Manner. Joint Statement by the DBK and EKD in coopera-
tion with the ACK, (Juli 2022). 

 
Gottesdienstmaterialien 

- Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen. Sonntag Reminiszere, 13.3.2022. Im Fokus: 
Belarus, (September 2021).  

- Menschenrechte und Kinderrechte – Heft zum Tag der Menschenrechte am 10.12.2021, 
(März 2022). 

- Bittgottesdienst für den Frieden 2022, ZUSAMMEN:HALT, (Juni 2022). 
- Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen. Sonntag Reminiszere, 5.3.2023. Im Fokus: 

Äthiopien, (in Vorbereitung für Herbst 2022).  
 

Weitere Veröffentlichungen im Kirchenamt der EKD 
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- Glauben. Leben. Zukunft. … wie die Generation Y Kirche 2030 denkt. Evangelische Ver-
lagsanstalt GmbH, (November 2021). 

- Zukunft angesichts der ökologischen Krise? Theologie neu denken. Im Auftrag der EKD, 
der Akademie des Versicherers im Raum der Kirchen, der Evangelischen Akademie Sach-
sen-Anhalt und der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der EKD, herausgegeben 
von Ruth Gütter, Georg Hofmeister, Christoph Maier und Wolfgang Schürger. Evangelische 
Verlagsanstalt GmbH, (April 2022). 

- Momente der Ökumene 2022. Begegnungen weltweit – Leben in den Gemeinden, (voraus-
sichtlich Oktober 2022).  
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